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Das Postwesen im Thurgau bis i
V011J. Kolb, alt Postverwalter, Frauenfeld

Eine Ga6e Hinidcrt/nii/än^-Ja/ir/e/er
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Em/ehung

Im März 1803 wurde der Thurgau gleich den andern Ständen selbständiger
Kanton. Als solchem stand ihm gemäß Beschluß der Tagsatzung das Postregal zu,
das heißt: das alleinige Recht zur Besorgung des Postwesens in seinem Gebiete.

Bis anhin haben sich nur einige kurze Abhandlungen mit der Handhabung dieses

Regals und mit dem Ausbau des Postwesens im Thurgau befaßt. Es soll deshalb

versucht werden, auf Grund der in den Archiven vorhandenen Akten davon eine

einläßliche Darstellung zu geben.

Unter dem Begriff «Post» verstehen wir heute jene öffentliche Verkehrsein-

richtung, die dem regelmäßigen Transport von Briefen, Paketen, Personen, Nach-
richten und Geld zu jedermanns Gebrauch dient. Deren Hauptmerkmale sind

Einheitlichkeit der Taxen, sowie Regelmäßigkeit und Sicherheit der Beförderung.
Diese Eigenschaften fehlten den ältesten, postähnlichen Verkehrseinrichtungen,
wie beispielsweise den Verkehrslinien der römischen Staatspost, dem «Cursus

publicus», der zur Zeit der Römerherrschaft auch den Thurgau berührte, aber

ausschließlich den Zwecken der Regierung und der Heeresleitung diente. Das

Gleiche trifft zu bei den später folgenden Klosterboten und verschiedenen andern

Privatboten. Immerhin erfüllten auch gewisse Privatboten eine wichtige Aufgabe.
Wir ersehen dies aus Pupikofers «Geschichte der Landgrafschaft Thurgau», II,
S. 819, wonach Boten zweimal in der Woche in Frauenfeld und an andern Orten,

wo die durchfahrenden Posten Ablagen hielten, die für die Landgemeinden be-

stimmten Briefsachen abholten. Diese Boten besorgten sodann die Zustellung an

die Empfänger, gegen Bezug zusätzlicher Gebühren. Wenn auch im Thurgau
bis anfangs des 19. Jahrhunderts ein geordnetes Postwesen fehlte, so war auf diesem

Wege doch ein bescheidener Postverkehr möglich. Hand in Hand mit der ein-
setzenden Verkehrsentwicklung erfolgte ein Ausbau des Postwesens. Als einziges
öffentliches Verkehrsmittel bis zum Bau der Eisenbahnen erfüllte der Postwagen
im Reisedienst eine für die damaligen Verhältnisse sehr wichtige Aufgabe, ja es

kam zu einer eigentlichen Blütezeit des Postreisedienstes. Gleichzeitig gab die

Einrichtung von regelmäßigen Postwagenkursen Anlaß zu besserm Ausbau der

Straßen, womit der auf die Straßenbenützung angewiesenen Öffentlichkeit sehr

gedient war.
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Bei der Bearbeitung des ziemlich umfangreichen Materials bin ich gelegentlich
auf scheinbare Nebensächlichkeiten gestoßen, die aber doch im Zusammenhans:O ' O

mit der zu behandelnden Frage stehen und auf die ich deshalb nicht verzichten
wollte.

Zum Schlüsse recht herzlichen Dank an Herrn Staatsarchivar Dr. Bruno Meyer
für seine vielen Bemühungen, besonders für seine wertvollen Winke und Rat-
schlage, die mir die Abfassung dieser Arbeit erleichterten. Ebenso herzlichen Dank
an Herrn alt Rektor Dr. E. Leisi für die Durchsicht des Manuskripts und dem Vor-
stand des Historischen Vereins des Kantons Thurgau für die Entgegennahme
dieser Arbeit als Beitrag zur vaterländischen Geschichte. Die Klischees für das

Stadtbild mit dem Schloß und der ausfahrenden Postkutsche, ferner für ein

Thurgauer Postbotenschild und einen Fahrschein der Zürcher Postadministra-

tion von Frauenfeld nach Zürich, wurden in sehr verdankenswerter Weise vom
PTT-Muscum in Bern zur Verfügung gestellt.

Hinsichtlich der benützten Quellen und Literatur wird auf die laufenden An-
merkungen verwiesen. Die dabei verwendeten Abkürzungen bedeuten: STAF
Staatsarchiv Frauenfeld, STAZ Staatsarchiv Zürich.

Frauenfeld, im September 1952

Der Fer/imer





Thurgaucr Postbotenschild aus der Zeit vor 1850
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Fahrschein der Zürcher Postadministration für die Strecke

Frauenfeld - Zürich, Interieur, vom 4. August 1849.

Die Formulare der frühem kantonalen Post mußten auch

im Jahr 1849 noch verwendet werden



1. Teil

i. Fon de» H/i/rtü^e» i/s J/pS

Im Vergleich zu den übrigen Kantonen ist im Thurgau ein geordnetes Post-

wesen sehr spät eingerichtet worden, nämlich erst anfangs des 19. Jahrhunderts.
Schuld daran war zweifellos das Jahrhunderte dauernde Untertanenverhältnis der

Thurgauer, wodurch die freie Entwicklung von Handel, Industrie und Gewerbe
stark gehemmt wurde und überdies viele Leute die Schreibkunst nicht beherrsch-

ten. Das Zeitungswesen war damals erst im Werden begriffen. Die Folge davon

war, daß sich in jener Zeit kein großes Bedürfnis für Nachrichtenvermittlung
geltend machte. Anders lagen die Verhältnisse bei den Nachbarkantonen. So hat
die Stadt St. Gallen das Verdienst, die erste schweizerische Post eingerichtet zu
haben. Schon im 14. Jahrhundert blühte in der Gallusstadt die Leinwandindustrie,
deren Hauptverkehr sich mit Nürnberg abwickelte. Aus diesem Verkehr heraus

entstand anfangs des 15.Jahrhunderts der erste regelmäßige Botenkurs von
St. Gallen über Lindau - Ulm nach Nürnberg, über dessen Benützung durch
Private der Rat von St. Gallen Vorschriften erließd Dieses sogenannte Nürnberger-
Ordinari mußte 1681 unter dem Druck der Thum und Taxisschen Postverwal-

tung ab Lindau eingestellt werden.

Auch mit Lyon unterhielt St. Gallen rege Handelsbeziehungen, die 1575 zur
Einrichtung eines vierzehntägigen Fußbotenkurses von St. Gallen über Münch-
wilen - Escblikon - Aadorf - Winterthur - Zürich - Bremgarten - Lenzburg -
Solothurn - Murten - Lausanne - Genf nach Lyon führten.^ An dieser neuen Ver-
bindung beteiligten sich mit Übernahme eines entsprechenden Kostenbetrages
die daran ebenfalls interessierten Geschäftsleute von Zürich, Schaffhausen, Basel,

Genf, ferner einige Städte im Ausland wie Biberach, Ulm, Augsburg, Nürnberg
und Lyon. Die Reise des Fußboten nach Genf dauerte fünf Tage. Dessen Weg
führte wohl durch thurgauisches Gebiet, doch hatte dieser Botenkurs für unsern
Kanton keine eigentliche postalische Bedeutung.

Dem offenbar gut rentierenden Lyoner-Ordinari erwuchs bald eine gefährliche
Konkurrenz. Das Kaufhaus Peyer in Schaffhausen richtete 1585 einen eigenen

* Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
^ Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
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Botenkurs von Schaffhausen nach Lyon ein, welcher dank seiner verkürzten

Beförderungsdauer die Postsachen von Nürnberg und Augsburg au sich zu
ziehen vermochte.* Das bedeutete eine erhebliche Benachteiligung der Botcnver-
bindung von St. Gallen über Zürich nach Lyon und führte in der Folge zu ständi-

gen Rivalitäten zwischen St. Gallen und Schaffhausen. Schließlich wurde eine

Einigung in der Weise getroffen, daß der 1619 in einen Botenritt umgewandelte
und ab 1624 alle Wochen verkehrende Kurs nach Lyon im wöchentlichen Wcch-
sei bald von Schaft hausen, bald von St. Gallen ausgeführt wurde. Der Schaffhau-

ser Bote übernahm jeweils die zu befördernden Briefe aus St. Gallen in Schaff-

hausen und der St. Galler Bote die Briefe aus Schaffhausen in Biilach.

Der Thurgau wurde durch einen Botengang von Basel über Schaffhausen -
Fraucnfcld - Wil - St. Gallen berührt, der ab 1645 wöchentlich ausgeführt und

1652 durch einen Postreiter ersetzt wurdet Ab 1763 waren es zwei wöchentliche

Kurse, die jedoch in der Hauptsache dem Durchgangsverkehr dienten und für
das thurgauischc Gebiet von geringer Bedeutung waren. Daß in Frauenfeld mit
den Boten Briefsachen zur Weiterbeförderung ausgewechselt wurden, darf ohne

weiteres angenommen werden.

Etwa seit Mitte des 17. Jahrhunderts verkehrte wöchentlich der Nuntiaturbote
mit Pferd und Wagen zwischen Luzern - Zürich - Fraucnfeld - Pfyn und Kon-
stanz. Die Nuntiatur in der Schweiz war bereits am 2. Mai 1579 durch ein Dekret

Gregors XIII. eingerichtet worden, zum Zwecke, wieder Ordnung ins kirchliche
Leben zu bringen, die Geistlichkeit in moralischer und theologischer Hinsicht
besser zu erziehen und regelmäßig Visitationen in den Diözesen vorzunehmen.®

Da zur Diözese Konstanz das ganze Gebiet der Schweiz vom Thurgau bis in die

Innerschweiz gehörte, war sie ebenfalls der Aufsicht des Nuntius unterstellt.
Dieser Umstand, ferner die damaligen politischen Verhältnisse und das Fehlen

geordneter Postverbindungen, werden den Nuntius zur Errichtung einer eigenen
wöchentlichen Botenverbindung mit der wichtigen Bischofsstadt Konstanz be-

wogen haben. In Anbetracht der Tatsache jedoch, daß die Einmischung der neuen
Nuntiatur da und dort Anstoß erregte und selbst von vielen katholischen Geist-
liehen aus nahe liegenden Gründen nicht immer gerne hingenommen wurde,
weshalb der Nuntius seinen Wohnsitz in Luzern wiederholt unterbrechen mußte,
darf angenommen werden, der Nuntiaturbote nach Konstanz sei frühestens Mitte
des 17. Jahrhunderts eingesetzt worden. Genaue Anhaltspunkte konnten bis jetzt
nicht gefunden werden.

* Rüd, Zürcherische Postgeschichle bis 1848.
2 Rüd, Zürcherische Postgeschichce bis 1848.
® Joh. Georg Mayer, Konzil von Trient, und Ant. Phil. v. Segesser, Rechtsgeschichte Stadt Luzern, Band 4.
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Der Nuntiaturbote vermittelte auch Korrespondenzen für andere katholische

Auftraggeber. So konnten wir im Pfarrarchiv Hcrdcrn Briefe vom Kloster
St. Urban an den P. Statthalter der damaligen Herrschaft PIcrdern entdecken mit
dem Leitvermerk «durch Nuntiaturbote zu befördern». Dieser Bote wird die

Briefe bei seiner Durchfahrt durch Frauenfeld einer Vertraucnspcrson übergeben
haben, wo sie der Adressat in Empfang nehmen konnte.

1698 wird erstmals ein Bote erwähnt, der jeden Freitag von Zürich aus die

Briefsachen nach Frauenfeld, Stein am Rhein und Konstanz Vermittelted Ferner
bestanden um jene Zeit private wöchentliche Postverbindungen zwischen St. Gal-
len und Bischofszell, mit Ausdehnung bis nach Konstanz (1750) sowie zwischen

St. Gallen und Arbond
Mitte des 18. Jahrhunderts, das genaue Datum ist nicht bekannt, stellte das

Postamt Schaffhausen eine wöchentliche Botenverbindung über Stein am Rhein,
Steckborn, Gottliebcn nach Konstanz herd

Nachdem Bern 1735 die erste Postwagenverbindung in der Schweiz zwischen

Bern und Zürich errichtet und sie 1740 bis Schaffhausen ausgedehnt hatte, woll-
ten die St. Galler nicht zurückbleiben. Sie beauftragten den Ochsenwirt Näf in
St. Gallen mit der Führung eines zweirädrigen, zweiplätzigen Postkabrioletts auf
der Strecke St. Gallen - Winterthur - Zürichd

Zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Konstanz und Zürich richtete

1760 Johann Katzenmeyer in Konstanz mit einem Pferd und einem Wägelchen
eine wöchentliche Botenfahrt nach Zürich ein.® Es war dies die sogenannte
«Katzenmeyersche Fuhre», die den Weg von Konstanz über Gottlieben - See-

rücken - Müllheim - Pfyn - Frauenfeld - Winterthur - Zürich nehmen mußte, da

eine Straße von Steckborn nach Pfyn damals noch fehlte. Das Geschäft ging gut.
Bald brauchte es zwei, dann drei und später sogar vier Pferde. Im weitern meldet
die Chronik, Katzenmeyer habe vorn auf seinem Frachtwagen einen Kutschen-
kästen angebracht und mit den Güterstücken auch Personen befördert. Nach dem

Tode Johann Katzenmeyers führte sein Sohn Fidelis den Betrieb weiter bis zu
dessen Aufhebung beim Übergang des thurgauischen Postwesens an die Postver-

waltung Zürich im Jahre 1807.

Mit der fortschreitenden Zeit scheint sich auch im Thurgau, namentlich in
Frauenfeld, das Bedürfnis für einen besser eingerichteten Postdienst gezeigt zu
haben. Dies war offenbar der Grund zu einer Bittschrift des Johann Peter Möri-

* Laible Joseph, Geschichte der Stadt Konstanz und Umgebung.
* Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
® Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
* Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
® Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte.
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kofer von Fraucnfeld, worin er am 2. November 1762 die zürcherische Postver-

waltung um die Erlaubnis ersuchte, in Frauenfeld ein Postbureau zu eröffnen. Das

Gesuch wurde jedoch abgelehnt mit der Begründung, ein Postburcau 111 Frauen-

fcld sei nicht nötig und es bestünden «uniibersteigliche Difficultäten»d
Schon 1764 erneuerte Mörikofcr, unterstützt von seinen Mitbürgern Jos. Ni-

klaus Rogg, Amtsschreiber, und Hans Caspar Fehr, Amtsschreiber, sein Gesuch

an die Regierung des Kantons Zürich. Die Gesuchstcller wünschten Übertragung
des Postregals für die Landgrafschaft Thurgau an sie und verpflichteten sich,

zwei wöchentliche Postverbindungen mit Zürich herzustellen, ferner wöchcnt-
liehe Verbindungen der größern Orte unter sich, pünktliche allgemeine Post-

besorgung, Bezug mäßiger Taxen und dazu die Einführung einer Postmessa-

gerie für schwere Sachen. Auch dieses Gesuch wurde auf Antrag des Kauf-
männischen Direktoriums in Zürich, dem seit 1662 die Leitung des zürcherischen

Postwesens unterstellt war, abgelehnt.
Eine 1780 eingerichtete Landkutschc zwischen Zürich und Stein am Rhein,

mit Abgang in Stein jeden Dienstag und Rückfahrt ab Zürich jeden Mittwoch,
kam bereits 1784 wieder in Wegfalls

In einer Bekanntmachung vom 8. April 1782 teilte das Postamt Konstanz

mit, daß künftig alle Donnerstage ein Kaiserlicher Reichspostwagen von Konstanz
nach Radolfzell - Stockach - Engen - Donaueschingen - Villingen und weiter bis

Kehl und Straßburg geführt werde, der auch Personen und Waren nach Schaff-
hausen vermittle.® Man möge sich bei Ferdinand Mayer zum Adler in Konstanz
meldend Zu gleicher Zeit verkehrte eine private Kutsche mit Postbeförderung
von Basel über Schaffhausen nach Konstanz.®

Am 15. März 1785 ratifizierte die engere Postkommission Zürich auf Antrag
der Stadtkanzlei Frauenfeld ein Abkommen mit Jakob Schuppli in Frauenfeld
als «Zürcher Boten».® Er hatte als Nachfolger des wegen Altersbeschwerden

zurückgetretenen Jakob Strupplcr wöchentlich zweimal, das heißt jeden Dienstag
und Freitag, mit einem Karren und einem Pferd alle ihm von Frauenfeld und

Umgebung anvertrauten Briefschaften und Pakete nach Zürich zu vermitteln.
Ebenso in umgekehrter Richtung. Die Taxe wurde festgelegt auf zwei Kreuzer
für einen einfachen und drei Kreuzer für einen doppelten Brief. Dem Boten
Schuppli war es verboten, mit andern Neben- oder fremden Boten Abkommen

1 STAZ, A 57.
^ Postarchiv Zürich, Postverbindungen in Zürich.
® Konstanzer Wochenblatt 1782, Archiv Konstanzer Zeitung.
* Mayer wurde auf 1. Januar 1786 zum K.K. Postmeister in Konstanz ernannt.
* Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848.
« STAZ, A 57.



zu treffen, die das Interesse der zürcherischen Postverwaltung schädigen könnten;
besonders war es ihm auch verboten, Berner- und Konstanzerbriefe zu ver-
mittein. Er hatte iooo Gulden Kaution zu hinterlegen. Als neuer Ziircherbote

folgte 1789 Antonius Müller in Islikon.
Arbon verbesserte 1783 seine VerkehrsVerhältnisse durch Einrichtung einer

Botenfahrt mit Pferd und Wagen von Arbon nach Zürich, die wöchentlich aus-

geführt wurde, abwcchslungsweise durch die Boten Johannes Rutischhauser in
Hemmrischwil und Hans Ulrich Fatzer in Horn. Fatzer besorgte nebstdem alle

vierzehn Tage eine Botenfahrt nach Rhcincckd
In einem Schreiben vom 14. Januar 1806 an den Kleinen Rat beklagte sich

Rutischhauser über Fatzer, der ihm das Botenwesen nach Zürich streitig mache

und es ihm eventuell zu kaufen geben wolle. Damit könne sich jedoch llutisch-
hauser niemals einverstanden erklären. Seit mehr als zwanzig Jahren habe er die

Botenfahrt von Arbon nach Zürich, die ihm von der damaligen Regierung und
der Kaufmannschaft anvertraut war, «mit Gschift und Gcschier, Pferd und Wagen
gänzlich eingerichtet» alle vierzehn Tage zu jedermanns Zufriedenheit ausge-
führt. Er ersuche die Kantonsregierung um Schutz, damit er die Zürcherfahrt
auch künftig alle vierzehn Tage ausführen könne, ansonst er mit seiner Familie
in die dürftigste Armut versetzt würde. Distriktspräsident Sautcr in Arbon
empfahl dieses Gesuch zur Entsprechung, mit der Begründung, beide Boten
hätten bis anhin bei der abwechslungsweisen Besorgung dieses Botendienstes

ihr Auskommen gefunden. Dies wäre jedoch dann nicht mehr der Fall, wenn
gleichzeitig beide Boten jede Woche nach Zürich fahren wollten, wie dies Fatzer

offenbar einleiten möchte. Sie würden sich gegenseitig ruinieren.
Als den Boten nach Abschluß des Postvertrags mit Zürich die Vermittlung

der regalpflichtigen Briefe, Geldcroups und Zeitschriften untersagt und das

Botenwesen überhaupt neu geordnet wurde, beklagte sich Rutischhauser am

14. Juli 1807 neuerdings beim Kleinen Rat wegen seines Verdienstausfalls und er-
suchte um Ausrichtung einer Entschädigung. Der Kleine Rat lehnte dieses Be-
gehren ab, ernannte aber Rutischhauser, allerdings erst 1809, zum Polizeiwächter
des Distrikts Arbon.

Im Jahr 1788 gab der Lohnkutscher Jakob Schmid in Konstanz bekannt, er
werde künftig während des ganzen Jahres je am ersten Tag des Monats mit einer

gut eingerichteten vierplätzigen Kutsche von Konstanz bis Genf nach folgendem
Fahrplan fahren: 1. Tag bis Winterthur, 2. Tag vormittags bis Zürich und abends

bis Baden, 3. Tag bis Murgenthal, 4. Tag bis Bern, 5. Tag bis Payerne, 6. Tag

1 STAF', VI. 130.1.
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bis Lausanne, 7. Tag Ankunft in Genf. Der Fahrpreis von Konstanz bis Genf
betrage 6 Neuthaler zu 2 Gulden 45 Kreuzer oder (6 Gulden 30 Kreuzer, nebst

40 Pfund Hardes, das gratis befördert werdcd Zu gleicher Zeit waren Vcrhand-

lungen im Gange zwischen der Postverwaltung in Zürich und der Reichspost-

Verwaltung in Augsburg über gemeinschaftliche Führung eines Postwagens
Konstanz - Zürich. ^ Olfenbar wurde mit der Einrichtung dieser offiziellen Post-

wagenverbindung nicht nur eine Verbesserung der bestehenden Verkehrsver-
hältnisse, sondern dazu eine Konkurrenzierung der bereits seit 1760 bestehenden

und bisher geduldeten «Katzenmeyerschen Fuhre» bezweckt. Als im Juli 1788
das erste Projekt für die neue Postkursführung vorlag, mußte es Zürich daran

gelegen sein, die mit dem Lohnkutscher Jakob Schmid auftauchende neue Kon-
kurrenz auszuschalten. Dies geschah mit einem Polizeibefehl, es sei Schmid bei

seiner Ankunft in Zürich anzuhalten und samt seiner Voiture zum Posthaus zu
führen.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Postverwaltungen führten am 22. Fe-

bruar 1790 zur Unterzeichnung einer Vereinbarung mit folgenden hauptsäch-
lichsten Bestimmungen:

Vom 1. April 1790 an wird jeden Montag von Konstanz über Frauenfeld
und Winterthur nach Zürich eine Postkutsche geführt, ebenso in der Gegenrich-

tung. Der Abgang in Konstanz erfolgt im Sommer zwischen 7 und 8 Uhr und j

im Winter zwischen 8 und 9 Uhr, und abends 8 Uhr, das heißt vor Torschluß,
die Ankunft in Zürich. Vierteljährlich wird Rechnung gestellt. Vom Gewinn
oder Verlust entfallen auf das Postamt Konstanz ®/l2 und auf das Postamt Zürich
'/i2- Die Postillione sollen weder Livree noch Schilder führen. Zum bereits be-
stehenden Postbureau Winterthur ist ein weiteres Bureau in Frauenfeld einzu-
richten. Die Bestellung des «Postcommis» in Frauenfeld wird der Postdirektion
Zürich überlassen. Mit dem Postwagen beförderte Ware soll nur dann umge-
laden werden, wenn sonst der Übergang über die Thür bei Pfyn nicht möglich
wäre. In einem solchen Falle, nämlich bei hohem Wasserstand, ist der Commis in
Frauenfeld gehalten, mit der Zürcher Voiture bis an die Thür zu fahren und dort
in persönlicher Gegenwart für die Überfahrt zu sorgen.

Die Passagiertaxen betrugen von Frauenfeld nach Konstanz 1 Gulden 20 Kreu-
zer und nach Zürich 2 Gulden. Für einen einfachen Brief von Frauenfeld nach

Konstanz hatte man 1 % Kreuzer, wenn doppelt, 2 Kreuzer, und wenn dreifach,

3 Kreuzer zu zahlen, für 1 Loth 2 Kreuzer. Nach Zürich waren die Ansätze 2, 3

und 4 Kreuzer, für 1 Loth 3 Kreuzer.

> STAZ, D 87-88.
STAZ, D 87-88.
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Die Postverwaltung Zürich ernannte zum «Postcommis» oder «Postspeditor»
in Frauenfeld den Kreuzwirt Joseph Laurenz Rogg mit einer jährlichen Ent-
Schädigung von 44 Gulden R.V. Er hatte 4000 Gulden Bürgschaft zu leisten. Seine

Aufgabe bestand darin, jeden Montag vormittags 11 Uhr die Postsachen mit den
zwischen Zürich und Konstanz verkehrenden Postwagen auszuwechseln, die

Ladungen anhand der Frachtscheine zu prüfen und die Überfahrt über die Thür
in der schon erwähnten Art zu überwachen.

Mit Johann Katzenmeyer in Konstanz, dem Unternehmer der «Katzenmeyer-
sehen Fuhre», wurde vertraglich vereinbart, den neuen Postwagen durch seinen

Sohn jeden Montag früh mit vier Pferden bis nach Frauenfeld und abends zurück
nach Konstanz zu führen gegen eine Entschädigung von 7 Gulden 30 Kreuzer
für jede Fahrt und mit Bürgschaftsverpflichtung von 1000 Guldend Der Vertrag ent-
hielt ferner Bestimmungen über die Behandlung der Reisenden und der Postsachen.

Das Abkommen vom 22. Februar 1790 über die Führung der Diligence
Zürich - Konstanz wurde 1794 erneuert. Als der Kreuzwirt Rogg am 2. Novem-
ber 1795 starb, übernahmen seine Hinterlasscnen die Postkutschenverwaltung in
Frauenfeld.

Daß die «Katzenmeyersche Fuhre» trotz der 1790 eingerichteten Diligence-
Verbindung immer noch lebensfähig blieb, geht aus einer Klage der Postverwal-

f tung Zürich hervor. Diese beschwerte sich 1794 über Konkurrenzierung der

Diligence durch die «Katzenmeyersche Fuhre», die jeden Freitag in Zürich an-
komme, und warf die Frage auf, wie diese unbequeme Konkurrenz verhindert
werden könnte.® Offenbar standen Zürich keine Rechtsmittel zur Verfügung,
dagegen einzuschreiten.

Eine weitere Postwagenverbindung führte Ende des 18. Jahrhunderts von
Konstanz über Hub nach St. Gallen. Deren Betrieb lag in den Händen der zwei
Unternehmer Gebrüder Hausammann in Hub bei Romanshorn einerseits und

Ignaz Castelli und Enz in Konstanz anderseits. Wir behandeln diesen Postkurs, der

in den folgenden Jahren zu allerhand Schriftwechsel Anlaß gab, in einem beson-
dem Kapitel.

Es scheint, daß überdies auch ein Bedürfnis für Reisegelegenheit zwischen

Konstanz und Chur vorhanden war. Beide Orte waren ja Bischofsstädte. Ein
gewisser Fidel Jehle in Konstanz anerbot sich am 30. Dezember 1796 beim Magi-
strat der Stadt Konstanz, eine Landkutsche von Konstanz über St. Gallen und
Rheineck bis Chur einzurichten, und ersuchte um Erlaubnis und Empfehlung.®

' STAZ, D 87-88.
* STAZ, D 87-88.
® Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40.
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Über die Erledigung geben die Akten leider keine Auskunft. Eine solche Ver-
bindung ist also nicht nachweisbar, zweifellos wurde sie nicht eingerichtet.

Um eine bessere Verbindung mit Zürich zu erhalten, stellte die Stadt Frauen-
feld am 19. Juli 1798 bei der Postverwaltung Zürich das Gesuch, es sei der von
Zürich über Winterthur - Elgg - Münchwilen nach St. Gallen geführte Postkurs

künftig über Frauenfeld zu leitend Das Gesuch wurde abgelehnt und zwar mit
folgender Begründung:

«Nach gefallenem Bericht muß man auf der Straße, die schlecht sein soll, von Frauenfeld
nach Münchwilen zweimal durch die Murg passieren, welches sowohl im Winter wegen dem

Gefrieren, als im Sommer wegen dem laufenden Wasser sehr gefährlich, ja die Straße dadurch

inpraticabcl sein könnte.»^

Es wurde Frauenfeld empfohlen, einen Boten nach Elgg zur Auswechslung
der Postsachen mit dem dort durchfahrenden Postwagen zu senden.

Mit dem Jahr 1798 sind wir am Ende der alten Eidgenossenschaft angelangt.
Bei dieser Gelegenheit dürfte ein zusammenfassender Rückblick auf die damaligen
Postverhältnissc und deren Zersplitterung in unserm Lande angebracht sein.

Im Thurgau fehlte ein geordnetes Postwcscn vollständig. Abgesehen von der

1790 von der zürcherischen Postverwaltung in Frauenfeld errichteten Postablage

war in der ganzen Landgrafschaft noch keine einzige Poststelle vorhanden. Seiner

Lage entsprechend war der Thurgau lediglich Transitgebict für durchfahrende

Postkursc, die allerdings nebenbei auch Nachrichten aller Art aus unserm Ge-
biete vermittelten.

Im übrigen Gebiete der Schweiz bestanden fünf verschiedene, von einander

in jeder Hinsicht unabhängige Postverwaltungcn, jede Verwaltung mit eigenen
Tarifen und eigenen Vorschriften:®

In Zürich, St. Gallen und Basel wurden die dortigen Postwcscn je durch das

Kaufmännische Direktorium besorgt, in Schaffhausen durch die drei privilegier-
ten Familien Meyenburg, Peyer und Stockar und in Bern durch die bekannte

Postpächterfamilie Fischer. Diese Postverwaltungen betreuten auch den Post-
dienst in den übrigen Kantonen, soweit solcheiiberhauptpostalischbedicntwurden.

» STAZ, A 57.
* Man kann sich fragen, ob dieser Bericht nicht auf einer Verwechslung beruht. Die Straße von Frauenfeld nach

Münchwilen lief durch das Altholz nach Matzingen, dann weiter über Lachen nach St. Margarethen und über-
schritt die Murg nirgends; dagegen ging der Weg von Frauenfeld nach Elgg bei der Aumühle gleich zwei Mal
über eine Furt durch die Murg.

® RLid, Zürcherische Postgeschichte bis 184S.
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2. He/cef/T i79c?-i50j

Mit demJahr 1798 kam die Überflutung der Schweiz durch französische Heere.

An die Stelle der alten Eidgenossenschaft trat durch den Machtspruch Napoleons
die «Eine und unteilbare helvetische Republik». Der neuen Ordnung mußten auch

die verschiedenen Postwesen in der Schweiz weichen. Nach dem vernünftigen
Grundsatz «Ohne Einheit kein Postsystem und ohne eine große Ausdehnung des

Gebiets kein Vorteil im Betrieb» wollte die helvetische Republik die Nachteile der

Vielgestaltigkeit der bisherigen Postwesen durch deren Vereinheitlichung und
durch die Zentralisation der Oberaufsicht beseitigen. Mit einem dahin gehenden
Beschluß des Vollzichungs-Direktoriums hatte sich die thurgauische Verwaltungs-
kammer in ihrer Sitzung vom 9. Juli 1798 zu befassend Das Protokoll jener Sitzung
enthält die wichtige Feststellung «es werde jener Beschluß lediger Dinge ad acta

gelegt, da für einmal, tco i« imserm fCrtf/hm hr/he EWixrecJwx ex/sf/ere«, keine Ver-
fiigungen deswegen zu treffen sind!» Damit wurde, was wir schon früher er-
wähnten, von kompetentester Seite einwandfrei festgelegt, daß 1798 im Thurgau
überhaupt noch keine dem allgemeinen Verkehr dienende Poststelle und demzu-

folge auch kein geordnetes Postwesen vorhanden war.
Diese Feststellung wird ganz eindeutig bestätigt durch einen Schriftwechsel

i zwischen der thurgauischen Verwaltungskammer und dem Finanzminister, wobei

zugleich die damals den Kanton Thurgau durchlaufenden Postwagen und Boten-
kursc übersichtlich zusammengestellt werden. Wir wollen den Inhalt des inter-
essanten Dokuments mit dem genauen Wortlaut wiedergeben. Es handelt sich

um einen Auftrag des Finanzministers vom 7. September 1798, ein thurgauisches
Botenverzeichnis vorzulegen, worauf die thurgauische Verwaltungskammer am

25. September 1798 folgendes antwortet:^

«Beigebogen übersenden wir Euch ein Verzeichnis der in unserm Kanton angestellten und
denselben durchlaufenden Postanstalten, Nebenboten und Botenschiffe, nebst einer Tabelle
der Ankunft und des Abgangs in dem Hauptort unseres Kantons.

Etablierte Posten sind in dem Kanton Thurgau keine, sowie feei/ie Postbureaux.

/. Die rfurtWaH/öirfen Posfarcsta/ien sind/o/^ende;3

a. Die Diligencen oder Postwagen, so alle Montage von Zürich und Konstanz in Frauenfeld

anlangen und gleichen Tages wieder dahin abgehen. Diese übernehmen Personen, Pakete,

Groups und Briefe, welche von dorther kommen und so umgekehrt dahin gehen. Darüber

* STAF, Helvetik, Verwaltungskammer 64. Sitzung.
* STAF, Helvetik, Verwaltungskammer Nr. 1420.
®

Merkwürdigerweise enthält diese Aufstellung die Postwagenfahrten nicht, die jede Woche einmal zwischen
Konstanz - Uttwil - Hub - Neukirch (Egnach) - St. Gallen durch die Gebr. Hausammann in Hub und Ignaz
Castelli in Konstanz ausgeführt wurden.
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wird ein Post-Manuale geführt und alsdann der Betrag davon alle Quartale dem Post-
dircktor von Zürich zugesandt und mit ihm verrechnet. Die Postexpedition ist im Wirts-
haus zum IKW/Je« fCreuzr und hangt von dem Postamt Zürich ab.

b. Die Landkutschc von Konstanz, welche wöchentlich einmal durch hier nach Zürich und

Freitags wieder zurückgeht und Personen, Pakete, Briefe und schwere Sachen übernimmt.
Der dermalige Entrepreneur ist Hr. Katzenmeyer, ein Particular von Konstanz, der sie auf
seine Rechnung führt. Seine Einkehr ist im Kreitz-.

c. Die Post von Schaffhausen nach Konstanz, die wöchentlich Sonntags und Donnerstags
über Stein dem See nach hinauf und Montags und Freitags zurückgeht, aber nirgends
anhält und auf der Route Briefe und Groups usw. annimmt, die dem Postillion bezahlt
werden.

d. Die Post von Schaffhausen, die wöchentlich zweimal Dienstag und Freitag abends durch
hier nach St. Gallen und Mittwoch und Samstag abends wieder zurückgeht. Sic hat Ein-
kehr im H/nc/ie», wo Briefe, Pakete und Groups an- und abgenommen werden. Für das,

was mit dem Felleisen geht, wird alle Jahre mit dem Postamt Schaffhausen abgerechnet,
was aber auf dem Weg aufgegeben wird, davon bezieht der Postillion das Porto.

e. Die Post von St. Gallen nach Zürich, welche alle Dienstag und Freitag abends über Wil
und Elgg nach Zürich und Sonntags und Donnerstags zurückgeht und in Elgg und auf
der Route Briefe, Pakete und Groups annimmt.

f. Die schwere Post von St. Gallen, welche Sonntags über Wil und Elgg nach Zürich geht.

g. Der Luzerner Bote, der alle Wochen mit einem Pferd und Voiture durch hier nach

Konstanz und wieder zurückreiset.

Ferner die Boten von Steckborn, Arbon, Bischofszcll, Wcinfelden, Bußlingen, Neuwilen
und Schönholzerswilen, welche wöchentlich ein bis zweimal Montags und Donnerstags über

Winterthur nach Zürich und Mittwoch und Samstag wieder zurückgehen und Briefe und
schwere Sachen übernehmen. So auch der Fußbote von Frauenfeld, der wöchentlich am

Dienstag nach Zürich geht und Donnerstag abends zurückkommt.
Sodann der Bote von Hcrisau, der wöchentlich meistenteils durch hier, teils aber über Elgg

nach Schaffhausen und Freitags wieder zurückfährt, auch Briefe, Pakete, Groups usw. über-
nimmt.*

Botenschiffe sind die wöchentlichen Marktschiffe von Schaffhausen, Dießenhofen, Stein,
Steckborn, Berlingen, Ermatingen und Gottlieben, so nach Konstanz und Lindau gehen, sowie

diejenigen am obern See, von Horn, Arbon, Romanshorn und Uttwil, so gleichfalls wöchent-
lieh nach Konstanz und Lindau abfahren. Diese kommen gewöhnlich am Freitag nach Kon-
stanz und fahren gleichen Tags von dort wieder ab.

iX. H«fc»«/f und H&gang der Porte« tt«d Bote« m Fra«e«/eH2

Ankunft
Keine

Montag: Morgens um 11 Uhr die Diligence von Zürich. Mittags die Fußboten mit Wagen
und Karren von Weinfelden, Bußlingen, Steckborn, Arbon und Bischofszell.

* Von 1803 an fuhr dieser Bote, wie wir später sehen werden, regelmäßig über Frauenfeld, mit Aufenthalt bei
der «Krone».

^ Diese Aufstellung enthält nur die Frauenfeld berührenden Verbindungen. Es bestanden außerdem noch regel-
mäßige Botenkurse zwischen Bischofszell und St. Gallen, Arbon und St. Gallen, sowie Fischingen und Zürich,
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Nachmittags 2 Uhr die Diligence von Konstanz. Abends ö Uhr der Luzcrner Bott
von Konstanz her.

•Dienstag: Abends um 9 Uhr die Post von Schaffhausen nach St. Gallen.

MiWifor/i: Nachmittags 1 Uhr die Fußboten von Weinfelden, Steckborn, Bußlingen, Arbon
und Biscliofszell von Zürich her. Abends um 8 Uhr die Landkutsche von Kon-
stanz nach Zürich. Nachts 11 Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen.

Donnerstag: Morgens 10 Uhr die Boten von Weinfelden, Arbon, Steckborn, Neuwilen und
andere nach Zürich. Nachmittags der Frauenfelder Bott von Zürich.

Freitag: Abends 8 Uhr die Konstanzer Landkutsche von Zürich. Nachts 9 Uhr die Post

von Schaffhausen nach St. Gallen.

Samstag: Mittags die Boten von Weinfelden, Arbon, Steckborn, Neuwilen und andere von
Zürich her. Abends 6 Uhr der Luzerner Bott von Luzem. Nachts 11 Uhr die
Schaffhauser Post von St. Gallen.

Abgang

Sonntag: Morgens 6 Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen nach Schaffhausen. Morgens
7 Uhr der Luzcrner Bott nach Konstanz.

Montag: Mittags die Boten von Weinfelden, Steckborn, Arbon und andere nach Zürich.
Nachmittags 2 Uhr die Diligence nach Zürich und um 4 Uhr diejenige nach
Konstanz.

Dienstag: Morgens 6 Uhr der Luzerner/Konstanzer Bott nach Luzern. Mittags 12 Uhr der

Frauenfelder/Zürcher Bott nach Zürich.

Mitttaoc/i: Morgens 1 Uhr die Schaffhauser Post nach St. Gallen. Nachmittags 3 Uhr die

Boten von Weinfelden und andere von Zürich zurückgehend.

Donnerstag: Morgens 6 Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen nach Schaffhausen. Morgens
6 Uhr die Konstanzer Landkutsche nach Zürich. Mittags 12 Uhr die Boten von
Weinfelden und andere nach Zürich.

Freitag: Keine.

Samstag: Morgens 1 Uhr die Schaffhauser Post nach St. Gallen. Morgens 7 Uhr die Kon-
Stanzer Landkutsche nach Konstanz. Nachmittags 2 Uhr die Boten von Wein-
fclden, Arbon und andere von Zürich zurückgehend.»

Verfolgen wir die Maßnahmen der helvetischen Regierung zum Ausbau und

zur Vereinheitlichung des gesamten Postwesens in der Schweiz, dann fällt uns auf,

mit welcher Eile und Genauigkeit zuerst an die Reform der Postillions-Dienst-
kleider herangetreten wurded Es geschah dies auf höhern Befehl des fränkischen

Generals, dem alles, was an die bisherige Kantonalsouveränität erinnerte, ein Dorn
im Auge war. Die alten Uniformen mit den kantonalen Farben mußten raschmög-
liehst beseitigt werden. Allen übrigen Gesetzen und Erlassen voran erging deshalb

ein vom Finanzminister dem Direktorium in Aarau am 5. Mai 1798 vorgelegtes

* Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik.



Reglement über die Dienstkleidung der «Postkncchtc». Darin wurde mit aller

Gründlichkeit beschrieben, wie der runde Hut mit der helvetischen dreifarbigen
Kokarde, die schwarze Halsbinde, die sächsischgrüne Postillionsweste mit Ärmel
und scharlachrotem Kragen, das scharlachrote Gilet mit zwei Reihen gelber

Knöpfe, die langen grünen Beinkleider und die Stiefel aussehen mußten. Dazu
durfte eine national dreifarbige Schildschnur um den Leib und am linken Arm ein

aufgenähtes Medaillon von rotem Tuch mit dem Symbol der helvetischen Repu-
blik nicht fehlen.

Als die Absicht einer Zentralisation des Postwesens bekannt wurde, versuchten

geschäftstüchtige Unternehmer in jenen Kantonen, wo bisher noch kein Postregal
bestand, neue Postkurse einzurichten, in der Absicht, diese später dem Staate mit
Gewinn abzutreten. Das Direktorium erließ deshalb am 30. Juni 1798 eine Vcr-
fiigung, wonach keine neue Post-, Messagcrie- oder Landkutsche in der helveti-
sehen Republik ohne Bewilligung des Vollziehungsdircktoriums errichtet werden
durfte. Ebenfalls zum Schutze der von der helvetischen Regierung anerkannten
Landkutschen diente ein Erlaß vom 10. Juli 1798, wodurch den auf den gleichen
Straßen verkehrenden, nicht anerkannten Kurieren, Boten und Fuhrleuten ab

1. August 1798 die Beförderung von Reisenden und Postsachen untersagt wurded
Offenbar um diesem Erlasse Nachachtung zu verschaffen, verordnete die zürcheri-
sehe Verwaltungskammcr am 24. November 1798, daß allen Krämern, Wirten und
Weinschenken ernstlich untersagt sein solle, weder Winterthurcr- noch Thür-
gauer-Briefe für die Boten von dorther anzunehmen, und forderte sie auf, jeder-
mann an das Postamt zu weisen.®

Es folgte am 3. September 1798 eine Proklamation des helvetischen Voll-
ziehungsdirektoriums mit der Bekanntmachung, die gesetzgebenden Räte hätten
das Postwesen als ein Staatsregal der helvetischen einen und unteilbaren Republik
erklärt. Das Gesetz hierüber folgte am 15. November 1798 mit folgendem Wort-
laut:®

1. Die Posten sollen in Zukunft von der Regierung durch eine niedergesetzte Verwaltung
besorgt werden.

2. Die Posttaxen sollen in ganz Helveticn auf einem gleichen und bloß nach Verhältnis der

Entfernung und des weitern Laufes der Briefe, Gepäcke und Groups bestimmten Fuß fest-

gesetzt werden.

3. Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen, den gesetzgebenden Räten zu seiner Zeit
die Tabelle der Posttaxen zur Sanktion vorzulegen.

* STAF, Helvetik, Verwaltungskammer 70. Sitzung, Nr. 1400.
^ Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 29 von 1798.
® Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik.
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Damit war auch die umstrittene Frage, ob Regie oder Pachtsystem, entschieden.

Der Staat wollte das Postwesen in Regie, also auf eigene Rechnung und Verant-

wortung, besorgen.

Im Zusammenhang mit diesen Erlassen der helvetischen Regierung mußte
nebst andern Botenkursen auch der private Botengang zwischen Frauenfeld und
Zürich eingestellt werden. Diese Verbindung war jedoch ein Bedürfnis, weshalb

sie vom helvetischen Postamt Zürich bereits am 26. November 1798 in der Weise
wieder hergestellt wurde, daß ein Bote Mittwoch mittag in Zürich abging, um
am gleichen Abend in Frauenfeld einzutreffen. Dessen Rückkehr nach Zürich
c folgte am Donnerstag nachmittag.*

Am 17. Januar 1799 verfügte das Vollziehungsdirektorium die Abschaffung
des zwischen Luzern und Konstanz verkehrenden NuntiaturbotenZ In den Akten
wurde vermerkt, dieser fahrende Bote sei nicht mehr nötig, da sich der Nuntius
nicht mehr in Luzern befinde.

Den bisher bestandenen Klostcrboten wurde am 26. April 1799 vom Voll-
Ziehungsdirektorium eine Frist von acht Tagen für die Liquidation gegeben.
Nachher angetroffene Boten würden bestraft.®

Einiges zu reden gab die Organisation der neuen Postverwaltung.* Ein Vor-
schlag ging dahin, die Schweiz in zwölf Postkreise einzuteilen, jeden Postkreis

mit eigener, unabhängiger Verwaltung. Im Gegensatz zu einer derartigen, der

Einheitlichkeit in der Verwaltung nicht förderlichen Lösung, stand ein anderes

Projekt mit einer streng zentralisierten Verwaltung. Die Leitung und Kontrolle
wäre bei einer einzigen Direktion vereinigt gewesen, mit Sitz am Hauptort der

Republik. Schließlich wurde in der Tat eine Zentralverwaltung mit Sitz am

Hauptort der Republik in Aussicht genommen. Vorgesehen wurden sodann fünf
Kreisverwaltungcn in Basel, Bern, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich. Schaff-

hausen verweigerte jedoch in aller Form die Rechnungsabgabc, weil die Aus-

Scheidung des National- und Privateigentums nicht zum Abschluß gelangt sei. In
Bern ergaben sich ebenfalls Schwierigkeiten, mit der Postpacht der Familie

Fischer, da man sich wegen der Ablösung dieser Pacht in Anbetracht der gesteh-

ten sehr hohen Forderung von gegen zwei Millionen Franken nicht einigen
konnte. Es machten sich in der Folge überhaupt Widerstände aller Art bemerkbar,
besonders von den Befürwortern der frühem kantonalen Herrlichkeit. So kam

es, daß es mit dem innern Ausbau und dem Erlaß der nötigen Reglemente nur
langsam vorwärts ging. Es war gut, daß rechtzeitig verfügt wurde, das gesamte

* Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 29 von 1798.
* STAZ, K II 59.
® STAZ, K II 59.
* Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik.
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Postpersonal habe vorläufig in seiner Stelle zu verbleiben und seine Dienst-

Obliegenheiten bis zur Durchführung der neuen Ordnung ununterbrochen fort-
zusetzen. Desgleichen sollen bis zu diesem Zeitpunkt die Boten zu Fuß und zu
Pferd sowie die Landkutschen unverändert weiterverkehren.

Erst am 8. April 1801 lag der Entwurf des allgemeinen Postreglements vor,
mit ausführlichen Bestimmungen über Postregal, Postgeheimnis, Posttaxen, Haft-
pflicht, Portofreiheit, Anstellungsverhältnis des Postpersonals, Klagerecht bei

Anständen zwischen Privaten und der Postverwaltung und andern Dingen. Das

gesamte Postpersonal mußte vereidigt werden. Beim Postamt Zürich hatte dies

nach Weisung des Zentralpostamts Bern nach folgender Formel zu geschehend

«Ich schwöre:
Treue der helvetischen einen und unteilbaren Republik, die Unverletzlichkeit des Brief-

geheimnisses unverbrüchlich zu beobachten. (Der Chef hatte noch beizufügen «und auch von
meinen Untergebenen beobachten zu machen»). In der Verwaltung der mir anvertrauten
Staatsgelder aufrichtig zu Werke zu gehen. Die Vorschriften und Befehle meiner Obern
pünktlich zu erfüllen und überhaupt den Nutzen der Zentralpostverwaltung nach Vermögen
zu befördern und den Schaden derselben abzuwenden.»

Die politische Unruhe im Lande und die allgemein vorhandene Abneigung

gegen die aufgezwungene Verfassung waren einer gedeihlichen Entwicklung des

Verkehrswesens wenig förderlich. Sicher arbeiteten die leitenden Männer mit

gutem Willen und mit Weitblick an einem zweckmäßigen Ausbau des Post-

wesens. Es fehlte auch nicht ein günstiger finanzieller Erfolg, denn die Rechnung
erzeigte eine durchschnittliche Nettoeinnahme von jährlich 160 445 Fr., was ein

Gesamterträgnis der helvetischen Postverwaltung während der vier Jahre 1799
bis 1803 von 641 783 Fr. ausmachtet

Bevor sich die erlassenen Gesetze und Reglemente richtig auswirken konnten
und die ganze Organisation durchgeführt war, nahm die Helvetik und damit auch

die helvetische Postverwaltung ein Ende. Auf Grund der Mediationsverfassung

vom 19. Februar 1803 fiel das Postwesen wieder an die einzelnen Kantone zurück.
Uber die thurgauischen Straßen- und Postverhältnisse während der Zeit der

Helvetik orientiert Pupikofer/Sulzberger in der «Geschichte des Kantons Thür-

gau» folgendermaßen:®

«Für das Straßenwesen geschah seit 1798 so viel wie nichts. Über die in Frauenfeld an-
kommenden und abgehenden Posten und ,Böthe' steht in dem in Frauenfeld gedruckten und

von der Wochenblattsexpedition verkauften neuesten Tagebuch oder Schreib- und Wirtschafts-
kalender auf das Jahr Christi 1802:

1 STAZ, K II 59.
* Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik.
® Pupikofer/Sulzberger 1889, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, zweiter Band, Nachtrag S. 87.
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^4iifc»:i_/f wild U/igoug der Posta» und Boten w Frawen/e/d i't» Ja/ir ti>02

Ankunft
So/zttta^: Um 12 Uhr die Post von Schaffhausen mit Briefen aus Deutschland, logiert in

Nr. 5S; der Both von Tobel, Lommis, Wil, logiert in Nr. 94.

Afo/ifn?: Um 11 Uhr die Diligencc von Zürich mit Briefen aus Frankreich, Basel, Bern,
Luzern. Die Diligencc von Konstanz mit Briefen von Deutschland. Logieren in
Nr. 14. Um 11 Uhr die Böthe von Wcinfcldcn und Steckborn, logieren in Nr. 58;
die Böthe von Bußlingen, Bischofszcll und Stein am Rhein, logieren in Nr. 79.
Nachts um 10 Uhr die Post von St. Gallen.

Dienstag: Um 11 Uhr vormittags der Lumpeneggerboth von Lustdorf, Thundorf, Kirchberg
und Wellenberg, logiert in Nr. 58. Um 1 Uhr die Schmalzmänner von Lichten-
steig aus dem Toggenburg, logieren in Nr. 75.

Miffwot/i: Um 12 Uhr die Post von Schaffhausen, um 1 Uhr die Böthe von Zürich, um
7 Uhr abends die Landkutschc von Konstanz mit Briefen aus Deutschland, logiert
in Nr. 14. Abends spät der Stcinerboth.

Donnerstag: Um 11 Uhr die Böthe von Weinfeldcn und Bischofszell, aus dem Rheintal und der

von Neuweilen, welcher von der ganzen Sccgegend bei Konstanz Briefe und
Pakete mit sich nimmt, logieren in Nr. 58. Der Arbonerboth logiert in Nr. 14,
der Both von Steckborn in Nr. 91. Abends um 5 Uhr der Both von Zürich. Um
10 Uhr nachts die Post von St. Gallen.

Freitag: Um 8 Uhr die Schmalzmänner von Dießenhofen und Schaffhausen, um 9 Uhr
abends die Landkutschc von Zürich mit Briefen von Bern, Basel und weiter,
logiert in Nr. 14.

Samstag: Um 8 Uhr verschiedene Brotträger vom Land herein. Um 1 Uhr die Böthe von
Zürich.

Abgang
Sonntag: Um 2 Uhr die Post nach Wil und St. Gallen. Der Both von Tobel und Lommis,

Bettwiesen und Wil und in die dortigen Gegenden.

Montag: Um 12 Uhr die Böthe nach Winterthur und Zürich, um 1 Uhr die Diligence nach

Zürich, um 2 Uhr die nach Konstanz.

Dienstag: Um 3 Uhr früh die Post nach Schaffhausen, um 2 Uhr nachmittags der Both nach

Zürich, um 3 Uhr die Schmalzmänner nach Dießenhofen und Schaffhausen.

Mittifoc/t Morgens früh der Langdorferboth nach Stein, um 2 Uhr die Post nach St. Gallen,

um 3 Uhr die Böthe nach Bischofszell, Bußlingen, Steckborn und Weinfeldcn.

Donnerstag: Um 6 Uhr früh die Konstanzer Landkutsche nach Zürich, um 12 Uhr die Böthe
nach Zürich, um 3 Uhr der Steinerboth nach Tänikon, um 6 Uhr abends der

Both nach Wellenberg, Lustdorf und Thundorf.

Freitag: Um 3 Uhr früh die Post nach Schaffhausen, um 9 Uhr die Schmalzmänner nach

Toggenburg.

Samstag: Um 7 Uhr die Landkutsche nach Konstanz, um 11 Uhr die Brotträger, um 3 Uhr
die Böthe nachNeuweilen, Konstanz, Gottheben, ferner nach Arbon, Weinfelden,
Bischofszell, Rheintal und Steckborn.»
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II. Teil

i. Fe»/ //er He/wf/'/j 2-//r Ze/w/fo/w/eH Post iSoj-itfotf

Das Dekret der schweizerischen Tagsatzung vom 3. August 1803 erklärte das

Postwesen als Regal und Eigentum der Kantone in ihrem ganzen Umfange.* Mit
Ende des Monats August soll die Zentraladministration aufgelöst sein und es

haben die von den Kantonen aufzustellenden Postverwaltungen die BesorgungO OO
des Postwesens zu übernehmen. Den Kantonen Bern, Basel, Zürich, Schaft hausen

und St. Gallen wurde die Verwaltung des Postwesens in ihrem Bereiche einst-
weilen überlassen, um den Ubergang von der Zentral- zur KantonalVerwaltung
zu erleichtern. Das Dekret enthielt sodann Weisungen für die Kantone hinsieht-
lieh strenger Wahrung des Postgeheimnisses mit dem Auftrag, das Postpersonal
hierüber in Pflicht und Eid zu nehmen. Ferner soll auf annähernd gleichförmigeO O

Posttarife gehalten und diese von den neu aufzustellenden Postvcrwaltungen der

nächsten Tagsatzung vorgelegt werden. Die Postrouten dürfen nicht zum Nachteil
anderer Kantone geändert werden. Obrigkeitliche, dienstlicheBricfc gcnießenPorto-
freiheit. Für den Postbetrieb dürfen weder Wcggclder noch Zölle erhoben werden.

Den Angestellten der helvetischen Postverwaltung war bereits auf 10. März
1803 gekündet worden, mit Zuerkennung einer Abfindung in der Höhe von zwei

Monatsgehältern^ Sollte hierfür der Geldvorrat im Nationalschatzamt nicht ge-
niigen, würden dem Personal Anweisungen auf die kantonalen Kassen verabfolgt.
Die Zentralpostdirektion schloß ihre Rechnung mit 4. Juli 1803 ab.

Um einen geordneten Übergang von der helvetischen Post zu den vcrschic-
denen kantonalen Postwesen zu sichern, wurde die bisherige General-Postverwal-

tung mit Sitz in Freiburg vorläufig beibehalten, was der Landammann der

Schweiz, Ludwig von Affry, am 24. März 1803 den neunzehn verbündeten Kan-
tonen bekanntgabt Das Rundschreiben enthielt sodann die Weisung, daß alle

Postbureaux in der Schweiz der General-Postvcrwaltung unterstellt bleiben, der

auf Befehl des Landammanns der Schweiz der ganze Gewinn dieses Zweigs des

öffentlichen Dienstes abzuliefern ist. Die kantonalen Behörden haben allem Ein-
griffe zu entsagen und sie dürfen nichts verfügen, das die bestehende Einrichtung
der Posten und das Zutrauen, das sie genießt, stören könnte.

Mit dem Tagsatzungsbeschluß vom 2. August 1803 wurde die Hoffnung ein-

sichtiger Männer, die Zentralisation des Postwesens trotz der politischen Umwäl-

zung beibehalten zu können, leider zunichte gemacht. Der Stein war für eine

vollständige Dezentralisation ins Rollen gekommen.

* Repert. der Eidgenössischen Abschiede 1803-1813, § 113, B, Das Postregal.
* Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik.
® Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 14 von 1803.
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Was geschah nun im Thurgau; Als neu geschaffenem und gleichberechtigtem
Kanton kam nach dem Tagsatzungsbeschluß vom 2. August 1803 auch dem

Thurgau das Postregal im vollen Umfange zu. Der Kleine Rat befaßte sich damit
in seiner 111. Sitzung vom 23. November 1803h Er beauftragte die vereinigten
diplomatischen und finanziellen Kommissionen, ein gemeinsames Gutachten vor-
zulegen, wie und auf welche Weise vom Tagsatzungsbeschluß für den Kanton
Nutzen gezogen und wie bei der Einrichtung des Postwesens mit den benach-
harten Postämtern das vorteilhafteste Arrangement getroffen werden könnte.
Diese Kommissionen scheinen sich mit der Abfassung des verlangten Gutachtens

nicht allzu sehr beeilt zu haben; denn es geht aus den Verhandlungen des Kleinen
Rats vom 13. August 1805, also beinahe zwei Jahre später, hervor, daß sie an die

baldige Erledigung ihres Auftrags gemahnt werden mußtenh Durchgeht man
die vorhandenen Akten und die Ratsprotokolle, dann bekommt man überhaupt
den Eindruck, der neu geschaffene Kanton Thurgau habe mit dem neuen Recht
nicht viel anzufangen gewußt. Ein geordnetes Postwesen hatte ja, wie schon

erwähnt, im Thurgau noch nicht bestanden, weder vor, noch während der Hei-
vetik. Der Verkehr war dafür zu gering. Diese Feststellung dürfte die Regierung
dazu geführt haben, von der Einrichtung eines eigenen Postwesens im Regie-
betrieb abzusehen. Die zu erwartenden Einnahmen wären niemals im Einklang gc-
wesen mit dem großen Aufwand für Personalausgaben, Lokalkosten und An-
Schaffung von Fuhrmaterial. Die Verpachtung des Postregals an eine benachbarte

Postverwaltung wurde erst 1807 verwirklicht.
Wiederholt finden wir obrigkeitliche Bestätigungen für das Fehlen irgend

eines geordneten Postwesens oder einer Poststelle im Thurgau. Und doch liegen
aus der Zeit während und unmittelbar nach der Helvetik Akten vor, in denen ein
«Postbureau Frauenfeld» erwähnt ist und ein gewisser Franz Mcttler als «Post-

commis» unterzeichnet. Wieso dieser Widerspruch; Was war das für eine Post-
stelle Wer besorgte den Postdienst und in welchem Gebäude in Frauenfeld

wickelte sich der Postdienst ab; Es verhält sich damit folgendermaßen:
Wie wir gesehen haben, ernannte die zürcherische Postverwaltung 1790 den

Kreuzwirt Rogg in Frauenfcld zum Postspcditor zur Bedienung der Diligcnce
Zürich - Frauenfcld - Konstanz. Nach seinem Ableben 1795 wurde die Witwe
Rogg mit den gleichen Obliegenheiten betraut. Die Folge war, daß diese ein-
fachen Postgeschäfte auch während und unmittelbar nach der Helvetik im Gasthof

zum Kreuz erledigt wurden. Ja noch mehr. Die Postvcrwaltung Zürich, die be-

reits Postbureaux in Winterthur und Baden unterhielt, reihte nun auch die der

* Kleiner Rat, Protokoll vom 2.3. November 1803, S. 380, STAF.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2074 vom 13. August 1805, STAF.
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Familie Rogg zum Kreuz in Frauenfcld übertragene «Postkutschenverwaltung»

unter die Postbureaux ein. Dies geht aus einem Schreiben des Vorstehers der

Zürcher Kaufmannschaft vom 13. November 1798 an die helvetische Regierung
über die Durchführung der helvetischen postalischen Erlasse hervor.* Darin
wurde erklärt, daß in dieser Hinsicht durch das Postamt Zürich in Verbindung
mit den Poststellen Baden, Winterthur und Frauenfeld bestens gesorgt sei. Wegen
der Abschaffung der Nebenboten sei die Verwaltungskammer Thurgau veranlaßt

worden, die Boten anzuhalten und die Brief- und Geldsachen, sowie die Pakete

auf dem schon seit 10 Jahren existierenden Pastiiircu» 2:11m Kreuz m Fraiiew/eW ab-

geben zu lassen.

Mit Schreiben vom 26. November 1798 an die Verwaltungskammer des Kan-
tons Zürich bestätigte die thurgauische Verwaltungskammer, daß das Verbot der

Nebenboten durchgeführt werde, desgleichen die vom Postamt Zürich erhaltenen

Weisungen betreffend die Postaufgabc, von welchen jedoch das hiesige sojrenrtnttte

Postbureau zum Kreuz bis heute noch keine Kenntnis habeP Also nur ein «so-

genanntes» Postbureau hat sich 1798 in Frauenfeld befunden. Diese interessante

Feststellung durch die thurgauische Verwaltungskammer bestätigt neuerdings, daß

damals im Thurgau noch kein öffentliches, geordnetes Postwesen vorhanden war,
sondern einfach eine dem Postamt Zürich unterstellte Postablagc im Gasthof zum
Kreuz in Frauenfeld. Zur weitern Bekräftigung kann noch beigefügt werden, daß

in einem Dienstbeschrieb für die Beamten des Postamtes Zürich eine bestimmte

Obliegenheit wie folgt umschrieben wart
«Die Kontrollierung desjenigen Betrages, welchen die beiden Postbureaux Winterthur

und Frauenfcld, wie auch dasjenige in Baden, jeden Posttag erhalten, zu welchem End eine

Art Generalfaktur verfertigt werden muß.»

Wie verhält es sich nun aber mit «Franz Mettler», der als «Postcommis» unter-
zeichnete Auch diese bis anhin offene Frage läßt sich anhand der Munizipal-
gemeinde-Protokolle Frauenfeld einwandfrei beantworten. Aus diesen Protokol-
len geht hervor, daß sich die Stadtbehörde wiederholt mit «Franz Mettler im
Kreuz» befassen mußte. So wurde Mettler am 21. Juni 1800 vom Quartiermeister
Joh. Neuwiller wegen Beschimpfung verklagt, weil er diesem vorgeworfen habe,

Frau Ratsherr Rogg im Kreuz sei zu viel Einquartierung zugewiesen worden.''
Ein andermal hatte sich Mettler zu verantworten, weil er einem Juden das Nacht-
lager im Gasthofzum Kreuz verweigertet Im Zusammenhang mit diesen und noch

1 STAZ, K II 59.
STAZ, K II 59.

» STAZ, R 79.
* Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Protokoll 21. Juni 1800 und 11. Juli 1800.
® Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Protokoll 12. November 1805.
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andern Vorkommnissen wurden seine Personalien im Protokoll wie folgt ergänzt d
«Franz Mettler im Kreuz als Kellner und Haushalter dortiger Wirtschaft, wo die
alte Witwe nicht mehr vorzustehen im Stand, «nd «fcerd/es drts Postumen zw

sorgen /wf.» Die Sache ist somit auch in personeller Hinsicht eindeutig klar. In
Anbetracht des umfangreichen Betriebs des damals bedeutenden Gasthofs zum
Kreuz, stiegen doch bekanntlich auch der Dichter Wolfgang Goethe und der

Herzog Karl August von Weimar mit Gefolge am 3. Dezember 1779 dort ab,®

war es Frau Rogg nicht möglich, alle Arbeiten allein zu besorgen. Offenbar als

eine Art Vertrauensperson stand ihr Franz Mettler zur Seite, dem sie nebst andern
Arbeiten die Besorgung des von Zürich übertragenen Postdienstes überließ. So

kam es, daß sich in der Folge, und zwar während der Zeit der Helvetik und nach

deren Zusammenbruch, ausschließlich Mettler mit den postdienstlichen Obliegen-
heiten befaßte. Daß sich ein obrigkeitlicher Auftrag oder gar eine Ernennung dazu

nirgends nachweisen läßt, ist begreiflich. Nominell war ja 1795 die Witwe Rogg
als Nachfolgerin ihres verstorbenen Mannes mit den postalischen Funktionen be-

traut worden. Dabei ist es dann geblieben. In Anbetracht jener politisch sehr be-

wegten Zeiten, mit täglich neuen Aufgaben für die verantwortlichen Behörden
und Amtsstellen, ist es verständlich, wenn es die zürcherische Postverwaltung bei

der stillschweigenden Zustimmung bewenden ließ und also Mettler als Post-

besorger im Gasthof zum Kreuz anerkannte. In dieser Eigenschaft richtete Mettler
zum Beispiel am 31. Oktober 1803 eine Anfrage an den Präsidenten des thurgaui-
sehen Kleinen Rats, die er mit «Fr. Mettler, Postcommis» unterzeichnete.® Mettler
wies darauf hin, die vorher bestandene Zentralpostverwaltung in Freiburg habe

am 21. September 1803 Rechnungstellung über den Verkauf der gelieferten Post-
scheine verlangt. «Wer liefert künftig die Postscheine, der Kanton Thurgau oder

Zürich?» wollte Mettler wissen. Im weitern machte Mettler auf die Notwendig-
keit aufmerksam, ein anderes «Post-Signet» zu erstellen. Dieser Hinweis war be-

rechtigt, denn Ende 1803 stand immer noch ein Poststempel im Gebrauch mit
der abgekürzten Inschrift am Stempelrand «Helvet. Postamt» und im Stempel-

Zentrum, mit einer Kranzverzierung eingerahmt, die Ortsangabe «Frauenfeld»

und darunter das Bild eines Posthorns^ Daß dieser Poststempel bei der Einführung
der helvetischen Postverwaltung vom helvetischen Postamt Zürich geliefert
wurde, war gegeben; wir haben ja gesehen, daß sich der Kanton Thurgau damit
nicht befaßte. Ebenso ist es verständlich, daß Mettler hinsichtlich der Postscheine

an das Postamt Zürich verwiesen wurde, dem nach wie vor die Posteinnahmen

* Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Protokoll 14. August 1804.
" Leisi, Geschichte der Stadt Frauenfeld, S. 155.
° STAF, VI. 130.1.
* STAF, VI. 130.1, Stempelabdruck auf Akten vom 24. November 1803.
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abzuliefern waren. Diese Ablieferungen werden in den Rechnungen der Post-

Verwaltung in Zürich wie folgt ausgewiesen d

Jahr Franken Batzen Rappen

1803 508 3 5

1804 1212

1805 1676 6 5

1S06 1715 5 5

Daß Mettlcr Verständnis hatte für eine korrekte Postbesorgung und überdies

die Postinteressen zu verteidigen wußte, geht aus seiner Behandlung einer Be-
schwerdc des Distriktspräsidenten Dr. Aepli in Göttlichen hervor.- Dieser er-
wartete von Zürich ein sehr pressantes Paketchen mit Rezepten, das nach seiner

Ansicht durch die «Katzenmeyersche Fuhre» verspätet worden war. Er habe das

Paketchen dreimal bei Katzenmeyer umsonst reklamiert und nachher ebenso

erfolglos im «Kreuz» in Frauenfeld persönlich abholen wollen. Wegen dieser

mangelhaften Postbedienung beschwerte sich Aepli am 8. November 1803 beim

Kleinen Rat. Dieser leitete die Klage nicht, wie man es nach dem Vorausgegan-

genen eigentlich hätte erwarten müssen, an die zuständige Postverwaltung in
Zürich, sondern er gab auffallenderwcise dem «Postbureau Frauenfeld» von sich

aus Weisung, künftig für die Postsachen nach Göttlichen ein besonderes Post-

paket zu machen. Mettlcr nahm energisch Stellung, sowohl gegen Acplis Be-
schwerde, als gegen die erhaltene Weisung. «Bürger Aepli» verstehe nichts von
einem geordneten Postwesen, schrieb er in seiner Vernehmlassung. Das Paket

sei mit der offiziellen Diligcnce von Zürich in Fraucnfcld eingetroffen, nicht mit
der «Katzenmeycrschen Fuhre», und vom Postamt Zürich in die Ubergabskarte für
Konstanz eingetragen worden, gleich wie alles, was nach Gottlieben und Kon-
stanz adressiert sei. Bei seiner Vorsprache im «Kreuz» habe Aepli mit Gewalt
die Auslieferung des eingeschriebenen Paketes verlangt, Mettler habe es ihm
jedoch wegen der bestehenden Haftpflicht für derartige Postsendungen weder

geben können noch geben dürfen. Wenn Aepli das Paket in Frauenfeld in Emp-
fang nehmen wollte, dann hätte er es eben anher adressieren lassen sollen und nicht
nach Gottlieben. Die Weisung, für Gottlicben ein besonderes Postpaket zu machen,
sei vorläufig gar nicht durchführbar. Werde dies von Aepli verlangt, dann müsse

vorerst abgeklärt werden, an wen die Abgabe in Gottlieben zu erfolgen habe.

Bis jetzt bestehe dort keine Niederlage, weshalb das Postbureau Frauenfeld bis

zu dieser Abklärung alle eingeschriebenen Postsachen für Gottlieben zur eigenen
Sicherheit auch künftig nach Konstanz leiten müsse. Mettler fügte sodann seiner

* STAZ, Rechnungen 1803-1806 betreffend Postwesen.
* STAZ, VI. 130.1.
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Rechtfertigung die bedeutungsvolle Anregung bei: «Mc/if «nno'f/g wäre « ,2 war,
dem Postwese« im /»«/(je« Ka«fo« eine bessere E/nn'c/züfKjj 2« jjefce«/»

In seiner Sitzung vom 30. November 1803 befaßte sich der Kleine Rat mit
dieser Angelegenheit.* Um den amtlichen Verkehr mit dem Distriktspräsidenten
in Gottlieben sicher zu stellen, erhielt Postcommis Mettler den bestimmten Auf-

trag, aus den nach Göttlichen an den Distriktspräsidenten zu versendenden Amts-
schritten an jedem Posttag ein besonderes Postpaket zu machen und dieses in
Tägerwilen abgeben zu lassen.

Uber die künftige Gestaltung des Postwesens im Thurgau bestand Ende 1803

noch nicht die geringste Klarheit. Dagegen ist ein Schriftwechsel mit Luzern um
diese Zeit erwähnenswert, mit dem der Kanton Thurgau zum «gemeinschaft-
Hellen Beitritt für Einrichtung des Postwesens» nach einem bereits ausgearbeiteten

Postplan eingeladen wurde." Dieser Postplan war jedoch der Einladung nicht

beigelegt worden. Als der Kleine Rat deswegen reklamierte, antwortete Luzern,

man habe den Postplan vorläufig zurückgelegt, da die Kantone Zürich und Basel

dagegen Einwendungen machten. Der Kleine Rat verzichtete deshalb in seiner

Sitzung vom 31. Dezember 1803 auf eine weitere Verfolgung dieser Angelegen-
heit.® Es handelte sich um einen Vorschlag zur Vereinheitlichung des Postwesens,

der nach einigen Jahren wieder aufgegriffen wurde.
Bekanntlich führte ein Postkurs von Schaffhausen über Frauenfeld nach

St. Gallen. Aus einer Bekanntmachung im Wochenblatt Nr. 50 vom 17. Dczem-
ber 1803 geht hervor, daß künftig nebst diesem Postkurs noch ein anderer Bote
mit einem Wagen von Schaffhausen über Frauenfeld nach FIcrisau und St. Gallen

fahren werde und dazu die obrigkeitliche Erlaubnis erhalten habe.* Es können
Briefe und Güter mitgegeben werden. Die Ankunft von Schaffhausen erfolge
in Frauenfeld Donnerstag 2 Uhr nachmittags, im Rückweg von St. Gallen

Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr vormittags, jeweils mit Aufenthalt bei der

«Krone».®

Wie unbedeutend das Postwesen im Thurgau gewesen ist, beweist die Tat-
sache, daß von Ende 1803 bis Ende 1805 in dieser Hinsicht überhaupt nichts

vorgekehrt wurde. Erst am 14. September 1805 hatte sich der Kleine Rat mit
einem Gesuch von Distriktspräsident Benker in Dießenhofen zu befassen, der

zu Händen des Postamtes Schaffhausen beantragte, die Post, die wöchentlich

* Kleiner Rat, Protokoll vom 30. November 1803, S. 5, STAF.
* Kleiner Rat, Protokoll vom 29. November 1803, S. 408, STAF.
® Kleiner Rat, Protokoll vom 31. Dezember 1803, S. 91, STAF.
* Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 50 von 1803.
® Es ist dies das Gebäude, in dem sich heute die Bureaux der Schweizerischen Kreditanstalt befinden. Der ordent-

liehe Postkurs SchafFhausen - Frauenfeld - St. Gallen verkehrte beim «Hirschen», heute Gebäude der katholischen
Kirchgemeinde, neben der katholischen Stadtkirche.
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zweimal von Schaffhausen über Schlatt und Truttikon nach Frauenfeld geführt
wurde, künftig über Dießenhofen zu leitend Diese veränderte Kursführung wäre
für den Distrikt Dießenhofen von großem Vorteil. Allerdings sei die Straße

über Dießenhofen nicht gut, sie sei aber auch nicht schlimmer als die bisher

benützte Kursstrecke. Dem Begehren wurde entsprochen, denn bereits 1806,

so meldet der Chronist, kam die Post von Schaffhausen über Dießenhofen in
Frauenfeld an und zwar Mittwoch am Mittag und Samstag nachts um 9 Uhrf

Am 20. Mai 1806 gestattete der Kleine Rat in einem Schreiben an den Distrikts-
Präsidenten Hug in Tobel die Ersetzung des nach begangenen Unregelmäßig-
keiten flüchtig gewordenen Boten in Fischingen Ulrich Biirgi von Oberwangen
durch Joseph Scherrer von Fischingen als Zürcher Boten, in der Meinung jedoch,
daß dadurch den in Zukunft in hiesigem Kanton wegen dem allgemeinen Boten-
dienst zu treffenden Maßnahmen nicht vorgegriffen werden solle.® Mit diesem

Vorbehalt, der an die Ernennung des neuen Zürcher Boten aus Fischingen
geknüpft wurde, wird bereits die große Wandlung im thurgauischen Postwesen

angedeutet, die im Entstehen begriffen war.
Der Fischinger Bote hatte in Zürich seine regelmäßige Einkehr im «Rothen

Haus», von wo aus er jeden Freitag um 4 Uhr abends den Rückweg nach Fisch-

ingen antrat.*

2. Der «Hilter J3ot/i»

Schon früher war von einer Postwagenverbindung zwischen Konstanz und
St. Gallen die Rede, die es verdient, daß man sich etwas näher mit ihr befaßt.

Die Gebrüder Philipp und Jakob Hausammann in Hub bei Romanshorn
wiesen in einer Eingabe vom 14. November 1804 an den Kleinen Rat darauf
hin, daß sie und ihre Vorfahren schon seit über hundertfünfzig Jahren als vom
Landesfürsten zu St. Gallen eingesetzte Böte das Botenwesen von Konstanz nach

St. Gallen mit aller Mühe, Sorgfalt und mit Fleiß verrichtet hätten.® So sei

1785 Freiherr von Haysdorf, Fürstlich Thum und Taxis Geheimer Rat und Ober-

postmeister in Augsburg, im Beisein der «Fidimacion»® des Landesherrn Abt Beda,
wie auch Postmeister Mayer von Konstanz, ferner Postdirektor Rittmeister Fehr

von St. Gallen und Posthalter Hietenstein (;) von Rorschach erschienen, und

* STAF, VI. 130.1.
^ Sulzberger, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, S. 125, im zweiten Band von Pupikofer, Thurgau 2.
* STAF, VI. 130.1.
* Postarchiv Zürich «Fischingen».
* STAF, VI. 130.1.
® Vidimation, sonst Beglaubigung, hier beglaubigter Vertreter.
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es haben alle mit ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigt, daß die Gebr. Haus-

ammann nicht nur als Böte von Konstanz nach St. Gallen sollen eingesetzt sein,

sondern daß sie diesen Botendienst künftig auch als Posthalter mit Pferden und

Wagen zu besorgen haben. Ferner seien sie verpflichtet worden, alle Briefe,
Pakete usw. von St. Gallen über Rorschach, Arbon und weiter hinunter dem

Postamt Konstanz und in umgekehrter Richtung die Postsachen an das Postamt
St. Gallen zu übergeben. Dieser Vorschlag sei durch den damaligen Landes-

herrn Fürst Beda* genehmigt worden, und das Obervogtamt in Romanshorn habe

das Bestallungsinstrument gefertigt, mit Beigabe einer Taxtabelle. Die vom
Postamt St. Gallen verlangte Bürgschaft von 2000 Gulden wurde in Pfandbriefen

hinterlegt. Die Gebr. Hausammann wiesen darauf hin, daß sie diesen Botendienst

immer klaglos besorgten, selbst während der französischen Revolutionszeit, wo
unser Land die ganze Zeit mit Militär belegt war und Pferde und Wagen immer

requiriert wurden. Nun habe so beschweren sich die Gebr. Hausammann, ein

gewisser Castelli® zu ihrem größten Nachteil und Schaden eine Diligence Kon-
stanz - St. Gallen eingeführt. Castelli sei vor acht Tagen gestorben, und es führe
ein Knecht des Verstorbenen, ohne von irgend einem Postamt dazu ermächtigt
zu sein, die Diligence weiter. Als Thurgauer Bürger verlangen die Beschwerde-
führer den Schutz der Regierung gegen diese Konkurrenz.

Das war der sogenannte «Huber Both», dessen Einsetzung die Gebr. Haus-

ammann in die Zeit Mitte des 17. Jahrhunderts legen.
Die von Castelli von Konstanz nach St. Gallen geführte Diligence scheint

vorübergehend schon 1790 bestanden zu haben, denn Ruppert schreibt hierüber
in seinem «Postwesen zu Konstanz vor 100 Jahren» folgendes:®

«Am längsten dauerten die Botenfahrten nach St. Gallen, welche 1790 der Goldarbeiter
Ignaz Kastell und der Sattlermcistcr Enz mit Frachtwagen und Kutsche unternahmen und
wöchentlich zweimal ausführten.»

Diese Botenfahrten müssen später aus irgend einem Grunde aufgehoben
worden sein; denn es liegt im Stadtarchiv Konstanz ein Gesuch vom 27. Februar

1801, in dem achtundzwanzig Unterzeichner dem Magistraten einen Postkurs
nach St. Gallen vorschlagen, jeden Dienstag einen vierplätzigen gedeckten Wagen

morgens 6 Uhr ab Konstanz, bis Mittag in Arbon, 1 Uhr nachmittags ab nach

St. Gallen und von da Rückfahrt Mittwoch nachmittags 1 Uhr über Arbon
nach Konstanz. Ein gleiches Gesuch liegt vor mit Datum 2. März 1801 von

* Fürstabt Beda Angehrn von Hagenwil, Abt vom Kloster St. Gallen 1767-1796. Romanshorn stand bis 179
unter der Gerichtsherrschaft des Abtes.

* Schreibweise auch Castell, Kastell.
® Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte.
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Georg Fischer, Ignaz Castelli und einem weitern Unterzeichner, die ebenfalls

eine Diligcncc nach St. Gallen einrichten wollend
Aus den vorhandenen Akten ist ersichtlich, daß Ignaz Castelli noch im gleichen

Jahre, also 1801, eine wöchentlich zweimal kursierende Diligcncc von Konstanz
nach St. Gallen einrichtete und diese später sogar mit Genehmigung und unter
Aufsicht der zuständigen Postbehörden" weiterführen konnte.® Aul ihre Ent-

wicklung, sowie auf das Verhältnis zur Botenfahrt der Gebr. Hausammann in
Hub werden wir später zurückkommen.

3. kerprtJ/fimo d« Posfre^/s 17» Zwn'c/i J6V7

Während andere Kantone, zum Teil schon seit Jahren, ein verhältnismäßig gut
organisiertes Postwesen aufwiesen, verfügte der Thurgau wohl über das ihm
durch Tagsatzungsbeschluß vom 2. August 1803 zuerkannte Postregal, aber ein

geordneter Postdienst fehlte selbst im Jahre 1806 noch ganz. Immer noch wies der

Kanton nicht eine einzige Poststelle auf. Was vorhanden war, das waren einmal
die das thurgauische Gebiet durchfahrenden Postwagen Zürich - Konstanz,
Zürich - St. Gallen, Schaffhausen - St. Gallen, Schaffhausen - Konstanz und Kon-
stanz - St. Gallen und dazu einige Botenverbindungen. Dann haben wir gesehen,

wie 1790 die Postverwaltung Zürich den Kreuzwirt Rogg in Frauenfeld zum
Postbcsorgcr ernannte. Er hatte die Postsachen mit den Postwagen auszuwechseln.

Ferner stellten wir fest, daß nach dessen Ableben die Witwe Rogg die Besorgung
der Postgeschäfte vollständig dem Hausangestellten Franz Mettler überließ, der

offenbar bei der Familie Rogg im Gasthof zum Kreuz eine besondere Vertrauens-

Stellung eingenommen hat. Endlich kam die Zeit, die auch dem Postwesen im
Thurgau eine neue Wendung geben sollte. Im Namen der Finanzkommission wies

Johann Konrad Freyenmuth in einem Bericht vom 29. Mai 1806 an den Kleinen
Rat darauf hin, daß das Fehlen einer Post im Thurgau eine Lücke in den

Staatseinnahmen darstellet Diese Lücke auszufüllen sei schon lange eine Not-
wendigkeit. Der «Mangel eines fachkundigen Subjekts», ausgerüstet mit den er-
forderlichen Kenntnissen über diesen Teil der Staatswissenschaft, habe dazu ge-
führt, dieses Geschäft allzulange zu verschieben. Nun habe durch Vermittlung

* Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40.
^ Es handelt sich um die Postverwaltungen Konstanz, Zürich und St. Gallen.
® Laiblc Toseph, Geschichte der Stadt Konstanz und ihrer nächsten Umgebung.
' STAF, VI. 130.1.
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des Regierungspräsidenten Anderwert dessen Bruder, Commis cn Chef bei der

Postdirektion in Aarau und gründlicher Kenner des Postwesens, einen umfassen-

den Plan für die Einrichtung der Post vorgelegt. Damit dieses Projekt bald ver-
wirklicht werden könnte, beantragte Freyenmuth, den Postämtern Zürich,
St. Gallen, Konstanz und Schaffhausen von dieser Absicht Mitteilung zu machen.

Ein anschließender Schriftwechsel mit dem Regierungsrat des Kantons Zürich
führte zur Vereinbarung einer mündlichen Besprechung dieser Frage in Frauen-
feldd Als Vertreter der Postdirektion Zürich erhielt Postamtskontrollcur

J. J. Schweizer Auftrag, mit den nötigen Instruktionen versehen, am 29. Septem-
ber 1806 in Frauenfeld einzutreffen. Der Thurgau wurde vertreten durch Regie-

rungsrat Johann Konrad Freyenmuth und Johann Jakob Anderwert, Commis en

Chef bei der Postdirektion Aarau. Uber das Ergebnis dieser am 30. September
und den folgenden Tagen stattgefundenen Konferenz berichtete Freyenmuth dem

Kleinen Rat." Es ist interessant zu vernehmen, wie zuerst über eine Verständigung
beraten wurde wegen der Benützung der Posten, welche von Zürich aus eine

größere oder kleinere Strecke des Kantons Thurgau durchlaufen. Der Abgc-
ordnete von Zürich vertrat die Meinung, es sei der Thurgau in die Mitverwaltung
eintreten zu lassen und erklärte sich damit einverstanden, den Ertrag der Montags-
Diligence von Konstanz nach Zürich, sowohl für Gewinn als Verlust, im Verhält-
nis zu s/12 für Zürich, ^ für Thurgau und *7^ für Konstanz aufzuteilen. Am Kurs

von Zürich nach St. Gallen sollte der Thurgau im Verhältnis zur durchlaufenen
Strecke teilnehmen. Im Laufe der Verhandlungen kam man jedoch von einer
solchen Lösung ab. Schweizer erklärte, Zürich sei nicht abgeneigt, das ganze Post-

wesen im Thurgau in Pacht zu nehmen. Diese Idee fand beidseitig Anklang. Es

wurde ein Projekt für einen Pachtvertrag ausgearbeitet, wobei man sich allerdings
in einigen Punkten vorläufig noch nicht einigen konnte, wie zum Beispiel über
die Pachtsumme. Thurgau verlangte jährlich 2560 Franken, Zürich offerierte nur
2000 Franken; Thurgau schlug eine Pachtdauer von sechs Jahren vor, Zürich ver-
langte neun Jahre; ferner verlangte Zürich eine zeitliche Verlegung der Post-

wagenverbindungen mit Zürich und Einschränkung der Botenverbindungen mit
Zürich, teils zu Fuß, teils mit Fuhrwerken, womit sich die Thurgauer Vertreter
nicht ohne weiteres einverstanden erklären konnten. Man einigte sich sodann,

wie sich Freyenmuth ausdrückte, auf das Mittel zwischen zwei Extremen. Bei den

spätem schriftlichen Verhandlungen mit Zürich zur endgültigen Bereinigung des

Pachtvertrages setzte der Thurgau seine Forderung auf 2400 Franken herab und
machte zuletzt den Vorschlag, es sei der Unterschied zwischen 2400 und 2000

1 STAF, VI. 130.1.' STAF, VI. 130.1.
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Franken zu teilen. Zürich trat auf diesen Vorschlag ein und erklärte sich zur Be-

Zahlung eines Pachtzinses von 2200 Franken bereit. Der Pachtvertrag zwischen

Thurgau und Zürich wurde hierauf abgeschlossen mit Wirksamkeit ab 1. Januar
1807, gültig für neun Jahre, um einen jährlichen Pachtzins von 2200 Frankend

Dieser Vertrag ist für die Entwicklung des Postwesens im Thurgau außerordent-
lieh wichtig. Wir lassen ihn deshalb im Wortlaut folgen.

Convention

der Fmatt2-Commi.«/oH Av Ho/ie« StanAv T/iurjaw

und Ar

Get;era/povA'rekfio/j Ar FfiAc/i SfaaAr Ziin'c/i

Die Finanz-Commission des Kantons Thurgau im Namen dortiger Regierung, mit Rück-
sieht auf das Recht, welches ihr zusteht, über das Postrcgalc ihres Kantons nach Gutbefmden

zu verfügen, und von der Notwendigkeit überzeugt, daß das Postwesen in demselben auf
einen bessern und sichern Fuß eingerichtet werde, hat dafür mit der Gcneralpostdirektion des

Kantons und Arrondissements Zürich nachfolgende Übereinkunft unterhandelt und abge-
schlössen:

I.

Die Regierung des Kantons Thurgau überläßt der Gcneralpostdirektion des Kantons und
Arrondissements Zürich die Benützung des Postregals ihres Kantons gänzlich und aus-
schließend unter den in nachstehenden Artikeln festgesetzten Bedingungen.

2.

Die Generalpostdirektion von Zürich verpflichtet sich, die Organisation des Postwesens

im Kanton Thurgau zu übernehmen, und macht sich anheischig, demselben folgende Ein-
richtung zu geben:

a. Sic wird in dem Hauptorte des Kantons, zu Frauenfeld, ein Postamt und in nachgenannten
Ortschaften demselben untergeordnete Bureaux errichten, als zu

Arbon Dießenhofen Steckborn
Bischofszell Tägerwilen Weinfelden

Auch werden überdies da, wo man es nötig findet, Briefablagen angeordnet werden.

b. Auf der geraden Straße von Zürich nach Konstanz bleiben zwei Diligencekurse, der eine

am Montag und der andere am Donnerstag.

1 STAF, VI. 130.1.
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Die bisherige Katzenmeyersche Diligence aber muß aufhören und die Regierung Löbl.
Standes Thurgau wird den Privatunternehmer derselben hievon zeitlich avcrticren.

c. Zur Besorgung der Briefpost wird alle Dienstage und Freitage Communication durch
Fußboten zwischen dem Postbureau Frauenfcld und Winterthur unterhalten, zu welchem
Ende wöchentlich am erstem Tag in der Frühe sich ein Bote von Winterthur mit dem von
Zürich kommenden Briefpaket nach Frauenfeld begibt und daselbst das dorthinbestimmte
in Empfang nimmt; am Freitag aber umgekehrt der Bote von Frauenfeld abgeht und mit
dem zu Winterthur erhaltenen Briefpaket zurückkommt. Durch gleichen Kanal kann
sodann auch Korrespondenz mit St. Gallen stattfinden.

d. In den Distriktsburcaux werden Botcnläufer aufgestellt, welche sich zweimal wöchent-
lieh, am Montag und Donnerstag, zu Frauenfeld konzentrieren und mit den an beiden

Tagen von Zürich kommenden Diligcncen in Verbindung gesetzt werden.

e. Die bisherige Post, welche alle Sonntage und Donnerstage von Schaffhausen nach Konstanz
und vom ersteren Orte Sonntag und Mittwoch nach St. Gallen geht, wird ferner auf dem

gleichen Fuße beibehalten. Rücksichtlich des Diligencekurses von Konstanz nach St. Gallen

aber, welcher bisher ein Partikular-Unternehmen war, wird man sich mit den betreffen-
den Postämtern über eine bessere und zweckmäßigere Einrichtung, sowie über den Anteil
eines jeden an dem obbemeldctcn Postkurs zu vereinigen suchen; übrigens wird auch hier
die Regierung des Standes Thurgau den gegenwärtigen Entrepreneur die Einstellung des

Kurses instruieren, in der Meinung jedoch, daß von Seite der Generalpostdirektion von
Zürich aufdie besondern Verhältnisse des einen derselben, nämlich des bisherigen Botten von
Rontishorn, billige Rücksicht und auf dessen Wicderanstellung der möglichste Bedacht

genommen werden soll.

f. Für die Versendung im Innern des Kantons wird folgender Tarif festgesetzt:

Für die Gegenstände, welche über Zürich und Winterthur in das Thurgau spediert werden:

vom einfachen Brief
vom doppelten Brief
von der Unze

von Paketen unter 2 Pfund Gewicht

2 Kreuzer
3 Kreuzer
8 Kreuzer

4 Kreuzer
2 Kreuzer

I Kreuzer
das Mehrgewicht per Pfund

von Valoren per Mille

Bis Frauenfeld

vom einfachen Brief
vom doppelten Brief
von der Unze

von Paketen bis auf 2 Pfund

2 Kreuzer

4 Kreuzer
8 Kreuzer
6 Kreuzer
2 Kreuzer

*/s Prozent
das Mehrgewicht per Pfund

von Valoren

Für die oberhalb Frauenfeld liegenden Bureaux

vom einfachen Brief
vom doppelten Brief
von der Unze

3 Kreuzer

4 Kreuzer
12 Kreuzer
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von Paketen bis auf 2 Pfund
das Mehrgewicht per Pfund

von Valoren

8 Kreuzer
3 Kreuzer

/s Prozent

g. Für Besetzung der Stelle eines Beamten im Hauptbureau zu Frauenfeld gibt die Regie-

rung vom Kanton Thurgau der Gcncralpostdircktion von Zürich einen dreifachen Vor-
schlag und überläßt dann dieser die Auswahl aus demselben; die übrigen Angestellten
hingegen ernennt die gemeldete Gcncralpostdircktion unmittelbar aus thurgauischen
Kantonsbürgern, so wie ihr zugleich auch die Besoldung der sämtlichen Beamten und

übrigen bei dem Postdienst im Thurgau angestellten Personen abhängt.

h. Die Gcncralpostdircktion ist Garant für die Sicherheit des Briefgeheimnisses auf den von
ihr eingerichteten Burcaux. Sic haftet für alles, was der Post anvertraut wird (Unfälle
durch Übermacht jedoch vorbehalten) und übernimmt die Verantwortlichkeit für alle

ihre Postbeamten, sie kann sich dagegen aber auch von letztern Kaution leisten lassen.

Die Regierung vom Kanton Thurgau verpflichtet sich, allen von der Gcncralpostdircktion
des Kantons Zürich nicht anerkannten Posten und Postwagen den Durchpaß durch ihren
Kanton zu untersagen und überhaupt diejenigen Maßregeln zu ergreifen, welche jede Be-

einträchtigung des Postwesens zu verhindern im Stande sind.

Zu dem Ende wird sie auch die wöchentlich zweimal aus dem Innern des Kantons nach

Zürich gehenden Botten verpflichten: Keine verschlossenen Briefe und Gcldcroups und keine

Zeitschriften weder hin noch zurück zu tragen, sondern sich lediglich auf den Transport der

Waren und solcher Effecten, die in obige Kategorien nicht gehören, sowie auf Besorgung
der ihnen persönlich anvertrauten Kommissionen und Bestellungen zu beschränken, bei

harter Geldbuße im ersten und Dienstentsetzungsstrafe im wiederholten Dawidcrhandlungs-
fall. Überhaupt sollen diese Botten nur solange fortdauern, als es mit den Bottcn-Ordnungcn
beider Flohen Stände verträglich sein wird; es sollen dieselben hingegen gänzlich aufhören,
sobald sie durch angemessenere und in schicklichem Zeitpunkt unter beidseitigem Einvcr-
ständnis zu treffenden Einrichtungen surrogiert werden können.

Und da vermittelst dieser Verpflichtung die Gcncralpostdircktion des Kantons Zürich die

Spedition der Zeitungen und Zeitschriften übernimmt, so verpflichtet sie sich zugleich, die

Einrichtung zu treffen, daß die Spedition in gleich kurzer Zeitfrist nach Herausgabc der Zci-

tungen erfolgen soll, in welcher sie bis anhin die Gemeinden des Kantons Thurgau erhalten
haben.

Alle Briefe und Pakete, welche von Schweizerischen Regicrungs- und andern obrigkeit-
liehen Behörden an die Regierung und die Beamten des Kantons Thurgau versandt werden,
sowie offizielle Briefe und Pakete im Innern des Kantons selbst, genießen die Portofreiheit,
Sendungen von Geld hingegen, wenn solche auch schon an die Regierung oder an ihre

Beamten adreßiert sind, werden nach dem vorgeschriebenen Tarif taxiert.

3

4

5
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6.

Die Generalpostdirektion des Kantons und Arrondissements Zürich entrichtet der

Regierung des Kantons Thurgau für die Überlassung des Postrcgalc einen jährlichen Pacht-
zins von 2200 Schweizerfranken, sage zweitausendzweihundert Franken, welcher in vier
Terminen quartaliter an den Löbl. Finanzrat dieses Kantons Übermacht wird.

7-

Dieser Traktat soll mit dem 1. Januar 1807 seinen Anfang nehmen und von da an für
die neun (9) nächst folgenden Jahre gültig sein. Würde nach Vcrfluß dieser Zeit einer der

kontrahierenden Teile eine Abänderung wünschen, so sollte er den andern sechs Monate
vorher davon benachrichtigen und den Traktat aufkünden.

So geschehen und unter Vorbehalt der Ratifikation ab Seite der respektiven Hohen

Standesregierungen unterzeichnet worden.

Frauenfeld, den 4. Dezember 1806. Zürich, den 6. Dezember 1806.

Namens der Finanzkommission Die Gcneralpostdirektion
des Kantons Thurgau des Kantons und Arrondissements Zürich

und in ihrem Namen
J. C. Freyoimttt/i, Rcgicrungsrat

Der Präsident: J.J. FFrze/

Der Sekretär: J. C/ir. Ott

Wir Bürgermeister und Räthc des Eidgenössischen Standes Zürich beurkunden hiermit:

Daß wir die vorstehende mit dem Hohen Stand Thurgau über Admodiation des jen-
seifigen Postregals abgeschlossene Konvention eingesehen, in allen ihren Teilen ratifiziert
und gut geheißen haben und zu deren mehrerer Bekräftigung mit unserm gewohnten Standes-

Siegel, sowie mit den Unterschriften unseres Herrn Amts-Burgermcisters und zweiten Staats-

Schreibers versehen lassen.

Gegeben zu Zürich, den 17. Christmonat 1806.

Der Amts-Burgermeister
fisc/icr

Der zweite Staatsschreiber

Sfa/i/ir

3
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4. Die Hw/w/znm^ der «eiie« Posten/M»»£

Der zwischen Thurgau und Zürich abgeschlossene Pachtvertrag hatte aller-

dings Gültigkeit ab i. Januar 1807, es wurde aber 1. Juli, bis Zürich den Post-
betrieb aufnehmen konnte. Vorerst mußten Maßnahmen aller Art getroffen
werden. In erster Linie hatte der Thurgau die Pflicht, den Unternehmern Katzen-

meyer in Konstanz, Gebr. Hausammann in Hub und Ignaz Castelli in Konstanz

entsprechende Mitteilung zu machen, mit der Aufforderung, ihren Betrieb zu

liquidieren, sobald Zürich die betreffende Kursführung selbst übernehme. Dem
Schreiben für Gebr. Hausammann wurde beigefügt, die Regierung habe sich in
Zürich verwendet für deren eventuelle Wiederanstellungd Verständigt wurden
ferner die Postämter St. Gallen, Schaffhausen und Konstanz, wobei der Meinung
Ausdruck gegeben wurde, diese Postämter mögen das Nötige mit der Postverwal-

tung Zürich direkt vereinbaren. Für die sehr guten Dienste als Berater bei den

Vertragsverhandlungen erhielt J. J. Anderwert auf Antrag von Freyenmuth
15 Louisdors als Gratifikation, die ihm mit einem verbindlichen Dankschreiben

übergeben wurdet
Begreiflicherweise mußte die kommende Neuordnung des Postwesens im

Thurgau für die bisherigen Besorger von Botenkursen aller Art recht unangenehm
sein. Während die benachbarten Postverwaltungen St. Gallen und Schaffhausen

die erhaltene Mitteilung verdankten, ohne irgend welche Einwendungen zu
machen, bangten die Unternehmer der Postwagenkurse Konstanz - St. Gallen

und Konstanz - Zürich mit Recht um ihren bisherigen Broterwerb. Sie wandten
sich mit Bittschriften an den Kleinen Ratd

Die Gebrüder Hausammann in Hub nahmen Bezug auf die erhaltene Zusiche-

rung, daß die Regierung sich bei der Postverwaltung Zürich für deren Weiterver-
wendung bemüht habe. Sie ersuchten um Nachsicht mit Hinweis darauf, daß die

Familie Hausammann schon seit mehr als hundertfünfzig Jahren den Boten- und
Postdienst von Konstanz nach St. Gallen besorgt habe, und hofften als Kantons-

biirger aufEntgegenkommen. Ihr Gesuch wurde unterstützt von Sauter, Distrikts-
präsident in Arbon, der erklärte, mit den Gebrüdern Hausammann würden einige
Haushaltungen in die drückendste Verlegenheit kommen. Die Weiterführung
der Botenfahrt wurde ihnen von Zürich in der Folge bewilligt.

Fidel Katzenmeyer in Konstanz ersuchte mit Unterstützung des Burger-
meisteramtes um Wiedererwägung. Er betonte, daß er und sein verstorbener

' STAF, VI. 130.1.
^ Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3001 vom 30. Dezember 1806, STAF.
^ STAF, VI. 130.1.
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Vater die Landkutsche von Konstanz nach Zürich während fünfzig Jahren klaglos
geführt hätten. Viel Schaden sei ihm durch den Krieg entstanden. Wenn er diesen

Broterwerb verliere, dann komme er um sein Vermögen und damit in die traurig-
sten Umstände. Katzenmeyer wünschte, es möchte ihm die neu zu errichtende

Diligence anvertraut werden, wofür ihm von der Postkommission in Zürich
schon vor drei Jahren die Zusicherung gegeben worden sei, als von einer ähnlichen

Änderung die Rede war. Im äußersten Falle soll man ihm eine angemessene Ent-
Schädigung zukommen lassen.

Die Postdirektion Zürich verfügte am 21. Januar 1807, die Katzenmeyersche
Fuhre dürfe unter keinen Umständen länger fortdauernd Deren Aufhebung be-

rechtige niemals zu einer Entschädigung an den Gesuchsteller. Fidel Katzenmeyer
fand dann sein weiteres Fortkommen als badischer Postkondukteur.®

Für den noch minderjährigen Ignaz Castelli in Konstanz legte der Magistrat
Fürbitte ein. Dessen Vater habe 1801 die Landkutsche von Konstanz nach St. Gal-
len eingerichtet. Nach seinem Tode sei diese nebst der nötigen Einrichtung das

ganze Erbteil des Sohnes. Der unterdessen zum zweitenmal verheirateten Mutter
sei das andere Vermögen zugeteilt worden. Der Solln würde den Broterwerb
verlieren und damit das Vermögen einbüßen. Der Magistrat bittet, Castelli
eventuell als Kondukteur lebenslänglich anzustellen oder ihn auf eine andere Art
schadlos zu halten. Die Postdirektion Zürich zeigte Entgegenkommen und be-

willigte Ignaz Castelli, respektive dessen Stiefvater Max Jehle, die Weiterführung
der bisherigen Diligence von Konstanz nach St. Gallen mit folgenden Bedingun-

gen: Aufsicht durch das Postamt Frauenfeld, genaues Einhalten der Tarife, porto-
freie Beförderung der obrigkeitlichen Briefe, Bezahlung einer vierteljährlichen
Abgabe von 80 Schweizerfranken an das Postamt Frauenfeld und Hinterlage einer
noch zu bestimmenden Kaution.®

Das nächstliegende Geschäft war die Besetzung der im Postvertrag vorgesehe-

nen Stelle eines «Beamten im Hauptbureau zu Frauenfeld», das heißt des Postver-
Walters. Da dem Postverwalter in Frauenfeld zur Zeit der kantonalen Post das

ganze thurgauische Postwesen unterstellt war, galt er im Volksmund allgemein
als «Postdirektor».

Für die ausgeschriebene Stelle lagen vier Anmeldungen vor,* nämlich von:
1. Georg Brunschweiler in Frauenfeld

2. Dr. Sulzberger in Frauenfeld

' STAF, VI. 130.1.
^ Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte.
® Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40.
* STAF, VI. 130.1.
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3. Joh. Leonhard Müller in Frauenfeld

4. Jakob Anderwert von Miinsterlingen, jetzt Commis cn Chef der Aargauer
Postdirektion und Berater beim Vertragsabschluß mit Zürich.

Der Kleine Rat machte von seinem Recht, der Postdirektion Zürich einen

Dreiervorschlag vorzulegen, Gebrauch, ohne aber dazu weiter Stellung zu neh-

men. Die Reihenfolge seiner Vorschläge lautete J. Anderwert, Dr. Sulzbergcr,

J. L. Müller. Gewählt wurde Anderwert. Seine Besoldung betrug vierteljährlich
275 Gulden. Gleichzeitig ernannte die Postverwaltung Zürich den wiederholt
erwähnten Franz Mcttlcr auf I.Juli 1807 zum Postcommis in Frauenfeld und

Joh. Ferch von Wiicsthüsli zum Briefträger, total somit drei Mann. Es sei liier
gleich beigefügt, daß der Postdienst in Frauenfeld bis 1842 nur von drei Mann
besorgt wurde, von einem Postverwaltcr, einem Postcommis und einem Brief-
träger.

Im Jahr 1849, beim Ubergang des Postwesens an den Bund, waren es vier
Beamte, d. h. ein Postverwalter, ein Kontrolleur und zwei Postcommis, ferner

vier Angestellte, nämlich ein Briefträger, zwei Postkondukteure und ein Post-

packer, insgesamt also acht Mann, wozu noch eine nur zeitweise beschäftigte Bu-
reauaushilfe kam.

Endlich waren die Organisationsarbeiten so weit gediehen, daß am 25. Juni
eine Bekanntmachung erfolgen konnte, aus der wir die folgenden wichtigeren
Punkte hervorhebend

Die neue Posteinrichtung nimmt am 1. Juli 1807 ihren Anfang. In Frauenfeld

wird in der «Krone ein Postamt eingerichtet, dem das Postwesen im ganzen
Kanton unterstellt ist. Postbureaux erhalten folgende Ortschaften und es sind die

Postsachen abzugeben:
Arbon, bei Zolleinnehmer Suter; Bischofszell, bei Ott, Sekretär des Gemeinde-

rates; Weinfelden, bei Jakob Reinhart; Tägerwilen, bei Zolleinnehmer Riby;
Steckborn, bei Hauptmann Joh. Heinrich Guhl; Dießenhofen, beiWepfer beim

Löwen.
Ferner werden an allen Orten, wo es nötig sein wird, Briefablagen eingerichtet.

Wie bereits im Pachtvertrag festgelegt ist, wechseln dieDistrikts-Postbureaux jeden
Montag und Donnerstag die Postsachen mit dem Postamt Frauenfeld aus. Die
Gemeinden sorgen für die entsprechenden Verbindungen mit den Distrikts-
Postbureaux, sei es durch Boten oder eine andere schickliche Gelegenheit.

1 STAF, VI. 130.1.
^ Heute Gebäude der Schweizerischen Kreditanstalt, bis 1852 Gasthof zur Krone. Die Post zahlte dem Vermieter

Rogg vierteljährlich 13 Gulden 45 Kreuzer Mietzins. Das Postamt befand sich in den Räumen, wo jetzt die Bank-
Schalter eingerichtet sind. In der Nacht vom 23-/24. November 1898 erfolgte die Verlegung in das neu erstellte
heutige Gebäude.
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Im weitern wird darauf aufmerksam gemacht, daß es untersagt ist, Post-

Sendungen auf anderm Wege als durch die regulären Postverbindungen zu be-

fördern. Die bisher bestandenen Zürcher Boten haben sich durch ein in die Hände
des Distriktspräsidenten abgelegtes Gelübde zu verpflichten, künftig keine ver-
schlosscnen Briefe und Gcldcroups und keine Zeitschriften zu befördern, sondern
sich lediglich auf den Transport der Waren und solcher Effekten, die nicht in
obige Kategorien gehören, sowie auf Besorgung der ihnen persönlich offen an-
vertrauten Kommissionen und Bestellungen zu beschränken. Widerhandlungen
werden erstmals mit «harter Geldbuße», im Wiederholungsfälle mit Dienstent-

Setzung unnachsichtlich bestraft.

Diese Bekanntmachung wurde jedem Distriktspräsidenten zugestellt, mit dem

Auftrag zur öffentlichen Verlesung in allen Gemeinden, am Hauptort des Distrikts
unfehlbar schon am folgenden Sonntag den 28. Juni. Im weitern hatten die

Distriktspräsidenten die Zlircherbotcn an ihre Pflicht zu mahnen und sie ins Hand-

geliibde zu nehmen. Dieses Handgelübde wurde, wie Distriktspräsident Kesselring

am 8. Juli 1807 meldete, von den beiden Zürcherboten Hug und Keller in Wein-
felden wiederholt verweigert, mit der Begründung, sie seien geneigt, sich der

neuen Ordnung zu unterziehen, allein es könne vorkommen, daß Handelsleute

pressante Aufträge und Bestellungen hätten, die mit den zurückgehenden Boten
erledigt werden müßten, und daß sie förmlich gedrängt würden, die Briefe mit-
zunehmend Als ehrliche Männer könnten sie sich nicht zu einem unbedingten
Handgelübde verstehen, das so schwer zu erfüllen wäre, und hofften, die Regierung
werde sie davon dispensieren. Die Boten wurden unterstützt von den Kaufleuten
in Weinfelden, die mit der neuen Einrichtung nicht zufrieden waren. Auch Ver-
treter von Handel und Gewerbe in Arbon waren unzufrieden. Sie beschwerten
sich deswegen am 5. August 1807 beim Kleinen Rat und wiesen daraufhin, daß

ihnen vorher die Briefe mit einem täglich zwischen Arbon und St. Gallen ver-
kehrenden und vom Handelsstand Arbon besoldeten Boten von St. Gallen her zuge-
kommen seien. Die Postvcrwaltung Zürich habe verfügt, dieser Bote dürfe nur noch

Montag, Dienstag und Freitag nach St. Gallengehen. Das sei zu wenig. Auf die Ver-
bindung an den zwei wichtigsten Geschäftstagen Mittwoch und Samstag könne nicht
verzichtet werden. Die Beschwerdeführer ersuchten, die Briefpost für Arbon wie
früher über St. Gallen zu leiten, das heißt: bis deren Zuleitung überWeinfelden ohne

Verspätung möglich sei. Ferner wurde ein tägheh verkehrender Bote nach St. Gallen

gewünscht, wie dies vorher der Fall war, eventuell auf Kosten der Gesuchsteller,
falls das Postamt Zürich nicht selbst einen solchen täglichen Fußboten anstelle.^

> STAF, VI. 130.1.
* STAF, VI. 130.1.
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Auf der Strecke Konstanz - St. Gallen befriedigte Max Jehle in Konstanz, der

als Stiefvater des noch minderjährigen Ignaz Castelli die Postwagenfahrten aus-

führt, nicht mehr.* Es wurde über nachlässige Dienstbesorgung geklagt, er mache

überall Schulden und mißhandle seine Frau. Der Magistrat in Konstanz verfügte die

Entlassung des Jehle und beauftragte im April 1808 dessen Frau mit der Führung
der Diligence Konstanz - St. Gallen, wozu ihr aber offenbar die Eignung fehlte.

Bereits am 6. März 1809 unterzeichnete Frau Jehle eine Erklärung, daß sie die

Fahrt nach St. Gallen für acht Jahre an Johann Heinrich Guenin verpachte gegen
eine Entschädigung von jährlich 55 Gulden.* Der Magistrat von Konstanz über-

trug jedoch diesen Dienst an Pelagius Pantli in Konstanz. Die Postverwaltung
Zürich, der die Änderung erst nachträglich am 1. April 1809 gemeldet wurde,
hätte es vorgezogen, die Pacht dem Fidel Katzenmeyer zu übergeben, als Ent-
Schädigung für den in anderer Hinsicht erlittenen Verlust.^

Ein Privatbote zwischen Oberaach und St. Gallen scheint schon seit Mitte
des 18. Jahrhunderts bestanden zu haben. Es geht dies aus einem Schreiben des

Häberli, Friedensrichter in Oberaach, hervor, der am 24. April 1810 die Verab-

folgung des Botenpatents an Jakob Ackermann von Schrofen befürwortet, dessen

Voreltern den Botendienst nach St. Gallen seit sechzig Jahren besorgt hätten.^

Ebenfalls ein Privatbote bestand seit etwa 1780 von Biirglen und Weinfelden
nach St. Gallen. Dieser Botendienst wurde während dreißig Jahren durch den

Boten Enz von Biirglen besorgt, der das allgemeine Zutrauen hatte.'* Ihm folgte
sein Tochtermann Schönholzer, über den sich verschiedene Geschäftsleute in
Weinfelden, darunter Paul Reinhart, Elias Haffter und andere, am 30. Mai 1812

beim Kleinen Rat beklagten. Wegen seines Trotzes, seiner Grobheit und seines

übersetzten Tarifs sei man mit Schönholzer nicht zufrieden. Der pflichtvergessene
Mann führe seit einigen Wochen den Botendienst ab Weinfelden nicht mehr aus.

«Man möge die Briefe selbst nach St. Gallen tragen», das sei die von Schönholzer
erhaltene Antwort, als man bei ihm reklamierte. Die Untersuchung dieser Be-
schwerde durch Postverwalter Anderwert ergab keine Anhaltspunkte für deren

Richtigkeit. Um weitern Klagen vorzubeugen wurde immerhin angeordnet,

künftig alle Briefsachen und Gelder dem Postbureau Weinfelden zu übergeben,
das dann die richtige Taxierung vornehmen werde.

Der Grund, weshalb über Schönholzer geklagt wurde, war offenbar lediglich
Konkurrenzneid, denn er betrieb nebenbei Handel mit ähnlichen Produkten wie
seine Auftraggeber, nämlich mit Wein, Branntwein, Butter und Käse.

* Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40.
^ Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40
s STAF, VI. 130.1.
* STAF, VI. 130.1.
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Bis zur pachtweise an Zürich erfolgten Abtretung des Postregals bestanden im
Thurgau eine Reihe von Privatboten, die sich mit dem Transport von Briefsachen,

Geldsendungen und Waren aller Art befaßten. Mit dem Postpachtvertrag vom
4. Dezember 1806 wurden verschlossene Briefe, Geldcroups und Zeitschriften
dem Postregal unterstellt; deren Beförderung war den Privatboten ohne beson-

dere Bewilligung verboten. Ihnen blieb lediglich der nicht regalpflichtige Trans-

port von Waren und die Besorgung der ihnen persönlich anvertrauten Aufträge.
Der Postvertrag enthielt in § 3 und § 4 die nötigen Bestimmungen zum Schutze

dieser Regalrechte, auf deren Wahrung Zürich im Interesse seiner Posteinnahmen

begreiflicherweise streng bedacht war. Verständlich ist aber auch, daß die jähre-
lang an ihren freien Verkehr gewohnten Boten sich nur sehr ungern die mit
finanziellen Einbußen verbundenen Einschränkungen gefallen ließen. Verstöße

gegen das Postregal kamen deshalb da und dort vor. Namhaft gemachte Uber-
tretcr wurden jedoch gerichtlich verfolgt und bei erstmaliger Regalverletzung
mit 16 Franken a. W. Buße bestraft, im Wiederholungsfall erfolgte Entsetzung
vom Botendienst^ derartiger Fall von Regalverletzung mit entsprechender

Almdung spielte sich wie folgt ab:^

Es war im Frühjahr 1808. Heinrich Keller in Weinfelden besorgte als «Zürcher
Bote» den Botendienst zwischen Weinfelden und Zürich, ebenso Ulrich Fatzer

von Hemmerschweil in gleicher Eigenschaft denjenigen zwischen Arbon und
Zürich. Jeder Bote hatte in Zürich einen Spetter zur Verfügung, der die Zustel-

lung an die Adressaten und umgekehrt die Vermittlung von den Auftraggebern
an den Boten besorgte. Aus irgend einem Grunde war Keller anfangs Mai verhin-
dert, den Botendienst nach Zürich selbst auszuführen. Er übergab deshalb die

bei ihm zur Weiterleitung eingegangenen Sachen in einem Sack dem Zürcher-
boten Fatzer von Arbon zur Abgabe an den Spetter des Keller in Zürich. Von
diesem Spetter nahm Fatzer für die Rückfahrt Aktenstücke vom Geschäftshaus

Ritt in Zürich für Advokat Studer in Weinfelden entgegen, für welche der Spetter
dem Angestellten des Ritt einen Empfangschein ausgestellt hatte. Versehentlich

legte der Angestellte diesen Empfangschein mit verschiedenen Briefsachen in den

Briefeinwurf des Postamtes Zürich, das dadurch Kenntnis von der regalwidrigen
Briefbeförderung erhielt. Eine durch das Postamt Frauenfeld vorgenommene
Nachfrage beim Adressaten Advokat Studer in Weinfelden ergab, daß die Zu-
Stellung der Schriftstücke am 6. Mai 1808 tatsächlich durch den Arboner Boten
Ulrich Fatzer erfolgt war, der bei jenem Botengang auch die Aufträge des Boten
Keller von Weinfelden erledigte. Die Postverwaltung klagte hierauf beim

* STAF, Tagblatt Thurgau, Beschlüsse, Dekrete usw., Nr. 6 von 1807.
» STAF, VI. 130.1.
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Distriktspräsidenten in Arbon gegen Fatzer wegen Verletzung des Postregals. Der
Mann wurde mit 16 Franken a. W. Buße bestraft.

Aus den in dieser Sache ergangenen Untersuchungsakten geht auch hervor,
daß Ende 1808 die während vielen Jahren bestandenen «Ziircherboten» von Wein-
felden und Arbon aufhörten zu verkehren. Alt Ziirchcrbott Heinrich Keller in
Weinfelden schrieb am 25. Februar 1809 folgendes:* «Durch die neue Posteinrich-

tung ist den Bötten ihr sauer erworbenes Brot ohnedem so sehr geschmälert wor-
den, daß ein rechtlicher Mann unmöglich mehr sein Auskommen dabei finden
kann. Deshalb wurde der Arboner Bott Fatzer und ich genötigt, den Botendienst

zu quittieren, um das Brot auf eine andere Weise zu verdienen.»

Ein anderer Fall von Verletzung des Postregals, der zugleich ein anschauliches

Bild von den damaligen Straßenverhältnissen gibt, spielte sich im Juli 1812 ab.®

Distriktspräsident Fehr in Frauenfeld meldete dem Kleinen Rat, das Hochwasser
habe bei der Aumühle eine Kiste an das Land geschwemmt. Darin befänden sich

drei Käse, achtzehn Briefe, eine lederne Brieftasche mit «St» bezeichnet, nebst

Barschaft und andern Sachen, die der Zürchcrbotc Gampcr von Stettfurt verloren
habe, als er Samstag abends 7 Uhr den stark angeschwollenen Bach zwischen

Matzingen und Stettfurt durchqueren wollte. Der Bote habe mit der Beförderung
ziemlich vieler Briefe und Barschaft wider die Postordnung gehandelt. Das Post-

amt Frauenfeld, dazu angehört, erklärte, der Ziircherbote Gamper habe kein
Patent von der Postverwaltung, er habe sich der Contrcbande schuldig gemacht,
weshalb er zur Verantwortung gezogen werden müsse. Im weitern beantragte
das Postamt, daß ie nach Zürich fahrenden Boten zur Abschreckung gelcgcnt-
lieh einer Visitation zu unterwerfen seien! Uber die endgültige Erledigung geben
die Akten leider keinen Aufschluß.

Neben den Vergehen gegen die Bestimmungen des Postregals hatte sich der

Kleine Rat gelegentlich auch mit Betrügereien der Boten zu befassen. So wurden
anfangs 1813 dem privaten Ziircherboten Keller in Weinfelden von Jakob Ettcr
in Birwinken 60 Gulden zur Uberbringung an Dr. Rahn in Zürich anvertraut.®
Keller behielt das Geld für sich und täuschte seinen Auftraggeber, indem er ihm
eine gefälschte Quittung zurückbrachte. Der Betrug wurde jedoch bald aufge-
deckt; Keller wurde seines Botendienstes entsetzt und dem Distriktsgericht Wein-
felden zur Bestrafung überwiesen.

Mit einem Unfall, als Folge der damaligen primitiven Verkehrsverbindungen,
hatte sich der Kleine Rat in seiner Sitzung vom 25. November 1814 zu befassen.

» STAF, VI. 130.1.
- STAF, VI. 130.1.
® Kleiner Rat, Missiv Nr. 297 vom 23. Februar 1813, STAF.
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Es war ihm vom Gemeinderat Herdern die Meldung zugekommen, am 21. No-
vember 1814 sei ein Wagen bei der Fahrt durch die Thür bei Ochsenfurt um-
gestürzt, wobei die Botin von Herdern, Frau K. Eberli, sowie zwei zwölfjährige
Knaben, Johannes Schlatter und Johannes Keller, ebenfalls von Herdern, ertrun-
ken seiend Der Kleine Rat sprach in der Antwort sein Bedauern aus und ersuchte

den Gemeinderat Hcrdcrn, den Bauern zu empfehlen, in Zukunft beim Uber-
fahren der Thür mit mehr Vorsicht zu Werke zu gehen!

Übertriebene Forderungen in Fällen von Verlust oder Beschädigungen hatten
schon bis anhin verschiedene schweizerische und ausländische Postverwaltungen
veranlaßt, die Deklaration von Inhalt und Wert der Paketpost bei der Aufgabe zu

verlangen. Diesem Vorgehen schloß sich auch die Postverwaltung in Zürich an.

Vom September 1810 an mußten alle mit den regulären Postkursen zu versenden-
den Pakete mit einer Deklaration ihres Inhalts und des genauen Werts oder der

Bezeichnung «ohne Wert» versehen sein.® Nur in diesem Falle übernehme die

Post die Verantwortung bei Verlust oder Beschädigung. Fehlt die Deklaration
oder lautet sie «ohne Wert», dann komme auch keine Haftpflicht in Frage. Ebenso

wird für Glaswaren und andere leicht zerbrechliche Sachen, selbst bei deklarier-

tem Wert, nicht gehaftet.
Die Annahme, es sei bereits 1813 eine Schiffsverbindung von Friedrichshafen

über den Bodensec nach dem schweizerischen Ufer mit Post- und Warenbcförde-

rung und damit im Zusammenhang eine Postwagenverbindung zwischen Frauen-
feld und Romanshorn und in Romanshorn ein Postbureau eingerichtet worden,
ist unrichtig.® Es handelte sich um folgendes:

Der Kleine Rat befaßte sich am 22. September 1812 mit einer Zuschrift von
Bavier-Planta, Handelsmann in Friedrichshafen, der erklärte, vom Königlich
Württembergischen Hof beauftragt und bevollmächtigt zu sein, sich mit den be-
treffenden Eidgenössischen Ständen wegen einer Posteinrichtung von Friedrichs-
hafen nach der Schweiz in Verbindung zu setzend Dem Unterhändler wurde er-
widert, die thurgauische Regierung sei geneigt, zu der fraglichen Posteinrichtung,
mit der auch der Warentransport verbunden werden solle, Hand zu bieten, Aus-

wechslung vorläufig über den Grenzort Uttwil. Die Finanzkommission habe Wei-
sung erhalten, diese Frage in Verbindung mit den beteiligten Postverwaltungen
näher zu prüfen.

Die hierauf folgenden Verhandlungen führten Ende Juni 1813 zu einer Kon-

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2100 vom 29. November 1814, STAF.
- STAF, VI. 130.1.
® Dr. Spielmann, Das Postwesen der Schweiz, S. 110. Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848, S. 79.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1942 vom 22. September 1812, STAF.
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ferenz in Fraucnfeld zwischen den Postverwaltungen Zürich und St. Gallen und

Oberpostrat Halberstadt von Ulm, als Vertrer der Königlich Wiirttembergischen
Postverwaltungd Württemberg anerbot sich, gegen billige Vergütung den ganzen
Hin- und Hertransport über den See zu übernehmen. Besondere Lasten und Ge-
fahren für die Postverwaltung Zürich waren somit nicht zu erwarten. Es kam ein-

zig die Einrichtung einer Poststelle in Romanshorn in Frage, ferner eine neue

Postverbindung von Frauenfeld nach Romanshorn, die übrigens von der thur-
gauischen Regierung schon lange gewünscht wurde.

Mit diesem Postvertrag hatte sich der Kleine Rat in seiner Sitzung vom 8. Ok-
tober 1813 zu befassend Er verdankte der Postverwaltung Zürich die erhaltene

Mitteilung und sicherte die Ratifikation des fraglichen Vertrages zu. Im weitern
versicherte der Kleine Rat, er werde der neuen Einrichtung, der er eine gute Ent-
wicklung wünsche, die nötige Unterstützung angedeihen lassen. Er werde auch

durch den Oberaufseher der eidgenössischen Grenzanstalten veranlassen, daß die

beim neu zu errichtenden Postbureau in Romanshorn ankommenden Effekten
und Waren im Sinne der Zollvorschriften geprüft würden. Im übrigen erwarte
der Kleine Rat, daß die Postbureaux unseres Kantons mit dem neuen Postkurs in
gehörige Verbindung gesetzt werden, um dem, wenn auch nicht zahlreichen,

thurgauischen Handelsstand die möglichste Erleichterung zu verschaffen. Die
Finanzkommission erhielt Auftrag, im Einverständnis mit dem Grenzinspektor
beim eidgenössischen Oberaufseher um die Bewilligung nachzusuchen, und die

Anordnung, daß die Visitation und die Plombierung der im vorgesehenen Post-
bureau Romanshorn ankommenden Effekten und Waren von einem Angestellten
beim Grenzbureau in Uttwil besorgt werde. Der Landammann der Schweiz, in
dessen Händen die oberste Grenzkontrolle lag, stimmte dem Antrag zu, aber

unter der Bedingung, daß dem Grenzbeamten für die Erledigung des Postverkehrs

eine jährliche Entschädigung von 100 Franken bezahlt werde.® Mit dieser Be-

lastung war der damals noch recht finanzschwache Kanton Thurgau nicht einver-
standen. Der Kleine Rat stellte sich auf den Standpunkt, diese Entschädigung
müsse aus der Grenzkasse bestritten werden. Der Landammann lehnte ab und

beharrte auf Bezahlung durch den Kanton, allenfalls durch den Postpächter.
Nach einigem Hin und Her und nach erneuten Nachfragen, wie es mit der Er-
ledigung der vom Landammann aufrecht gehaltenen Verfügung stehe, erwiderte
der Kleine Rat am 18. Januar 1814 dem frühern Grenzinspektorat, «daß die Re-

gierung im Begriff gewesen sei, wegen dem fraglichen Entscheid neuerdings vor

* STAZ, R 81, 5, 1803-1848.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2304 vom 8. Oktober 1813, STAF.
^ Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2458 vom 5. November 1813 und Nr. 2783 vom 17. Dezember 1813, STAF.
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stellig zu werden, was aber, 50M';e die Einn'c/zfH»£ arw Rottzans/zor» zw/o/^e
der sezY/zer e/zz^etrefezze« .Ere/fw/ssr« «nterWr'efeen sez»P

Damit ist überzeugend erwiesen, daß 1813 weder der vorgesehene Postwagen-
kurs von Frauenfcld nach Romanshorn mit Postverbindung über den Bodensee

zustande gekommen ist, noch in Romanshorn ein Postbureau errichtet wurde. Das

zu jener Zeit noch unbedeutende Bauern- und Fischerdorfmußte sich bis zur Ein-
richtung einer Poststelle und einer Postwagenverbindung nach Frauenfeld und

Zürich bis 1841 gedulden. Im übrigen wurde der in Frage stehende Postvertrag
mit Württemberg vom Jahr 1813 nach einer Mitteilung der Postdirektion Zürich
an den Kleinen Rat vom 8. April 1820 in aller Form wieder aufgehoben.^

3. -Emeffmfwj? des im Jcz/zr itfiü

Der Postvertrag mit Zürich, gültig ab 1. Januar 1807, wurde, wie erwähnt, für
neun Jahre abgeschlossen. Er hatte somit eine Laufzeit bis Ende 1815. In einem
Bericht der Finanzkommission an den Kleinen Rat über eine eventuelle Vertrags-
Verlängerung heißt es, der Kanton habe sich bei dieser Verpachtung nicht übel

befunden, wenn auch zu wünschen wäre, daß die Briefbeförderung da und dort
etwas schneller geschehen möchte. Dies solle aber eine Vertragserneuerung nicht
hindern. Mit Zustimmung des Kleinen Rats beantragte deshalb die Finanzkom-
mission der Postverwaltung Zürich eine Erneuerung der PachtZ Am 27. und
28. September 1815 fanden zu diesem Zwecke Verhandlungen in Frauenfeld statt,

an denen sich der Thurgau durch Regierungsrat Joh. Konrad Freyenmuth und
Postverwalter Joh. Jakob Anderwert, die Postverwaltung Zürich durch Oberpost-
amtsverwalter Joh. Jakob Schweizer vertreten ließen. Das Ergebnis war ein neuer

Postvertrag, gültig ab I.Januar 1816 für die Dauer von neun Jahren, dann künd-
bar auf sechs Monate, Pachtzins wie bis anhin jährlich 2200 Schweizerfranken,

vierteljährlich zahlbar. Auch die übrigen Punkte stimmten mit jenen des ersten

Vertrages iiberein. Eine Erhöhung des Pachtzinses war trotz den Bemühungen
der thurgauischen Vertreter nicht zu erreichen. Wünsche nebensächlicher Natur,
deren Entsprechung Zürich zusicherte, wurden absichtlich nicht in den Vertrag
aufgenommen, sondern lediglich im Protokoll vorgemerkt. Es handelte sich um
folgende Punkte, zum Teil um Neuerungen: Uneingeschriebene Briefschaften

mit Schriftstücken ohne Geldwert, wie Memoiren an obrigkeitliche Behörden,

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 90 vom 18. Januar 1814, STAF.
" Kleiner Rat, Protokoll Nr. 632 vom 11. April 1820.
' STAF, VI. 130.1.
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Schuld-Copien, abgelöste Schuldbriefe, also das, was wir heute als «Geschäfts-

papiere» bezeichnen, sollen im Verkehr innerhalb der Kantone Thurgau und Zii-
rieh nicht nach der Unze, sondern nur mit dem nämlichen Porto wie doppelte
J3ricfe oder mit der niedrigsten Posttaxe für Pakete taxiert werden. Die Dcklara-
tion der Valoren, Barschaft ausgenommen, soll nicht mehr obligatorisch sein.

Unterläßt aber der Versender die Dcklarierung, dann haftet die Post nicht für die

betreffende Sendung. Für die von der Post abgegebenen Empfangscheine bei der

Aufgabe von Valoren soll die übliche Taxe nur bei Wertangabe von 50 Franken

oder mehr erhoben werden. Bei der Zustellung von Valoren ist eine Gebühr nur
bei Wertangabe von 100 Franken oder mehr zu erheben. Endlich verpflichtete sich

Zürich, für bessere Verbindungen mit abgelegenen Gegenden zu sorgen.
Am 5. November 1816 starb Postverwalter Job. Jakob Anderwert. Für die

frei gewordene Stelle meldeten sich neun Bewerber fl

Joh. Anton Dicthelm, von Bischofszcll
Balthasar Hanhart, Provisor, in Steckborn
Daniel Kappelcr, Präzcptor, in Frauenfeld

Franziskus Mettlcr, Postcommis in Fraucnfcld

Joh. Conrad Morcll, von Wöschbach (Krcuzlingcn)
Georg Peter Mörikofcr, Sohn, zur Geduld in Fraucnfcld
Bernhard Müller, in Frauenfeld

Joh. Melchior Müller, in Frauenfeld

Joh. Jakob Wiiest, Sohn, in Frauenfeld

Der Kleine Rat, dem laut Postvertrag das Recht auf einen Dreiervorschlag zu-
stand, übermittelte diese Anmeldungen am 20. Dezember 1816 der Postdirektion
Zürich und bemerkte dazu: «Um die erledigte Stelle der hiesigen Postverwaltung
haben sich mehrere Subjekte bei uns gemeldet, von denen jedoch keines ent-
schicdene Kenntnisse für dieses Fach besitzt. Für diesmal wird vom Recht für
einen Dreiervorschlag nicht Gebrauch gemacht, sondern die Entscheidung der

Postdirektion Zürich überlassen.»

Zum Postverwalter in Frauenfeld wurde am 9. Januar 1817 Joh. Jakob Wiiest,
Sohn, in Frauenfeld, gewählt mit einem Lohn von 80 Louisdor.^ Die Postdirektion
Zürich hatte diesen Personalwechsel benützt, um das bisherige Jahrcsgchalt des

Postverwalters in Frauenfeld von 100 auf 80 Louisdors herabzusetzen, in der

Absicht, die Besoldung der übrigen Beamten verhältnismäßig und sukzessive

zu verbessern. Tatsächlich setzte die Postdircktion bei dieser Gelegenheit den

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2447 vom 26. November 1816 und Missiv vom 20. Dezember 1816, STAF.
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 38 vom 14. Januar 1817, STAF.
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Lohn des zweiten Beamten Mettler auf 60 Louisdors fest. Sie betonte dabei aus-

drücklich, nicht die Stelle, sondern die persönliche Rücksicht auf Mettler, als

Beweis der Zufriedenheit für vieljährige treue Dienste, sei dabei ausschlaggebend

gewesen.
In der «Geschichte des Kantons Thurgau» von Sulzberger heißt es über

WiiestP «Unter der Leitung des zweiten Postdircktors J. J. Wiiest, spätem Ober-

gerichtspräsidenten und Administrationsrats, wurde der Postverkehr vermehrt,
sechs reo-elmäßiee Diligcncekurse nach Konstanz und Zürich und Schaffhausen

O OOund St. Gallen, sowie mehr Postbotenkurse eingerichtet.» Ferner wird Wücst
als Aktuar des 1822 neu gegründeten «Griechenvereins», an dessen Spitze Antistes

Sulzberger stand, genannt. Dieser Verein sammelte Gelder zur Unterstützung der

Griechen in ihrem Freiheitskampfe gegen die Türken. Ebenfalls 1822 wurde in
Frauenfeld eine Ersparniskasse gegründet, deren Buchhalter Wüest war. Nachdem
Übergang des gesamten Postwesens an den Bund fanden am 29. Oktober 1849

die Wahlen des Postpersonals im Thurgau statt. Wüest, der bis anhin als «thur-

gauischer Postadministrator» amtete und als «Postdirektor» unterzeichnete, konnte
sich offenbar mit der Neuordnung nicht mehr abfinden. Er nahm den Rücktritt
aus dem Postdienst und starb am 1. November 1885 im hohen Alter von vierund-

neunzig Jahren. An seine Stelle als Postverwalter trat Andreas Sauter, der neun
Jahre später zum Mitglied des Kleinen Rats gewählt wurde.

1817 gab der Diligencekurs Konstanz - St. Gallen wieder einmal Anlaß zu
Verhandlungen. In einer Zuschrift vom 18. März 1817 an den Kleinen Rat
erinnerten die Hausammann in Hub, die sich nun Philipp Hausammann & Cie.

nannten, daran, daß sie zur Zeit der Übergabe des Postwesens an Zürich die Fahrt

mit der Diligcnce von Konstanz nach St. Gallen wöchentlich zweimal gemacht
hätten.^ Ein Fuhrwerk ähnlicher Art führte Pelagius Pantle in Konstanz auf der

gleichen Strecke ebenfalls zweimal in der Woche. Beide Unternehmer hätten

zufolge dieser gegenseitigen Konkurrenzierung gelitten. Sie einigten sich deshalb

in der Weise, daß Pantle nur noch zwischen Konstanz und Hub und die Haus-

ammann nur noch zwischen Hub und St. Gallen verkehrten. In Hub wechselten

sie die Postsachen zur Weiterbeförderung aus. Dieses Übereinkommen sei letztes

Jahr abgelaufen. Philipp Hausammann & Cie. wünschten, die ganze Strecke von
Konstanz bis St. Gallen wieder allein zu besorgen; Pelagius Pantle in Konstanz
sollte ausgeschlossen werden. Die Postverwaltung Zürich lehnte dieses Begehren
kategorisch ab. Nicht ohne Mühe habe sie bis jetzt einer wiederholt versuchten

* Pupikofer/Sulzberger 1889, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, II, Nachtrag S. 158 und 171 und 173.
> STAF, VI. 130.1.
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Einmischung der badischen Oberpostdirektion in diese Unternehmung aus-
"weichen können. Würde sie im vorliegenden Falle zustimmen und thurgauische

Angehörige auf Kosten von badischen Untertanen begünstigen, dann wäre wei-
terliin ein freundschaftlicher Verkehr mit der badischen Postdirektion in Frage

gestellt. Beide Unternehmer erhielten deshalb ihr Patent zu den bisherigen Be-

dingungen. Sie führten die Postkurse Konstanz - St. Gallen bis i. April 1825

auf ihre eigene Rechnung, von diesem Tage an dagegen auf Rechnung der beiden

Postverwaltungen Zürich und St. Gallend Nach der am 16. März 1825 zwischen
diesen beiden Postverwaltungen getroffenen Vereinbarung mußten wöchentlich
zwei Kurse ausgeführt werden mit einem zweispännigen leichten Postwagen.
Briefe, Gelder und Pakete bis zu zwanzig Pfund waren ausschließlich auf Rech-

nung der Postverwaltung zu befördern. In Wegfall kamen dagegen die bisherigen
Patentgebühren an die Postverwaltungen und die Manipulationsgebühr an das

Postamt Konstanz. Ferner gehörten den Unternehmern die Reisendeneinnahmen,
die Einnahmen für den Transport der Pakete über zwanzig Pfund, überdies

wurde ihnen eine jährliche Barentschädigung von 400 Gulden ausgerichtet, mit
Erhöhung auf 500 Gulden, falls das Ubernachten in St. Gallen nötig würde.
Die Manipulationsgebühr, sowohl für die Postwageneffekten, als auch für die

Briefpakete, wurde dem Postamt Konstanz auf Rechnung der beiden beteiligten
Postadministrationen durch das Oberpostamt St. Gallen vergütet. Endlich war
im Vertrag die Übernahme von Gewinn oder Verlust dieses Postkurses zu gleichen
Teilen durch die beiden Postverwaltungen Zürich und St. Gallen vorgesehen.

Wegen des Hochwassers im Monat Juli 1817 mußte der Postwagenkurs von
Schaffhausen nach Konstanz über Frauenfeld geleitet werden. Der Chronist
meldet hierüber

«Auf den vierundzwanzigstiindigen Regen vom 4. auf 5. Juli 1817 hat der Rhein zu-
genommen und ist über die Ufer getreten. Alle Schiffahrt hatte aufgehört. Kein Schiff
konnte mehr unter den Brücken von Konstanz, Stein und Dießenhofen durchkommen.
Die Post nach Konstanz kann nicht mehr den geraden Weg über Steckborn, sondern
muß einen Umweg über Frauenfeld nehmen.»

Es scheint, daß dieser Postwagen beim Umweg über Frauenfeld regelrecht

vom Regen in die Traufe gekommen ist, denn zu gleicher Zeit war auch die Thür
über die Ufer getreten. Es geht dies aus folgender Unfallmeldung hervor:®

«Se. Königl. Hoheit Prinz Karl von Bayern ist am 6. Juli 1817 unter dem Namen eines

Grafen von Dachau in Zürich eingetroffen. Er hatte das Unglück, daß sein Wagen am Sonn-

1 STAF, VI. 130.1.
* Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1817.
* Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1817.
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tag Morgen um 2 Uhr zwischen der Pfyner Brücke und Felben, eine Stunde von Frauenfeld,
umstürzte und er selbst in Lebensgefahr geriet. Die ausgetretene Thür hatte nämlich die Straße

diesseits der Pfyner Brücke teils unterspült, teils wirklich schon beschädigt. Die vorderen
Pferde gelangten glücklich über die gefährliche Stelle, hingegen schlug der Wagen um und
Se. Königl. Hoheit sollen bis an den Hals im Wasser gestanden haben. Dreißig Männer von
Felben sprangen mit ruhmwürdigem Eifer herbei und beschäftigten sich unverdrossen, die

im Wasser liegende, in die ausgefressene Lücke der Straße versunkene, große und schwere
Kutsche heraus zu bringen. Ihre Königl. Hoheit weilten unterdessen im Wirtshaus zu Felben;
als die gerettete Kutsche herbeigeführt wurde, beschenkten sie diese braven Leute groß-
miitig.»

Eine Verbesserung der Straße zwischen Arbon und St. Gallen ist im Jahr 1817

zu verzeichnend Diese Landstraße wurde von den Gemeinden Arbon, Roggwil,
Wittenbach und Berg in Stand gestellt. Die Tagsatzung von 1817 bewilligte hier-
auf den Bezug eines Weggeldes für die Dauer von zehn Jahren und zwar:

2 Kreuzer für Reit-, Zug-, Kuppclpfcrde und Zugvieh
1 Kreuzer für ein Stück Hornvieh
2 Pfennig für ein Stück Schmalvieh

4 Kreuzer für einen Wagen mit vier oder mehr Pferden oder Zugvieh bespannt
2 Kreuzer für einen Wagen mit zwei und mehr Pferden oder Zugvieh bespannt
1 Kreuzer für einen Wagen, einspännig geführt.

ü. Zl//er/ei

Ende 1819 sah sich der Kleine Rat veranlaßt, mit einer Bekanntmachung auf

häufige Postregalverletzungen hinzuweisen, die auf der Strecke zwischen St. Gallen

und Schaffhausen festgestellt worden waren.^ Als Gegenmaßnahme entschlossen

sich die beteiligten Postadministrationen, einerseits das bisherige Porto des Gel-
des von 1/5 auf */g vom Hundert und dasjenige der Gepäcke von 4 auf 3 Kreuzer

pro Pfund herabzusetzen, anderseits aber verschärfte Maßnahmen gegen Beein-

trächtigungen des Postregals zu ergreifen. Es wurde namentlich im Kanton
St. Gallen allen Fuhrleuten und Nebenboten der Transport von Postgegenständen
auf genannter Strecke ab 1. Januar 1820 unter Androhung persönlicher Strafe

und mit Auflegung der doppelten oder sogar der vierfachen Posttaxe für die sich

bei ihnen vorfindenden Postsachen untersagt. Sodann wurde darauf hingewiesen,
daß einem frühem Dekret entsprechend bei erstmaliger Regalverletzung eine

Geldbuße von 16 Franken, im Wiederholungsfall aber Einstellung im Boten-
dienst verfügt werden müsse.

* Eidgenössische Abschiede 1817, § 46, B 14, S. 276, STAF Nr. 3 82 22.
* STAF, VI. 130.1 und Thurgauer Zeitung Nr. $0 von 1819.
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Mit einem Geschäft ähnlicher Art, diesmal jedoch wegen Konkurrenzierung
der fahrenden Boten Philipp Hausammann an der Hub, David Scherer von
Schochenhaus, Johannes Bischof und Kaspar Hang von Wcinfelden, hatte sich

der Kleine Rat in seiner Sitzung vom 17. Januar 1823 zu befassend Die genannten
Boten beschwerten sich am 10. Januar 1823 über Benachteiligung in ihrem Gc-
werbe durch Rutishauser von Amriswil, der von der Postverwaltung als Fuß-
böte anerkannt war, aber auch Fuhren nach Zürich ausführte.

Am 24. März 1825 teilte das Postamt Fraucnfcld dem Kleinen Rat mit, che

Postverwaltung Zürich werde bei Herrn Steger zum Engel in Miinchwilen ein
Postbureau errichtend Zum Posthalter wurde der Engelwirt Steger ernannt,
doch ist diese Ernennung erst auf 1. September 1826 nachweisbar. Es war dies

die erste im Kanton errichtete Poststelle außer den im Art. 2 des Postvertrags

genannten Postbureaux der Bezirkshauptortc. Münchwilen hatte eben eine ge-
wisse Bedeutung als Umschlagsstation der nach St. Gallen führenden Postkurse.

Auf 1. April 1829 wurde die Kursierung der Postboten und der den Kanton
Thurgau berührenden Wagenkurse nach folgender Ubersicht neu geordnet:®

1. Di'/tgence i'Ofi Ziir/r/i »nc/i TConstoi;? mit Wagen zu sechs Plätzen:

Ziiric/i ab Montag und Donnerstag 10 Uhr vormittags, Ankunft in Frauenfeld 3 Uhr nach-

mittags und in Konstanz 8 Uhr abends.

Ko/isfrtttz ab Dienstag und Freitag 10 Uhr vormittags, Ankunft in Fraucnfcld 1 Uhr mittags
und in Zürich zwischen 8 und 9 Uhr abends.

Die Diligcnce verläßt Zürich nach Ankunft der Posten und Diligcncen von Basel und der
westlichen Schweiz. Ihre Ankunft in Zürich erfolgt im Anschluß an die alle Mittwoch
und Samstag nach der westlichen Schweiz abgehenden Postwagen.

2. Postu'rtgem'er&iWwnij no/t St/w/f/iawsen tiflc/i St. Gfl/Zctt mit zwei viersitzigen Wagen:
ab Mittwoch und Samstag 7% Uhr morgens, Ankunft in Dießenhofen

8% Uhr und in Frauenfeld 11 JA Uhr vormittags. Weiterfahrt nach dem Mittagessen um
12V. Uhr mittags, mit Ankunft in St. Gallen 8% Uhr abends.

St. GiiZ/en ab Mittwoch und Samstag 5 Uhr morgens, Ankunft in Wil 9 Uhr vormittags
und in Frauenfeld 12 Uhr mittags. Weiterfahrt nach dem Mittagessen um 1% Uhr
nachmittags, mit Ankunft in Dießenhofen 4% Uhr und in Schaffhausen 6 Uhr abends.

Mit diesen Postwagen wird ferner die alle Mittwoch und Samstag von Zürich nach

Winterthur und zurückgehende sogenannte italienische Postchaise in Verbindung ge-
bracht. Zu diesem Zweck geht jeden Mittwoch und Samstag eine zweispännige Post-
chaise in Winterthur vormittags 10 Uhr ab und kommt in Frauenfeld mittags 12 Uhr an.

Rückfahrt ab Frauenfeld nachmittags I Uhr mit Ankunft in Winterthur nachmittags 3 Uhr
und in Zürich abends 6 Uhr.

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 108 vom 17. Januar 1823, STAF.
- Kleiner Rat, Protokoll Nr. 551 vom 26. März 1825, STAF.
^ Thurgauer Zeitung Nr. 12 von 1829.
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3. T/wjgflMisr/ie EoVfeofert

a. Die Boten von Arbon, Bischofszell, Wcinfeldcn und Steckborn kommen alle Dienstag
und Freitag von n bis 12 Uhr in Frauenfeld an und gehen von da um 1 Uhr wieder ab.

b. Der Bote von Frauenfeld nach Tägerwilcn und Konstanz geht jeden Sonntag, Mitt-
woch, Donnerstag und Samstag morgens 5 Uhr in Frauenfeld ab und kommt bis
abends ö Uhr wieder zurück.

c. Von Frauenfeld nach Winterthur gehen alle Tage abends 6 Uhr Boten ab und kommen
in der Nacht wieder zurück.

Die Diligence von St. Gallen nach Konstanz (je Sonntag und Mittwoch) und der Courier
von Schaffhausen über Dießenhofen, Stein und Steckborn nach Konstanz (je Sonntag
und Donnerstag) bleiben unverändert.

Vor dem Bau der Eisenbahnen war der Postwagen das einzige öffentliche
Verkehrsmittel. Wo die regulären Postwagenkurse nicht genügten oder zeitlich
nicht dienten, wurde mit Extraposten ausgeholfen. So kam es, daß vielenorts das

Extrapostwesen eine ganz bedeutende Rolle spielte.
Nachdem bereits am 24. Mai 1824 der Rabenwirt Jakob Graf in Eschenz beim

Kleinen Rat erfolglos um die Bewilligung nachgesucht hatte, eine «fahrende Post»

auf der Strecke Konstanz - Schaffhausen einzurichtend griff sein Geschäftsnach-

folger, der Rabenwirt Zuber in Eschenz, dieses Begehren neuerdings auf.® Er
wurde 1829 bei der Postverwaltung Zürich wegen Einrichtung einer Pferdepost-
halterei vorstellig. Als Grund seines Gesuches wies Zuber darauf hin, Eschenz sei

der Mittelpunkt zwischen Schaffhausen und Konstanz und deshalb für die Ein-
richtung einer Pfcrdeposthalterei sehr wohl geeignet. Ein besonderer Grund liege
aber darin, daß Reisende, die möglichst rasch von Konstanz nach Schaffhausen

oder umgekehrt reisen möchten, jetzt die Straße über Radolfzell und Singen be-

nützten, weil dort Extraposten zur Verfügung ständen. Diese Reisenden an sich

zu ziehen, sei die Absicht des Gesuchstellers. Sie würden gerne die kürzere und

weit angenehmere Route durch den Kanton Thurgau wählen, wenn eine Pferde-

posthalterei vorhanden sei. Freilich werde man im benachbarten Großherzogtum
Baden wegen des zu erwartenden Wegfalls von Zoll- und Weggeldern das neue
Unternehmen auf Schweizerseite nur ungern sehen. Das dürfe aber nicht davon

abhalten, die Zustimmung zu erteilen; denn die anderorts gemachten Erfahrungen
hätten die Nützlichkeit solcher Einrichtungen erwiesen. So seien in jüngster Zeit
in der Schweiz mehrere Extraposten eingerichtet worden, wie zum Beispiel durch
das Fricktal nach Basel, von Genf durch den Kanton Waadt nach dem Simplon

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 955 vom 26. Mai 1824, STAF.
* STAF, VI. 130.1.
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und nach Pontarlicr, die von zahlreichen Reisenden benützt würden, die sonst
den Weg durch unser Land gar nicht genommen hätten. In ähnlicher Weise werde
eine große Zahl von Reisenden den Weg durch die Schweiz vorziehen, wenn sie

bei der Errichtung einer Pferdeposthalterei in Eschenz mit obrigkeitlich fest-

gelegten Taxen und Kostenberechnungen nicht mehr befürchten müssen, durch

private Lohnkutscher geprellt zu werden.

Die Postdirektion Zürich erklärte, das beabsichtigte Unternehmen wohl
patentieren zu wollen, jedoch eine Berechtigung, die Pferdeposthalterei als etwas
anderes als ein Privatunternehmen anzusehen, nicht anzuerkennen. Damit gab
sich Zuber zufrieden; dagegen gelangte er am 4. Mai 1829 an den Kleinen Rat

mit der Bitte, seine Postillione in der Farbe des Kantons Thurgau kleiden und das

von Zürich erhaltene Postzeichen mit weiß und grünen Bändern an seinem Taver-
nenschild aufhängen zu dürfend Die Postillione müßten ohnehin in eine Livree

gekleidet werden, wofür schicklicherweise jedoch nicht die Farbe eines auswärti-

gen Staates oder eines andern Kantons gewählt werden sollte. Der Kleine Rat
entschied am 24. Juli 1829, es handle sich um ein Privatunternehmen, weshalb

keine «obrigkeitliche Dazwischenkunft» stattfinden könne. Es sei dem Petenten
selbst zu überlassen, wie er seine Postillione kleiden und was für ein Postzeichen

er aushängen wolle.
Auf i.Januar 1830 erneuerten Thurgau und Zürich den Pachtvertrag von

1816, der Ende 1824 abgelaufen, aber mit stillschweigender Zustimmung beider

Vertragspartner bei sechs Monaten. Kündigungsfrist weiter in Kraft geblieben

war, für eine weitere Laufzeit von zwölf Jahrend Pachtzins wie bis anhin 2200

Schweizerfranken, dazu ein jährlicher Beitrag von 400 Franken für die Gemeinden,
denen der Unterhalt der Straßen oblag. Die übrigen Vertragsbestimmungen
änderten sich nicht.

Auf 2. April 1832 wurde an Stelle der bisherigen Postverbindung zwischen
Schaffhausen - Steckborn - Konstanz eine Diligence eingerichtet.® Abfahrt in
Schaffhausen jeden Dienst und Freitag morgens 6 Uhr, Fahrzeit, Pferdewechsel

inbegriffen, fünf Stunden, Rückfahrt ab Konstanz gleichen Tages 2 Uhr nach-

mittags, mit Ankunft in Schaffhausen 7 Uhr abends. Für die Diligence war ein

bequemer, den damaligen Anforderungen entsprechender Wagen zu verwenden,
der auch zur Beförderung von Waren und Bagage eingerichtet sein mußte. Be-

Spannung mit wenigstens drei Pferden. Dem Unternehmer wurden für jede Hin-
und Rückfahrt total 11 Gulden 30 Kreuzer bezahlt, Auslagen für Wagen, Pferde-

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1437 vom 24. Juli 1829, STAF.
® STAF, VI. 130.1.
» STAF, VI. 130.1.
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Wechsel und alle übrigen Obliegenheiten inbegriffen. Er konnte sodann jeden
fünften Reisenden auf seine eigene Rechnung mitführen. Der Fahrpreis betrug
20 Kreuzer je Wegstunde, 40 Pfund zu 32 Loth taxfreies Gepäck inbegriffen, dazu

2 Kreuzer Trinkgeld für den Postillion. Die Postkursführung erfolgte wie vorher
für gemeinschaftliche Rechnung der beiden Postadministrationen Schaffhausen

und Thurgau. Das Postamt Schaffhausen hatte vierteljährlich mit dem Postamt
Frauenfeld abzurechnen.

7. Krififc tmd i//rc

Die gelegentlich eingeführten Neuerungen bedeuteten eine bescheidene Vcr-
besserung der bestehenden Verkehrsverhältnisse, genügten aber offenbar dem

wachsenden Bedürfnis für zweckmäßige Verbindungsmöglichkeiten mit der Zeit
doch nicht. Es geht dies aus einer ziemlich umfangreichen Kritik hervor, die ein Ein-
sender in der Thurgauer Zeitung vom 15. März 1833 am Postwesen übted Der Vcr-
fasscr stellt seinem Aufsatz die Feststellung voran, daß das Postwesen im Thurgau,

möge es kantonal oder eidgenössisch bleiben, einer bedeutenden Revision bedürfe.

Zum Beweise dafür, daß es sich in einem direkt beklagenswerten Zustand be-

finde, wird auf die Tatsache hingewiesen, daß die verschiedenen Orte des Kantons

in der Regel nur durch das Postamt Frauenfeld miteinander in Verbindung stän-

den. Das habe beispielsweise zur Folge, daß ein Briefvon Arbon nach Bischofszell

drei und mehr Tage brauche, bis er dem Adressaten ausgeliefert werde. Ferner

könne der Postbote, der von Bischofszell über Neukirch an der Thür, Schön-

holzerswilen, Mettlen, Weingarten, Märwil, Affeltrangen, Lommis und Stctt-
furt nach Frauenfcld gehe, der vielen Ablagen wegen, nicht in einem Tage hin-
und hergelangen und müsse deshalb in Mettlen übernachten. Der Postsack bleibe

dort über Nacht liegen, wodurch die Postsachen stark verspätet würden. Zu be-

anstanden sei im weitern, daß viele Briefe aus der Westschweiz für Bischofszell

und Arbon über Goßau und St. Gallen geleitet, dort mit zusätzlichem Porto be-

lastet und dadurch ebenfalls verspätet würden. Ferner müßten Briefe aus dem

Oberthingau nach Deutschland Privatboten zur Abgabe in Konstanz übergeben

werden, um den großen Umweg über Frauenfeld - Konstanz zu vermeiden. Be-
kanntlich handle es sich dabei um ein regalwidriges und deshalb verbotenes Vor-
gehen. Endlich übt der mit der Materie offenbar gut vertraute Einsender Kritik
an den bestehenden Postverbindungen im allgemeinen, die unbedingt noch wei-
ter ausgebaut werden sollten. Das Bedürfnis sei vorhanden für eine fahrende Post

* Thurgauer Zeitung Nr. 22 von 1833.



von Arbon und Bischofszcll nach Frauenfeld, ebenso von Bischofszcll nach Kon-
stanz und St. Gallen oder Herisau. Man sollte alle Montage und Donnerstage
nachmittags nach Ankunft des Zürcher Postwagens in Frauenfeld eine Diligence
über Weinfclden und Bischofszell nach Arbon abgehen lassen, die jeweils am

folgenden Tag morgens früh von Arbon wieder zurückfahren und in Frauenfeld

mit der von Konstanz nach Zürich zurückkehrenden Diligence zusammentreffen

müßte. Würde eine Brücke bei Heschikofen (heute Eschikofen) über die Thür
führen, wäre diese Verbindung vermutlich schon verwirklicht worden. Vorläufig
sollte dieser wünschbare Anschluß aus dem Oberthurgau mit dem Postwagen
Zürich - Konstanz in Müllheim hergestellt werden.

Der Einsender findet es unbillig, daß der Kanton als Postpachtentschädigung

1500 Gulden beziehe, das Postwesen aber so übel besorgen lasse!

Die vorstehende Kritik scheint berechtigt gewesen zu sein; denn die Postvcr-

waltung hat den vorgebrachten Wünschen auffallend rasch entsprochen. Schon

ab 1. Mai 1833 wurden der bisherige Arboner Postbote, sowie die Fußboten von
Frauenfeld nach Konstanz und Winterthur eingestellt und durch folgende Post-
kursc ersetztd

a. Eine Diligence je Montag und Donnerstag nachmittags 1 Uhr ab Fraucnfeld über Wein-
felden und Bischofszell nach Arbon. Rückfahrt je Dienstag und Freitag morgens 5% Uhr
ab Arbon über Bischofszell und Weinfclden nach Fraucnfeld. Diese Diligence stand in
Frauenfeld in Verbindung mit dem Zürcher Postwagen. Dem Begehren, diesen Anschluß

in Müllheim herzustellen, wurde zwei Jahre später entsprochen.

b. Tägliche Führung einspänniger Briefposten von Zürich und Konstanz nach Frauenfeld,

wo sie zwischen 11 und 12 Uhr mittags eintrafen und nachmittags 1 Uhr weiterfuhren.

c. Der Bischofszellcr Postbote von Mettlen nach Frauenfeld wurde von Dienstag und Frei-

tag auf Mittwoch und Sanistag verlegt.

Daß 1833 ein Botendienst von Bischofszell nach Zürich bestand, ersehen wir
aus folgender öffentlicher Bekanntmachung vom 16. Mai 1833 d

«Die Gebr. Bischof in Weinfclden geben bekannt, es habe ihnen der Gemeinderat Bi-
schofszell den frei gewordenen Botendienst übertragen. Das Fuhrwerk geht wie früher alle

Sonntage von Bischofszell ab nach Zürich, aber über die Straße nach Sulgcn, Weinfelden und
Frauenfeld.»

In einem Postvertrag, den die beiden Postverwaltungen Zürich und St. Gallen

am 25. Mai 1833 miteinander vereinbarten, jedoch erst mit Gültigkeit ab 1. April
1834, wurden die getroffenen Vereinbarungen über die regelmäßigen Brief- und

* Thurgauer Zeitung Nr. 34 von 1833.
* Thurgauer Zeitung Nr. 42 von 1833.
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Fahrpostvcrbindungen auf den gemeinsam benützten Poststraßen festgelegt.* Den
Charakter von Fahrpostrouten hatten folgende Strecken:

a. Die Hauptstraße von Zürich über Winterthur und Münchwilen nach St. Gallen.

(Täglich für Briefe und Reisende. Auswcchslungspunkt Münchwilen).

b. Die Heeresstraße von St. Gallen über Münchwilen nach Frauenfeld.

(Nach Maßgabe der Bedürfnisse, jedoch in keinem Fall weniger als dreimal wöchentlich.
Auswcchslungspunkt Münchwilen).

c. Die Straße von St. Gallen über die Hub nach Konstanz.

(Nach Maßgabe der Bedürfnisse, jedoch in keinem Fall weniger als dreimal wöchentlich.
Auswcchslungspunkt die Posthalterei auf der Hub).

Beide Postverwaltungen überliefern sich mit diesen Postverbindungen die in
ihrem Bereiche aufgegebenen und transitierenden Korrespondenzen, Valoren und
Effekten von Wert und Gewicht zur weitern Beförderung. Uber die Ertragsver-
teilung wurde vereinbart:

a. Zwischen Zürich und St. Gallen bezieht Zürich 3/g und St. Gallen 2/ des Ertrags.
b. Zwischen Winterthur und St. Gallen bezieht Zürich % und St. Gallen (4 des Ertrags.

c. Zwischen Thurgau und St. Gallen auf der Route Münchwilen - Fraucnfeld bezieht jeder
Teil die Hälfte, mit Abzug dessen, was bei der Verbindung zwischen St. Gallen und
Schaffhausen durch den Thurgau dem Postamt Schaffhausen zu gut kommen wird.

Für die einzelnen Strecken wurde festgelegt:

Zwischen Zürich und St. Gallen hatte ein täglicher Eilwagenkurs zu verkeil-

ren, an beiden Endpunkten Abfahrt 8 Uhr morgens und Ankunft 8 Uhr abends,

Fahrzeit somit zwölf Stunden, inbegriffen dreiviertel Stunden Aufenthalt in
Münchwilen zum Mittagessen. Um das Umsteigen und das Umladen zu vermei-
den, hatten Postwagen und Kondukteur die ganze Tour von Zürich nach St. Gal-
len und umgekehrt, ohne zu wechseln, auszuführen. In der Regel wurden rein-
lieh und zeitgemäß gut unterhaltene Wagen zu neun Plätzen, inklusive Konduk-
tcur, verwendet, mit vier Pferden bespannt und vom Sattel aus geführt.

Die Route war in vier Relais eingeteilt, zwei von Zürich bis Münchwilen und

zwei von St. Gallen bis Münchwilen. Eine fünfte Ablösung wurde für eine Sta-

tion zwischen Winterthur und Münchwilen bestimmt für die Pferde, welche die

Fahrt täglich nur einmal zu machen hatten, während jene von Winterthur nach

Zürich oder von Münchwilen nach Flawil, oder von Flawil nach St. Gallen, täg-
lieh für die Rückfahrt benützt wurden.

* STAF, VI. 130.1.
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Zwischen St. Gallen und Konstanz erfolgte der Briefpostverkehr in geschlos-

senen Amtspaketen, die von der zürcherischen Postverwaltung durch das thur-
gauische Territorium und zurück vermittelt wurden. St. Gallen vergütete Zürich
diesen Transitverkehr nach dem Gewicht und zwar zu acht Kreuzer per Unze

Nettogewicht.
Auf der Route St. Gallen - Frauenfeld wurde dreimal wöchentlich über

Miinchwilen eine Brief- und Fahrpostverbindung zwischen St. Gallen und
Frauenfeld mittels einer «Influenz» auf Miinchwilen durch die täglichen Eilwagen
nach Zürich unterhalten, welche auch zur Verbindung zwischen St. Gallen und
Schaffhausen benützt werden konnte. Die Postadministration Zürich übernahm
diese «Influenzkurse» auf ihre Kosten.

Das Jahr 1835 brachte weitere Verbesserungen. An Stelle des bisher wöchent-
lieh nur zweimal kursierenden Postwagens auf der Strecke Zürich - Frauenfeld -
Konstanz trat auf 1. April 1835 eine täglich verkehrende Diligencefl Damit war
die Möglichkeit geschaffen, daß Reisende alle Tage sowohl von Zürich nach

Konstanz, als von Konstanz nach Zürich fahren konnten. Die Abfahrt der Dili-
gencc in Zürich erfolgte morgens 8 Uhr und die Ankunft in Konstanz abends

7 Uhr; Abfahrt in Konstanz morgens 9 Uhr, mit Ankunft in Zürich abends 4%
Uhr. Beide Wagen trafen in Frauenfcld mittags zusammen, so daß die Reisenden

daselbst das Mittagessen einnehmen und um 1% Uhr wieder weiterfahren konn-
ten. Den Postillionen waren keine Trinkgelder zu bezahlen.

Die Postverwaltung Zürich erklärte, den Versuch mit dieser Verbesserung

wagen zu wollen, trotz den erheblichen Mehrkosten für zwei Wagen, zwei
Kondukteure und wenigstens zwölf Pferden samt den nötigen Postillionen.

Ferner gab die Postverwaltung Frauenfeld am 28. April 1835 folgende Neue-

rung bekannt:®

«Vom 4. Mai 1835 an wird alle Montage und Donnerstage morgens 7 Uhr eine leichte
Postchaise von Bischofszell über Weinfelden nach Müllheim fahren und alle Dienstage und
Freitage nachmittags 2% Uhr von Müllheim wieder über Weinfelden nach Bischofszell
zurückkehren. Diese Postchaise influiert in Müllheim auf die Zürcher-Konstanzer Diligence.
Die Diligence von Frauenfeld nach Arbon bleibt unverändert.»

In Verbindung mit dieser Verkehrsverbesserung wurde in Müllheim am 1. Januar
1836 ein Postbureau eingerichtet und Schlatter als Posthalter gewählt.®

Im Januar 1838 erschienen verschiedene Zeitungsartikel mit Kritik am thur-
gauischen Postwesenff Es wurde auf Verhandlungen hingewiesen zwischen

* STAF, VI. 130. i und Thurgauer Zeitung Nr. 26 von 1835.
^ Thurgauer Zeitung Nr. 35 von 1835.
® Siehe Anhang 1.
* Thurgauer Zeitung Nr. 3, 4 und 5 von 1838.
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Zürich, St. Gallen und München über den Postenlauf München - Lindau - Ror-
schach - St. Gallen - Zürich und dazu die Frage gestellt, warum bei diesen Ver-
handlungen der Thurgau beiseite gestellt werde. Offenbar sei der Grund in dem
Umstand zu suchen, daß eine brauchbare Straße an den See fehle. Die Straße von
Frauenfeld über Hcschikofen nach Weinfelden und von dort über Sulgen und
Amriswil nach Arbon und Romanshorn sei noch nicht in fahrbarem Zustande.
Unheimlich langsam gehe der Bau vorwärts! Immerhin, so meinte der Einsender,
könnte Zürich für den Anschluß an Württemberg und darüber hinaus die schon

lange bestehende Poststraße von Frauenfeld nach Konstanz benützen, um dann
über Kreuzlingen - Bottighofen - Uttwil - Romanshorn - Arbon in Rorschach
die Verbindung herzustellen. Mit Hinweis auf den 1841 zu Ende gehenden Post-

vertrag mit Zürich hoffte der Einsender, das Postwesen werde alsdann in die

Selbstverwaltung des Kantons übernommen, was für die Postbenützer viel vor-
teilhafter wäre. Im weitern wurde der Standpunkt vertreten, ein Land, dem es an
Straßen und Posten fehle, sei übel daran. Die Produkte könnten nicht abgesetzt
werden und der Briefverkehr wickle sich nur sehr langsam ab. Das Postwesen
übe auf die allgemeine Wohlfahrt einen derart großen Einfluß aus, daß der Staat

verpflichtet sei, dasselbe zu fördern, auch wenn das Postregal keinen Heller ein-

trage, ja selbst dann, wenn der Staat noch Zuschüsse machen müßte.
Daß die Kritik dieses Einsenders am damaligen thurgauischen Straßenwesen

sicher etwelche Berechtigung hatte, das geht auch aus einem frühem Akten-
Wechsel zwischen dem Kleinen Rat und der zürcherischen Postverwaltung hervor.
Am 17. Oktober 1837 meldete die Postdirektion Zürich, es seien Verhandlungen
mit der Königlich Bayrischen Postverwaltung in Aussicht.* Wichtig sei nun zu
wissen, welches die kürzeste Straße von Frauenfeld über Weinfelden an den

Bodensee, zum Beispiel nach Romanshorn, sei, die als Poststraße zu benützen

wäre. Bekannt sei der Postverwaltung, daß auf der Strecke von Frauenfeld bis

Weinfelden schon bedeutende Vorarbeiten getroffen würden und diese Straße

bald fahrbar sein dürfte. Wie es aber mit dem weitern Verlauf dieser Arbeiten stehe

und wie bald die Straße von Frauenfeld nach dem obern Thurgau für Postfuhr-
werke beniitzt werden könne, wünschte die Postverwaltung Zürich zu wissen.

In seiner Antwort vom 10. Januar 1838 erklärte der Kleine Rat, die neue Straße

von Frauenfeld über Heschikofen nach Weinfelden könne spätestens bis 1. Juli
1838 als Poststraße benützt werden, dagegen stehe die Straße über Sulgen nach

Amriswil, Neukirch und Arbon jetzt schon zu diesem Zwecke zur Verfügung.
Die Postverwaltung versprach hierauf, nach Vollendung der Straße von Frauen-

' STAF, VI. 130.1.
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feld nach Weinfelden nicht nur die Postkurse zwischen diesen beiden Orten auf
die neue Straße zu verlegen, sondern auch eine unmittelbare kürzere Verbindung
mit Arbon über Sulgcn und Amriswil einzurichten und zugleich Influenzkurse
zwischen Bischofszcll und Sulgcn herzustellend Damit werde die steile und be-

sonders zur Nachtzeit gefährliche Halde bei Bischofszell vermieden. Die Ausdeh-

nung der Postkursc von Amriswil nach Romanshorn könne erst auf den Zeit-
punkt der Vollendung dieser Straße, nämlich im Frühjahr 1839 erfolgen. Einst-
weilen wäre diese Ausdehnung auch zwecklos, da die gewünschte Postverbindung
zwischen Bayern und einem Ort am thurgauischcn Ufer des Bodensees mit dem

neuen Dampfboot vorläufig weder bei der Königlich Bayrischen Postbehörde,
noch viel weniger bei der Dampfschiffverwaltung den erhofften Anklang finde.

Die bisher in Verbindung mit der Postdirektion München unternommenen
Schritte bei der Dampfschiffahrtsgcsellschaft seien erfolglos geblieben. Die Lin-
dauer Dampfschiffgesellschaft habe sich mit jener zu Konstanz vereinigt und könne
den Bedürfnissen unseres Postverkehrs nur insoweit entgegenkommen, als diese

Verbindung es gestatte. Vorläufig scheine das Lindauer Dampfschiffkeinen andern

täglichen Dienst verschen zu können als zwischen Lindau und Rorschach. Unter
diesen Umständen müsse die Briefpost, statt über den Bodenscc, wie bisher über

Vorarlberg geleitet werden.

Die Kritik an den ungenügenden Postverbindungen kam nicht zur Ruhe. Da

war einmal der bekannte Frauenfelder Geschäftsmann J. H. Debrunner zur Walz-
mühle, der sich in einer Eingabe vom 4. Mai 1838 an die Finanzkommission in
origineller Weise über die damaligen Verkehrsverhältnisse äußerte und Anregun-

gen für allerhand Verbesserungen machtet Als Geschäftsmann wünschte er in
erster Linie, daß der Kanton Thurgau das möglichste tue zur Hebung der In-
dustrie. Er wies auf die benachbarten Gebiete hin, die hierfür günstigere Verhält-
nisse aufwiesen und sich alle Mühe gäben, dem Thurgau den Rang abzulaufen.

Um mit Erfolg das Gewerbe zu heben, brauche es Intelligenz, verbunden mit Ge-

schäftskenntnis. Das Thurgaucr Volk sei in dieser Hinsicht «nicht gerade schwach»,
aber noch jung, die allgemeine Geschäftskenntnis sei wohl im Zunehmen begrif-
fen, habe aber noch nicht tiefe Wurzeln gefaßt. Dann fehle es an den nötigen
Geldmitteln. Günstig sei die geographische Lage des Kantons am Bodensee, an

den auch die deutschen Staaten stoßen. Was fehle, das seien günstige Verbindun-

gen und Verkehrsmittel, um die Lage als Transitland besser ausnützen zu können.

Bei einem neuen Vertragsabschluß sei es Pflicht des Kantons, auf Verbesserung der

^ STAF, VI. no. 1.
2 STAF, VI. 130.1.
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Postverbindungen zu dringen, sei es durch einen weitern Pachtvertrag mit Zürich
oder durch Besorgung des Postwesens auf eigene Rechnung. Debrunner meinte,
ein Postbetrieb in Regie wäre für Publikum und Finanzen des Kantons vorteil-
haft. Müßten auch dreißig- bis fünfzigtausend Gulden dafür aufgewendet werden,
so würde sich ein solcher Aufwand doch reichlich verzinsen. Dem Kanton Thür-

gau sollte dies möglich sein, da seine Bevölkerung allein für Tabak diesen Betrag
ausgebe. Ferner wies Debrunner auf den Kanton Freiburg hin, der 1832 sein Vcr-
tragsverhältnis mit Bern gelöst habe, seither das Postwesen auf eigene Rechnung
besorge und damit gute Erfahrungen mache.

Auch bei den Beratungen im Großen Rat über den Unterhalt der Straßen

erster und zweiter Klasse auf Rechnung des Staates wurde auf die unbefriedigen-
den Postverbindungen im Thurgau hingewiesen. Der Kleine Rat erhielt am 7. März
1838 den Auftrag, bei der zürcherischen Regierung im Interesse der Handel trei-
benden Einwohner um zweckmäßigere Postverbindungen nachzusuchen.

Im Einverständnis mit der Postadministration St. Gallen vereinbarte die Post-

Verwaltung Fraucnfcld mit Gebr. Hausammann in Hub einen neuen Postfiihrungs-

vertrag, wonach vom 1. Juli 1838 an auf der Strecke Konstanz - Hub - St. Gallen
die bisher viermal wöchentliche Fahrt in einen täglich geführten Diligencekurs
umgewandelt wurded

Mit Eingabe vom 20. September 1838 ersuchten zweiundzwanzig Geschäfts-

leute von Frauenfeld und Umgebung den Kleinen Rat, dahin zu wirken, daß

zwischen Frauenfeld und Zürich eine zweite tägliche Diligencevcrbindung ein-

gerichtet werde.* Zu diesem Zwecke seien die jetzt schon bestehenden Winter-
thurer Morgen- und Abendkurse bis nach Fraucnfeld auszudehnen. Statt um 5 Uhr

morgens ab Winterthur, müßte die Abfahrt ab Frauenfeld um 3% Uhr morgens
erfolgen, mit Ankunft in Zürich um 8 Uhr morgens. Rückfahrt ab Zürich 4% Uhr
nachmittags und Ankunft in Frauenfcld 9 Uhr nachts. Der gegenwärtige Zustand
sei unhaltbar, sowohl für den Brief-, als für den Reisendenverkehr. Wer nach

Zürich schreibe, könne eine Antwort frühestens am dritten Tag erwarten, und

wer dort Geschäfte zu erledigen habe, der sei gezwungen, in Zürich zweimal zu
übernachten. Die vorgeschlagene Neuerung würde auch eine Verbindung her-
stellen mit den Eilwagen, die morgens 8 Uhr in Zürich nach allen Richtungen
abgehen.

Die Postdirektion Zürich, der diese Eingabe zugestellt wurde, erklärte, die

Einrichtung einer zweiten täglichen Fahrpostverbindung zwischen Frauenfeld

und Zürich wäre mit zu großen Unkosten verbunden und würde für die Post-

* STAZ, F I, 201.C
* STAF, VI. 130.1.
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Verwaltung eine nicht tragbare Mehrbelastung bedeuten.* Das Postwesen sei

eben eines jener Institute, bei denen die Saat einer Reihe von Jahren bedürfe, um
ihre Früchte zum Reifen zu bringen. Mit Hinweis auf den bald zu Ende gehenden

Pachtvertrag fügte dann die Postdircktion Zürich bei, auch der Staat Thurgau
werde verstehen, daß dem Pächter in einem Zeitpunkt, wo ihm die Aussicht auf

spätere Erfolge entrückt sei, billiger Weise nicht mehr zugemutet werden könne,
sich in kostspielige Unternehmen einzulassen. Auf das vorliegende Gesuch könne

man eventuell eintreten, wenn damit Verhandlungen über die künftigen Post-

Pachtverhältnisse verbunden würden.
Als die Frauenfelder Geschäftsleute vom ablehnenden Bescheid der Postdirek-

tion Zürich Kenntnis erhielten, erklärten sie sich bereit, für allfällige Mehrkosten
selbst aufkommen zu wollen. Mit einer solchen Lösung hätte sich die Postverwal-

tung schon abfinden können. Bei näherer Prüfung kam sie jedoch zum Schlüsse,

daß für die Pächterin Unannehmlichkeiten entstehen müßten, wenn sich die beid-

scitigen Interessen über Kursierungszeiten und ähnliche Dinge nicht deckten. Um
in dieser Hinsicht unabhängig zu bleiben, zog es die Postdirektion Zürich vor,
einen Versuch auf eigene Rechnung zu machen und vom i. April 1839 an die

zweite tägliche Verbindung zwischen Winterthur und Frauenfeld herzustellen,

vorläufig probeweise für sechs Monate.® Uber den Ertrag werde sie genaue Rech-

nung führen, um nach Ablauf der Probezeit endgültige Verfügung treffen zu
können. Die Fahrzeiten wurden ungefähr im gewünschten Sinne festgelegt, näm-
lieh Abfahrt in Zürich um 4% Uhr nachmittags, mit Ankunft in Frauenfeld

9% Uhr nachts; ferner Abfahrt in Frauenfeld um 3 Uhr morgens, mit Ankunft
in Zürich um 8 Uhr morgens. Briefe und Reisende wurden zum gleichen Tarif
befördert wie mit dem Konstanzer Kurs. In Frauenfeld mußten die Postsachen bis

9% Uhr nachts aufgegeben werden.

Eine weitere Verbesserung erfolgte auf 1. Mai 1839 mit einem täglichen Fahr-

postkurs zwischen Arbon, Bischofszell, Weinfelden und Frauenfeld.® Von diesem

Tage an fuhr alle Morgen früh eine Postchaise von Arbon nach Sulgen und abends

wieder zurück nach Arbon, ferner alle Morgen ein Postwagen von Bischofszell
über Sulgen, Weinfelden und Eschikofen nach Frauenfeld und nachmittags wieder
zurück nach Bischofszell. Diese neue Verbindung ersetzte die seit 1835 eingerich-
tete Postchaise Bischofszell - Weinfelden - Müllheim.

Noch im gleichen Jahre, d. h. am 1. Juli 1839, trat an Stelle der bisher wöchent-
lieh dreimal verkehrenden Diligence SchafFhausen - Dießenhofen - Stein - Steck-

1 STAF, VI. 130.1.
^ STAF, VI. 130.1 und Thurgauer Zeitung Nr. 37 von 1839.
s Thurgauer Zeitung Nr. 32 von 1839.
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born - Tägerwilen - Konstanz ein täglicher Eilwagenkurs mit Abfahrt in Schaff-

hausen morgens 7 Uhr, Ankunft in Konstanz mittags 12 Uhr und Rückfahrt nach-

mittags 3 Uhr ab Konstanz.*

Der Ochsenwirt Bäschlin in Stein am Rhein fand, es ließe sich mit der Einrich-

tung einer weitern Verkehrsverbindung zwischen Konstanz und Schaffhausen

Geld verdienen, und kündete im Sept. 1841 im «Schaffhauser Tagblatt» eine

jeden Tag stattfindende Personenbeförderung mit einem passenden Fuhrwerk auf
dieser Strecke an.^ Das war natürlich ein Eingriff in das Postregal. Die Postver-

waltung Zürich gelangte sofort an die thurgauische Regierung und verlangte mit
Berufung auf den bestehenden Postvertrag Schutz gegen dieses Vorgehen. Mit
Beschluß vom 20. Oktober 1841 verbot der Kleine Rat diese Fahrten. Das Polizei-

departement erhielt Auftrag, die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Das Vorgehen
war klar und durch das Vertragsverhältnis zwischen Thurgau und Zürich ge-
geben. In diesem Sinne beantwortete der Kleine Rat eine nachträgliche Anfrage
der Regierung von Schaffhausen über den Grund des Verbots der Bäschlinschen

Fahrten auf thurgauischem Gebiet.

Im folgenden Jahr mußte sich der Kleine Rat neuerdings mit einem ähnlichen

Eingriff in das Postregal befassen. In Nr. 115 der «Konstanzer Zeitung» gab ein

Privatunternehmer bekannt, er werde dreimal wöchentlich mit Fuhrwerk Reisen-
de von Konstanz nach Schaffhausen befördernd Der Kleine Rat erteilte dem Poli-
zeidepartement am 1. Oktober 1842 Auftrag, diese regalwidrige Reisendenbeför-

derung zu verhindern. Die Regierung des Großherzogtums Baden war mit die-

sem Vorgehen gegen einen Bürger von Konstanz nicht einverstanden und wurde

deswegen bei der thurgauischen Behörde vorstellig. In seiner Antwort vom
21. Juni 1843 wies der Kleine Rat daraufhin, daß gemäß Postvertrag mit Zürich
jede regelmäßige Personenbeförderung mit Privatfuhrwerken verboten sei, wes-
halb auch am 20. Oktober 1841 die von Bäschlin in Stein am Rhein eingerichtete

Personenbeförderung habe untersagt werden müssen. Auf falschen Voraus-

Setzungen beruhe sodann die vertretene Ansicht, der Postkurs Schaffhausen -
Konstanz werde von Thum und Taxis geführt, weshalb nur eine Benachteiligung
der Postverwaltung Schaffhausen in Frage stehe, nicht aber der thurgauischen
Postadministration. Tatsächlich sei die Sache so, daß diese Postkursführung auf

gemeinschaftliche Rechnung beider Postverwaltungen erfolge.
Auch Steckborn strebte bessere Verbindungen mit Frauenfeld an. Bereits am

* STAF, VI. 130. i und Thurgauer Zeitung Nr. 77 von 1839.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2137 vom 2. Oktober 1841 und Nr. 2218 vom 20. Oktober 1841 und Nr. 2249 vom

23. Oktober 1841, STAF.
® Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2319 vom 1. Oktober 1842 und Nr. 2942 vom 24. Dezember 1842 und Nr. 135 vom

21. Januar 1843, STAF.
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7. November 1838 hatte der Stadtrat von Steckborn den Kleinen Rat ersucht, eine

tägliche Postverbindung nach Frauenfeld einzurichtend Steckborn sei ein Ort mit
verschiedenen Erwerbszweiecn, mit Absatz bis anhin nach den benachbarten

O '
Grenzstaaten. Dieser Verkehr sei durch die politischen Wirren unterbrochen

worden, weshalb man nun auf das Inland angewiesen sei und also ein Bedürfnis

für eine tägliche Verbindung mit Frauenfeld vorliege. Wie aus einem Botenver-
zcichnis vom Jahr 1840 ersichtlich ist, wurde diesem Begehren in der Weise ent-
sprochen, daß ein Postbote von Ermatingcn über Berlingen und Steckborn bis

Pfyn kursierte, in Pfyn mit Anschluß an den Eilwagen Konstanz - Frauenfeld -
Zürich und damit auch nach Frauenfeld selbst.-

8. Die zl/z/imge der Rozz/rt/zs/zonz zw'rd Scc/zrt/czz

Die fortschreitende Entwicklung des Verkehrs erfaßte auch den Bodenscc.

Wir haben bereits gesehen, daß schon 1837 die zürcherische Postverwaltung als

Pächterin des thurgauischen Postwesens mit der Königlich Bayrischen Postvcr-

waltung wegen der Postvermittlung über den Bodensee, vorläufig ohne Erfolg,
verhandelte. Wohl hatte bereits 1824 Friedrichshafen das erste Bodenseedampf-
boot erhalten, fast zu gleicher Zeit auch Bayern und 1831 das Großherzogtum
Baden. Ein Rückblick auf die Entwicklung dieser Schiffahrt zeigt, daß das erste

Dampfschiff auf dem Bodensee 1817 durch den Mechaniker Kaspar Bodmcr in
Konstanz gebaut worden ist.^ Nachdem sich Bodmer in England umgesehen und

dort die nötigen Maschinenteile gekauft hatte, machte er sich in Petershausen an

den Bau eines Schiffs «von der Größe einer Korvette von zwanzig Kanonen».

Am 30. September 1817 sollte das Schiff von Stapel gelassen werden, um im
November seine regelmäßigen Fahrten zwischen Schaffhausen und Lindau auf-
zunehmen. Die Sache interessierte selbst den König von Württemberg, der am
26. September 1817 mit der Königin inkognito als Graf und Gräfin von Hohen-

berg nach Schaffhausen kam, dort im Gasthof zur «Krone» logierte und sich

andern Tages in Petershausen vom Mechaniker Bodmer das von ihm gebaute

Dampfschiff zeigen ließN Der Stapellauf fand tatsächlich wie vorgesehen am

30. September statt. Die in England bestellte Dampfmaschine war jedoch noch

nicht eingetroffen; sie kam überhaupt nie. Trotzdem kündigte Bodmer am

29. Januar 1818 im «Konstanzer Intelligenzblatt» eine Fahrt nach Meersburg

1 STAF, VI. 130.1.
» STAF, VI. 130.1.
^ Thurgauer Zeitung Nr. 18 vom 3. Mai 1817 und Nr. 38 vom 20. September 1817.
' Thurgauer Zeitung Nr. 40 vom 4. Oktober 1817 und Nr. 6 vom 7. Februar 1818.
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an auf Montag den 2. Februar 1818, mit Abfahrt in Konstanz mittags 12 Uhrd
Fahrpreis «in den Zimmern» 24 Kreuzer und auf dem Verdeck 12 Kreuzer.
Der Antrieb erfolgte an Stelle der fehlenden Dampfmaschine durch Menschen-
hände! Später probierte es Bodmcr mit einer Dampfmaschine von Konstanz,
doch befriedigte diese Lösung nicht. Das Schiff sei damit nur sehr lang-
sam bis Meersburg und zurück nach Petershausen fortbewegt worden, wo es bis

auf weiteres eingestellt wurde.
Bis zu den ersten Anfängen der später auch für die Postbcförderung wichtigen

Schiffahrt auf dem Bodensee vergingen noch beinahe sieben Jahre. Der erste Vcr-
such mit einem in Friedrichshafen neu gebauten Dampfboot wurde am 10. No-
vember T824 gemacht.® Mit achthundert Zentner Getreide beladen führte das

Schiff sodann am 26. November 1824 eine Fahrt nach Rorschach aus, wo es von
den Kreis- und Munizipalbehörden geziemend empfangen wurde. Es hatte seinen

Erbauer, den amerikanischen Konsul Church, an Bord. Das hundert Fuß lange,
sechzehn Fuß breite und sieben Fuß hohe Boot führte eine kleine Kanone mit
sich, ferner eine Kajüte, für vierundzwanzig Personen. Am 29. November 1824

führte es erstmals eine Fahrt von Friedrichshafen nach Konstanz aus und wurde
dort von einer großen Menschenmenge bestaunt, da wegen des Konradi-Marktes
viel fremdes Volk anwesend war.

Zu gleicher Zeit, nämlich am 2. Dezember 1824, begannen Versuchsfahrten

mit dem bayrischen Dampfschiff «Max Joseph», das etwas kleiner war als das

württembergische Schiff und sich auch durch die Konstruktion der Räder unter-
schied. Es wird berichtet, die Räder seien mit geschlagenen, eisernen Schaufeln

versehen gewesen, die sich vertikal einsenkten und ebenso wieder heraushoben.

Das bedeutete weniger Kraftaufwand gegenüber dem Einsenken und Ausheben

horizontaler Schaufeln und verursachte auch weniger Erschütterungen.
Von einer Fahrt mit Hindernissen auf dem bayrischen Dampfboot am Neu-

jahrstag 1825 wird folgendes berichtet:®

Vorgesehen war eine Rheinfahrt ab Konstanz und feierlicher Empfang mit
Sang und Klang in Schaffhausen. Vierzig Passagiere freuten sich bei der Abfahrt
in Konstanz auf die Fahrt. Vor der Rheinbrücke zu Konstanz zeigte es sich, daß

der Mechanismus zum Umlegen des Kamins defekt war. Dazu streifte das Boot
die Brücke, die erschüttert wurde. Die Galerie des Schiffs wurde teilweise zer-
trümmert. Dadurch entstand eine große Verwirrung auf dem Fahrzeug. Als man
nach Passieren der Brücke das Kamin wieder aufrichten wollte, fiel es fatalerweise

* Thurgauer Zeitung Nr. 32 vom 8. August 1818.
* Thurgauer Zeitung Nr. 47, 49, $0, 51 und 52 von 1824 und Nr. 1 von 1825.
® Thurgauer Zeitung Nr. 2 vom 8. Januar 1825.
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auf die andere Seite. Dem Steuermann wurde dadurch der Rauch ins Gesicht ge-
jagt, was ihn am Steuern hinderte. Als Folge davon kam das Boot zu nahe an das

rechte Ufer und strandete erstmals bei der Fabrik Herose. Kaum war es wieder
flott gemacht, so erfolgte eine zweite Strandung bei Gottlieben auf einer Sand-

bank. Mit Nachen wurden fiinzig Salzfässer ans Land gebracht. Nach dieser Er-
leichterung war es möglich, das Schiff nach Konstanz zurückzuführen. Schaff-

hausen mußte jedoch auf den feierlichen Empfang für diesmal verzichten.
Ende April 1825 glückte wohl die Fahrt den Rhein hinunter bis nach Schaff-

hausen, dagegen vermochte die Rückfahrt nicht zu befriedigend Mit siebzig
Personen befrachtet, habe sich das Dampf boot zufolge der Gegenströmung lang-
sanier fortbewegt als ein nur von acht Pferden gezogenes Schiff. Den Reisenden

sei die Sache nach einigen Stunden zu dumm geworden und sie hätten es vorgezo-
gen, mit Nachen an Land zu gehen.

Mit dem Dampfboot von Friedrichshafen wurden seit anfangs Dezember 1824

regelmäßige Fahrten nach Rorschach ausgeführt, und zwar je Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag und Freitag.

Erwähnenswert dürfte noch die Tatsache sein, daß ein Dampfschiff für Fried-
richshafen von einem Thurgauer gebaut wurde, nämlich vom Schiffbaumeister

Kaspar Hagen von Hüttwilend Er erhielt dafür am 31. August 1829 vom König
von Württemberg als Anerkennung einen goldenen, mit Brillanten besetzten

Ring, und die Schiffahrtgesellschaft beschenkte ihn mit vierhundert Gulden.

Um den Bodenseeverkehr zu beleben, waren Bestrebungen im Gange, fahr-

planmäßige Verbindungen zwischen den angrenzenden Ländern herzustellen und

Zufahrtsstraßen aus dem Landinnern nach dem Bodenscc zu bauen. Dazu brauchte

es am Schweizerufer vor allem einen Seehafen, wo die Dampfschiffe landen konnten.
An der Lösung dieser Fragen waren die Leiter des Postwesens begreiflicherweise
lebhaft interessiert. Es ist deshalb angezeigt, daß wir näher auf die Sache eintreten.

Speditor und alt Gemeindeammann J. P. Dölli in Uttwil, der von der Absicht,

Postverbindungen durch den Thurgau und über den Bodensee nach Deutschland

herzustellen, Kenntnis erhalten hatte, beantragte am 15. Dezember 1837 dem

Kleinen Rat, den Landungsplatz Uttwil als Seehafen auszubauen.® Als Vorteile
gegenüber den Landungsplätzen Romanshorn und Arbon wies Dölli auf die

Möglichkeit hin, daß die Schiffe selbst beim niedrigsten Wasserstand in Uttwil
landen könnten, da dort keine Felsstücke und Sandbänke vorhanden seien. Ferner
befinde sich unmittelbar beim Landungsplatz genügend verfügbares Land für ein

* Thurgauer Zeitung Nr. 18 vom 30. April 1823.
* Thurgauer Zeitung Nr. 36 von 1829.
» STAF, VI. 130.1.
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Warenlager und ein Postbureau. Im Gegensatz zu Uttwil weise der Landungsplatz
Romanshorn große Nachteile auf, wie zum Beispiel den viel zu niedern Wasser-
stand, der eine sichere Landung gefährde. Eine Menge großer Steine und Sand-

bänke, die sich mehrere Tausend Schuh in den See hinaus erstreckten, ragten bei

niederm Wasserstand hervor und ließen nur eine kleine Öffnung frei für die Ein-
fahrt, was besonders bei Nebel eine Gefahr für die Schiffe bedeute. In Romanshorn
fehle sodann das nötige Land in der Nähe des Landungsplatzes und Gcbäulich-

keiten, um ein schönes Postbureau einrichten zu können.
Auch der Landungsplatz in Arbon sei ungünstig für einen Seehafen wegen zu

geringer Wassertiefe. Die Entfernung zwischen Arbon und Rorschach, von wo
bereits eine Postverbindung in die Schweiz führe, sei überdies so kurz, daß eine

zweite derartige Postverbindung ab Arbon kaum in Frage kommen werde. Zum
Schlüsse führte Dölli noch an, die Dampfschiffgesellschaft Lindau habe letzte

Woche Uttwil mit dem neuen Dampfschiff für Warentransporte mehrmals an-
gefahren und die Zusicherung gegeben, die Dampfschiffpost in Uttwil mit der

Landpost in Verbindung zu setzen, wenn eine solche eingerichtet werde.
Unterdessen stellte Bayern eine regelmäßige Dampfbootverbindung zwischen

Lindau und Rorschach her. Die Königlich Bayrische Generalpostadministration
teilte der Postdirektion Zürich am 25. Dezember 1837 mit, ab 1. Januar 1838

werde das Lindauer Dampfschiff seine Fahrten zwischen Lindau und Rorschach

aufnehmen und diese teilweise nach dem Untersee ausdehnend Laut Fahrplan er-
folgte die Abfahrt in Lindau mit dem Schiff «Ludwig» morgens 6 Uhr und die

Ankunft in Rorschach um 7% Uhr. Dazu sollten zwischen den genannten Orten
wöchentlich einige Male noch Verbindungen durch badische Dampfschiffe her-

gestellt werden.
Gestützt auf ein unterdessen von Oberingenieur Negrelli in Zürich ausgearbei-

tetes Gutachten beschloß der Kleine Rat am 22. Februar 1840, dem Großen Rat
den Bau eines Seehafens in Uttwil vorzuschlagend Dem berühmten Ingenieur
wurden für seine Arbeit 20 Louisdors zugesprochen. Die Seehafen-Frage sollte
aber in der Folge trotzdem eine andere Wendung nehmen. Obwohl der Ge-
meinderat Uttwil noch ein Zeugnis der Schiffergesellschaft zu Lindau beschaffte,
das den Landungsplatz Uttwil für die Anlegung eines Seehafens als vorzüglich
geeignet bezeichnete,® wurde letztendlich doch noch Romanshorn der Vorzug
gegeben. Der Große Rat ermächtigte mit Beschluß vom 15. September 1840 den

Kleinen Rat, nach einem von Ingenieur Sulzberger verfertigten Plane einen Lan-

» STAF, VI. 130.1.
^ Kleiner Rat, Protokoll Nr. 397 vom 22. Februar 1840, STAF.
® Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1840 vom 9. September 1840, STAF.
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dungsplatz in Romanshorn zu erstellen und bewilligte dafür einen Kredit von
15 000 Gulden.* Dieser Kredit genügte jedoch nicht, er mußte während der Bau-
zeit auf 21000 Gulden erhöht werden,-und Ende 1842 bewilligte der Große Rat
nochmals einen Nachtragskredit von 12 000 Gulden.® Damit konnte der Hafenbau

in Romanshorn im Laufe des folgenden Jahres zu Ende geführt werdend

9. Der f//;cr(w;(7 Jes Posüfesens in Sc/!aJf/zr7!«eM nn T//»r/; //«d Taxis rSjj

Anläßlich der Vertragserneuerung mit Zürich Ende 1841 wurde durch das

Dazwischentreten des Hauses Thum und Taxis für den Thurgau eine total ver-
änderte Lage geschaffen. Diese reichsdeutsche Postadministration versuchte, die

Postbesorgung im Thurgau an sich zu ziehen und zwar zu weit günstigeren Be-

dingungen für den Kanton, als sie Zürich und die ebenfalls daran interessierte

Postverwaltung St. Gallen anboten. Thum und Taxis hatten 1833 die Post-

bedienung in Schaffhausen übernommen, zu einer Zeit, als bereits der Gedanke

einer Zentralisation und Vereinheitlichung des Postwesens in der Schweiz auch

in den Tagsatzungsverhandlungen zum Ausdruck kam. Es ist deshalb begreiflich,
daß das Vorgehen von Schaffhausen nicht überall verstanden wurde und teilweise

ein gewisses Unbehagen hervorrief. Wiederholt mußte sich sogar die Tagsatzung
damit befassen. Auf diese Verhandlungen wurde bei den Beratungen über eine

Neuordnung des thurgauischen Postwesens Ende 1841 mehrmals hingewiesen.
Wir lassen hiernach eine Zusammenstellung der wichtigeren Punkte folgen.

Die Stammeltern der Taxis kamen ursprünglich aus dem Bergamaskischen.
Deren Nachkommen waren während Jahrhunderten führend im Betrieb der

europäischen und ganz besonders der deutschen Post tätig. Bezeichnend für den

Aufstieg und das Ansehen der Taxis ist deren Erhebung in den Adelstand, ja bis

zur Würde von reichsunmittelbaren Fürsten. Sie nannten sich in der Folge Thum
und Taxis. Ihre letzten postalischen Rechte gingen 1867 an Preußen über, und die
Familie lebt heute in Regensburg. In Schaffhausen lag das Postregal als Erblehen
in den Händen der drei privilegierten Familien von Meyenburg, Peyer und
Stockar. Durch den Rückgang der Postgeschäfte um die Jahrhundertwende wur-
den auch ihre Einkünfte geschmälert. Die drei Postmeister ersuchten deshalb die

Regierung, das Postlehen an den Fürsten Maximilian Karl von Thum und Taxis

* Großer Rat, Protokoll Nr. 416 vom 15. September 1840 und Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1908 vom 23. Septem-
ber 1840, STAF.

* Großer Rat, Protokoll Nr. 604 vom 9. März 1842 und Kleiner Rat, Protokoll Nr. 628 vom 9. März 1842, STAF.
® Großer Rat, Protokoll Nr. 73 vom 23. Dezember 1842 und Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2566 und 2978 von

1842, STAF.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2499 vom 29. Oktober 1842, STAF.
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zu übertragen. Da die Thum und Taxis kurz vorher verschiedene Postgebiete
verloren hatten, zum Beispiel Bayern und Großherzogtum Baden, griffen sie

gerne zu einem kleinen Ersatz auf Schweizer Boden. Mit der Aufnahme von Ver-
handlungen zwischen der Schaifhauser Regierung und Thum und Taxis war aber

die Tagsatzung nicht einverstanden. Deren Vorort legte in einem Schreiben vom
23. November 1833 an die Regierung vom Kanton Schaffhausen im Namen der

Eidgenossenschaft Verwahrung ein.* Einerseits würden damit der Idee einer
Zentralisation des schweizerischen Postwesens Hindernisse in den Weg gelegt,
anderseits werde ein Vertrag abgeschlossen, der, nach Ansicht des eidgenössischen

Vororts, nicht ratifiziert und vollzogen werden dürfe, ohne daß er vorher der

Tagsatzung vorgelegt würde, gemäß Vorschrift betreffend Unterhandlung ein-
zelncr Stände mit dem Ausland vom 22. Juli 1819. In ihrer Antwort vom 25. No-
vember 1833 erklärte die Schaffhauscr Regierung, die vom Vorort angerufene

Bestimmung finde hier keine Anwendung, denn das Postregal zu Schaffhausen
sei seit Jahrhunderten einzelnen Familien in Erblehen gegeben worden. Mit Be-

willigung des Großen Rats als Oberlehensherrn hätten diese das besessene Lehen

an einen andern Privaten verkauft. In einem weitern Schreiben vom 16. Dezem-
ber 1833 erklärte Schaffhausen, der Postvertrag zwischen Thum undTaxis und den

Erblehenträgcrn sei durch den Großen Rat ratifiziert worden. Ferner, so schrieb
Schaffhausen am 19. Dezember 1833, habe Thum und Taxis nun das Staats-

burgerrecht vom Stand Schaffhausen erhalten.

Anläßlich der Tagsatzungsverhandlungen von 1834 stellte sich Schaffhausen

neuerdings beharrlich auf den Standpunkt, die Abtretung der Postpacht an die

Fürstlich Thum und Taxissche Postadministration sei eine durchaus rechtmäßige

Handlung gewesen, weshalb dem Bund kein Einsprachrecht zustehe. Im übrigen
bleibe der Kanton Schaffhausen Oberlehensherr seiner Posten, und im Postvertrag
sei ein Vorbehalt angebracht worden für den Fall der Zentralisation des schweizeri-
sehen Postwesens. Das Fürstliche Haus Thum und Taxis sei sodann ein mediati-
siertes Fürstenhaus und Art. VIII der Bundesakte nicht anwendbar, da dort nur
von auswärtigen Stortfe» die Rede sei.

Basclland beantragte hierauf, Schaffhausen müsse den Vertrag aufheben,
wurde aber von keinem andern Stande unterstützt.

Freiburg wünschte mit Unterstützung von Zürich, Luzern und Baselland

nähere Prüfung der Frage, ob Veräußerung des Souveränitätsrechts vorliege, und
wies darauf hin, daß die Sicherheit des Postgeheimnisses bei Anständen mit dem

Ausland gefährdet sei.

* Eidgenössische Abschiede 1834, § 37, B, S. 178, STAF Nr. 3 82 42.
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Zürich, Luzern, Glarus, Appenzell, St. Gallen, Aargau und Waadt sehen den

Vertrag nicht gern und hätten mehr politisches Zartgefühl erwartet.
Bern, Thurgau und Genf erklären, sie hätten lediglich den Auftrag, an der

Beratung teilzunehmen und darüber zu referieren.

Ein Antrag Baselstadt, es solle beim abgeschlossenen Vertrag sein Bewenden
haben, wurde von zehn Ständen unterstützt. Der Thurgau gab dazu mit Unter-
Stützung von zwölf Ständen den Vorbehalt zu Protokoll, der Vertrag solle bei

spätem Verfügungen des Bundes über das Postwesen durchaus ohne Präjudiz sein.

Bei der Schlußabstimmung stimmten vierzehn Stände für folgende Erklärung:

«Von Seite der obersten Bundesbehörde seien keine weitern Einwendungen gegen diesen

zwischen den postberechtigten Familien in Schaffhausen und der Thum und Taxisschen Post-
administration bereits abgeschlossenen Vertrag zu machen.»

Mit Mehrheit von zwölf Stimmen, darunter der des Thurgaus, wurde sodann

ein Antrag G/art« angenommen, daß für die Zukunft der Grundsatz aufgestellt
werde, das Postregal dürfe von keinem Kanton einem ausländischen Postamt
weder verliehen noch verkauft werden.

Dieses Abstimmungsergebnis zeigte schon damals, daß die Meinungen der

Kantone in dieser Sache geteilt waren. Eine neue Umfrage ergab tatsächlich, daß

im allgemeinen eher die Ansicht herrschte, es solle jedem Stand frei stehen, über
das ihm zustehende Postregal zu verfügend Als anläßlich der Sitzung vom 25.Juli
1836 in der Tagsatzung neuerdings der Antrag gestellt wurde zu beschließen, daß

das Postregal von einem eidgenössischen Stande auf keine Weise an eine aus-

wärtige Postverwaltung abgetreten werden dürfe, stimmten nur zehn Stände,

darunter Thurgau, zu. Damit wurde dieser Gegenstand aus Abschied und Trak-
tanden verwiesen.

it>. Zürich find Sf. Gfl//en bewerben sich am die thwr^uische .FW Jdjp

Der Postpachtvertrag mit Zürich war befristet bis Ende 1841. Während der

erste Vertragsabschluß auf 1. Januar 1807, ebenso die jeweiligen Vertragserneue-

rungen auf Neujahr 1816 und 1830, die Öffentlichkeit sozusagen gar nicht be-

schäftigt hatten, begegnen wir diesmal einer völlig veränderten Situation. Der

neu entstandene Kanton Thurgau war in den vergangenen vier Jahrzehnten er-
stärkt und das Interesse seiner Bürger, namentlich der Geschäftsleute, für bessere

Verkehrsverhältnisse und für eine die thurgauischen Vorteile wahrende Neuord-

* Eidgenössische Abschiede 1836, § 40, S. 197, STAF, Nr. 3 82 44.
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nung des Postwesens hatte zugenommen. Dazu kam die Aussicht auf die bevor-
stehende Schiffahrt auf dem Bodensee mit regelmäßigen Verbindungen zwischen
beiden Ufern, womit der Thurgau als Transitgebiet an Bedeutung gewinnen
mußte. Daran war der Stand Zürich, als bisheriger Pächter des thurgauischen
Postwesens, begreiflicherweise lebhaft interessiert. Interessiert daran war aber

auch die benachbarte Postvcrwaltung St. Gallen und vor allem das Haus Thum
und Taxis, das 1833 das Postwesen Schaffhausen gegen eine Abfindungssumme
von 175 000 Gulden an die postberechtigten Familien Meyenburg, Pcyer und
Stockar übernommen hatte.® Überdies hatte es dem Kanton Schaffhausen die

bisherige Pachtsumme von 1500 Gulden zu zahlen. Wenn auch das Postwesen im
Nachbarkanton Schaffhausen ungleich wichtiger war, als der bescheidene thur-
gauische Postverkehr, so mußten doch diese Zahlen im Thurgau Eindruck machen.

Man wird deshalb mit der Annahme nicht fehl gehen, die Neuregelung des Post-

Pachtverhältnisses in Schaffhausen habe auch die thurgauische Behörde veranlaßt,
beizeiten zum Rechten zu sehen, um die fiskalischen Interessen bei einer neuen

Verpachtung des Postwesens hinreichend zu wahren. Mit Beschluß des Kleinen
Rats vom 5. April 1836 wurde die Finanzkommission angewiesen, darauf Bedacht

zu nehmen, daß das Mißverhältnis zwischen dem von Zürich bezahlten Pacht-
zins und der Lage und Ausdehnung unseres Kantons aufgehoben werdet In der

Folge mehrten sich die Anträge und Anregungen aller Art, die sich mit der

Stellungnahme zu einer eventuellen Vertragserneuerung befaßten. Die Wich-
tigkeit dieser Verhandlungen rechtfertigt unseres Erachtens eine einläßliche Be-
handlung.

Auf Ende März 1838 kündete die Regierung des Kantons St. Gallen sämtliche

Verträge zwischen den beiden Postverwaltungen St. Gallen und Zürich.® Die
Postdirektion Zürich gab dem thurgauischen Kleinen Rat am 14. Januar 1838 da-

von Kenntnis, mit dem Beifügen, diese Kündigung berühre auch die Postverhält-
nisse im Thurgau, dessen Postvertrag 1841 aufhöre. Ferner wies Zürich auf den

bedeutenden Kostenaufwand für alle diese Postverbindungen hin und ersuchte

den Thurgau, Hand dazu zu bieten, daß jetzt schon über eine Vertragserneuerung
Thurgau-Zürich eine Vereinbarung getroffen würde. Zürich werde bei den kiinf-
tigen Abkommen mit St. Gallen auch die thurgauischen Interessen wahren.

Im Jahr 1839 begannen die Verhandlungen, man möchte fast sagen: das Wer-
ben, wegen der Besorgung des Postwesens im Thurgau nach dem Vertragsablauf
lebhafte Formen anzunehmen. In erster Linie schaltete sich St. Gallen ein mit einer

* Dr. Spielmann, Das Postwesen der Schweiz, S. 102.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 656 vom 5. April 1836, STAF.
« STAF, VI. 130.1.
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Einladung an den thurgauischen Kleinen Rat zur Teilnahme an einer Konferenz

in Wil, um die beidseitigen Postverhältnisse zu besprechend «Wir sind zwei be-

freundete Kantone, welche durch ihre Lage an der östlichen Grenze des Vater-
landes wesentliche gemeinschaftliche Verkehrsverhältnisse zu unterhalten haben»,

fügte St. Gallen bei. Das war am 2. Januar 1839. Bereits am 16. Februar 1839

machte St. Gallen dem thurgauischen Kleinen Rat bestimmte Vorschläge.® Diese

sahen entweder den Abschluß eines Postpachtvertrags zwischen Thurgau und
St. Gallen auf bestimmte Zeit und gegen eine bestimmte Pachtsumme oder die

Besorgung des Postwesens im Thurgau durch St. Gallen vor. In diesem Falle

würde für das thurgauische Postwesen eine besondere Rechnung geführt, in die

jederzeit Einsicht genommen werden könnte. Ein weiterer Vorschlag ging auf

Schaffung einer gemeinsamen, mit sehr ausgedehnten Vollmachten zu versehe-

nen Postadministration beider Kantone und Postbesorgung auf gemeinschaftliche

Rechnung, in welchem Falle man sich über Teilung von Gewinn und Verlust im
voraus verständigen müßte. Die Thurgauer ließen sich Zeit zum Uberlegen. Als

St. Gallen am 29. März 1839 eine Antwort auf obige Vorschläge verlangte und

auf Verhandlungen drängte, erklärte der Kleine Rat, die Postangelegenheit werde
dem Großen Rat vorgelegt. Bis zu dessen Entschluß könne mit St. Gallen nicht
verhandelt werden.®

Am 11. Mai 1839 orientierte der Kleine Rat mit einer Botschaft den Großen

Rat über Anregungen zur Verbesserung des bestehenden Postwesens und über die

schwebenden Verhandlungen für eine künftige Neuordnung.* Diese interessante

Botschaft verdient es, daß wenigstens die wesentlichsten Punkte hier festgehalten
werden.

Im Anschluß an die vorliegenden Anregungen zur Erzielung von zweck-

mäßigeren Postverbindungen im Innern des Kantons weist der Kleine Rat auf die

in den letzten Jahren vorgenommenen Verbesserungen hin. Bekanntlich sei noch

vor wenigen Jahren nur zweimal in der Woche ein Postwagenkurs über Frauen-
feld nach Konstanz gefahren, mit Weinfelden, Bischofszell und Arbon habe gar
keine Postwagenverbindung bestanden. Die im letzten Jahr vorgenommenen
Verbesserungen seien beachtenswert, wie beispielsweise die Errichtung einer Post-
stelle in Uttwil auf 1. April 1838. Eine einspännige Postchaise gehe seither täglich
von Tägerwilen nach Uttwil, ein Fußbote komme alle Sonntage, Dienstage und

Freitage von Arbon nach Uttwil, an welchen Tagen die Diligence von Schaff-
hausen und Dießenhofen in Tägerwilen eintreffe, so daß diese auf die angegebene

» STAF, VI. 130.1.
^ STAF, VI. 130.1.
» STAF, VI. 130.1.
• STAF, VI. 130.1.
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Weise in Verbindung mit Arbon und St. Gallen gebracht werde. Von größter
Wichtigkeit sei die seit I. April 1839 hergestellte zweite Fahr- und Briefpostver-
bindung zwischen Frauenfeld, Winterthur und Zürich, ebenso die seit 1. Mai 1839
errichtete tägliche Fahrpost zwischen Arbon, Bischofszell, Weinfelden und
Frauenfeld. Zürich habe nicht nur den Vertrag eingehalten, sondern darüber
hinaus den Bedürfnissen Rechnung getragen. Obgleich man nicht wissen konnte,
ob der 1841 ablaufende Postvertrag wieder erneuert werde, wurde die zweite
fahrende Post von Frauenfeld nach Zürich eingerichtet, so daß es jetzt möglich
sei, morgens früh von Frauenfeld nach Zürich zu reisen, um nach Erledigung der

Geschäfte am gleichen Abend wieder in Frauenfeld einzutreffen.

Der Kleine Rat nimmt sodann Bezug auf die bereits von Zürich eingegangene

Einladung für eine Vertragserneuerung und auf den Antrag von St. Gallen für
einen ganz andersartigen Vertragsabschluß. Im Anschluß daran wirft er die

grundsätzliche Frage auf, ob Verpachtung des Postwesens oder dessen Besorgung
auf eigene Rechnung vorzuziehen sei. Hinsichtlich des Regiebetriebes sei zu sagen,
daß ein Vergleich mit der 1833 übernommenen Salz-Administration nicht passe.

Bei der Post spielten andere Faktoren mit, als beim Salz. Ein Regiebetrieb hätte

Mühe, sich neben den bereits seit Jahrhunderten bestehenden Postadministrationen
der benachbarten Kantone zu halten. Man denke nur an die großen Anschaffungs-
kosten für Wagen und anderes Material. Der Thurgau sei kein bedeutendes Han-

delsgebict; sein Verkehr könne keinen Vergleich mit Zürich und St. Gallen aus-
halten. Aus diesen Überlegungen heraus kommt der Kleine Rat zum Schlüsse, es

sollte ein Versuch mit Zürich gemacht werden, den Vertrag unter vorteilhafteren

Bedingungen zu erneuern. Es müsse ein höherer Pachtzins verlangt werden, als

die bisherigen 1512 Gulden und 30 Kreuzer. Im weitern müsse verlangt werden,
daß die Einsicht in die Rechnungen und die Teilnahme an der Administration des

Postwesens auf thurgauischem Gebiet garantiert werde. In richtiger Erkenntnis,
daß jede Zersplitterung einer gedeihlichen Entwicklung des Postwesens nur
schaden könne, schrieb der Kleine Rat: «Vor wenigen Jahren war Zentralisation
das Losungswort schweizerischer Staatsmänner. Zentralisation des Postwesens

wurde in vorderste Reihe gestellt. Diese Zentralisation wird in das Gebiet der

Unmöglichkeit hinausgerückt, wenn jeder Kanton, sei er groß oder klein, eine

eigene selbständig für sich bestehende Postverwaltung organisiert, das heißt, wenn
sich der Kantonalismus auch im Postwesen auf eine schroffe Weise festsetzen will.
Wir wollen diese Materie nicht weiter ausführen, weil das Streben nach Zentrali-
sation in der Schweiz mit jedem Jahr weniger Anklang zu finden scheint.»

Zum Schlüsse ersucht der Kleine Rat um die Ermächtigung, mit Zürich Ver-
handlungen aufzunehmen. Diese Ermächtigung wurde vom Großen Rat erteilt,
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worauf die Regierung die Besprechungen über eine eventuelle Vertragserneuerung
mit Zürich einleitete.

Anläßlich einer Konferenz vom 9. Januar 1840 in Frauenfeld, an welcher sich

die Postdirektion Zürich durch Direktor Schweizer vertreten ließ, beschränkten

sich die thurgauischen Vertreter vorerst auf die Frage einer Übernahme der hiesi-

gen Postadministration durch Zürich gegen eine angemessene Entschädigung an

den Kanton Thurgaud Dabei würde es der thurgauischen Regierung vorbehalten
bleiben, über die Postkurse zu verfügen. Es müßte ihr über den Ertrag des Post-

wesens Rechnung abgelegt werden. Gegen eine derartige Lösung machte Direktor
Schweizer verschiedene, zum Teil begründete Einwendungen. Einmal wäre damit

zu rechnen, daß der Thurgau die Administration des Postwesens wohl bald selbst

besorgen würde, sobald die erforderlichen Einrichtungen vorhanden wären. Die-
ses Risiko könnte aber Zürich nicht übernehmen. Dann wären die Abrechnungen
über Briefporti und Reisendengelder auf der Route Frauenfeld - Zürich - Frauen-
feld mit Schwierigkeiten verbunden. Die zu erwartende Mehrarbeit hätte eine

Personalvermehrung und damit Mehrauslagen zur Folge. Zürich ziehe aus dem

gegenwärtigen Pachtverhältnis schlechterdings keinen direkten Nutzen, könne
sich aber indirekt schadlos halten, teils durch die Vergrößerung des Postarrondisse-

ments und der damit verbundenen Vereinfachung in der Verwaltung, teils durch
den ungehinderten Transitverkehr mit Deutschland. Dieser habe früher nicht
ohne lästige Bedingungen durch die Kantone SchafFhausen und St. Gallen geleitet
werden müssen. Schweizer wies sodann darauf hin, die Messagerie ergebe überall,
mit Ausnahme der Routen von Zürich nach Basel und nach Genf, Verlust, nur die

Briefpost rentiere, vorausgesetzt, daß die Merkantilverhältnisse eine lebhafte

Korrespondenz bedingen. Es sei vorauszusehen, daß der Thurgau bei Übernahme
des Postwesens auf eigene Rechnung dafür Opfer bringen oder die Briefporti er-
höhen müßte, um die vermehrten Auslagen zu decken. Dies würde beim Publikum
eine viel ungünstigere Aufnahme finden, als eine weitere Verpachtung des Post-

regals. Schweizer unterließ auch nicht, auf die Verhandlungen mit St. Gallen

anzuspielen. Wenn St. Gallen sich um das Postwesen im Thurgau interessiere und

eine gemeinschaftliche Postverwaltung vorgeschlagen habe, dann möge dies

vielleicht der Konvenienz St. Gallens besser zusagen, als derjenigen des Thurgaus.
St. Gallen würde dadurch Gelegenheit erhalten, die Postkurse im Thurgau dem

eigenen Interesse gemäß regulieren zu helfen, und würde die transitierenden Gü-
ter soviel wie immer möglich an sich ziehen, zum Nachteil von Thurgau. Bald

wäre mit Mißhelligkeiten zu rechnen. Beweis dafür seien die Stände Aargau und

1 STAF, VI. 130.1.
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Solothurn, die vor einigen Jahren eine solche gemeinsame Postadministration

eingeführt hätten, aber nach verschiedenen Zwistigkeiten und bis heute noch nicht
erledigten Anständen sich wieder trennten. Zum Schlüsse stellte Schweizer eine

Erhöhung des Pachtzinses in Aussicht, obwohl einzelne Postkurse, wie Frauenfeld-

Arbon, bei weitem ihre Kosten nicht deckten. Die thurgauischen Vertreter ließen

durchblicken, daß ein neues Pachtverhältnis vorläufig sehr fraglich sei.

Im Anschluß an diese Besprechung erhielt die Finanzkommission Auftrag, mit
maßgebenden Geschäftsleuten Rücksprache wegen der Besorgung des Post-

wesens zu nehmend Diese Verhandlungen fanden am 14. Februar 1840 statt. Die
Geschäftswelt war vertreten durch Oberrichter Bachmann in Thundorf, die Kan-
tonsräte Kreis in Zihlschlacht, Rutishauser in Oberaach, Bachmann in Wängi und

Hauptmann J. H. Debrunner in Frauenfeld. Grundsätzlich wurde vorgeschlagen,
mehr das Interesse des Publikums im Auge zu behalten, statt die finanziellen Vor-
teile des Fiskus in den Vordergrund zu stellen. Im übrigen waren die Meinungen
geteilt. Mehrheitlich bestand die Auffassung, es sei in erster Linie mit Zürich zu

verhandeln, mit Postverwaltungen anderer Kantone erst dann, wenn eine Ver-
ständigung mit Zürich nicht möglich wäre. Der Kanton Zürich sei schon der geo-
graphischen Lage nach unser natürlichster Bundesgenosse und kenne die Verhält-
nisse. Zürich habe bedeutende Postverbindungen und habe sich immer loyal und
zuvorkommend gezeigt; es habe im Thurgau sogar mehr getan, als wozu es ver-
traglich verpflichtet war. In Anbetracht des gegenseitigen guten Einvernehmens
sei zu erwarten, daß Zürich unsern Interessen bereitwilligst entgegenkommen
werde. Im weitern wurde die Übernahme des Postwesens durch den Kanton auf

eigene Rechnung nicht als zweckmäßig bezeichnet, weil das Gebiet für ein eigenes
Postwesen zu klein sei und die Einrichtung zu teuer wäre.

Einen gegenteiligen Standpunkt vertrat die Minderheit, die beantragte, das

Postwesen im Thurgau solle dem entwürdigenden Pachtverhältnis entzogen und
eine ehrenhaftere, dem selbständigen Staate angemessenere Stellung erhalten.

Zürich strebe nach Pachterneuerung mit etwas erhöhtem Pachtzins, womit sich

jedoch der Thurgau nicht zufrieden geben könne. Es sei deshalb unbedingt not-
wendig, mit andern Postverwaltungen zu verhandeln. Bereits habe ja St. Gallen
beachtenswerte Anträge gemacht. St. Gallen scheine auch geneigt zu sein, das

thurgauische Postwesen auf unsere Rechnung zu übernehmen und werde zu
einem Vertragsverhältnis Hand bieten, das uns in jeder Beziehung mehr zusagen
werde, als ein Pachtverhältnis mit Zürich. Deshalb war die Minderheit der An-
sieht, es sei von einem Vertrag mit Zürich Umgang zu nehmen und statt dessen

mit St. Gallen oder Schaffhausen zu verhandeln.
1 STAF, VI. 130.1.
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Der Mehrheitsbeschluß ging jedoch dahin, mit Zürich weiter zu verhan-

dein. Dagegen blieb die Frage offen, auf was für einer Grundlage dies geschehen

solle.

Die thurgauischen Wünsche und Begehren wurden der Postverwaltung Zürich

am 24. März 1840 bekannt gegeben, worauf diese mit Schreiben vom 13. April
1840 antwortete.* Sie bestätigte, daß zufolge Vertragsablaufs Ende 1841 eine

Neuregelung der Postverhältnisse im Thurgau nötig werde. Auf die gewünschte

Besorgung des thurgauischen Postwesens für die eigene Rechnung des Kantons

Thurgau könne jedoch Zürich nicht eingehen. Als Basis für einen neuen Vertrags-
abschluß schlug Zürich eine erhöhte Pachtsumme vor, nämlich Erhöhung auf

3000 Gulden Reichswährung. Ferner Beibehaltung der bisherigen Tarife, obwohl
diese im Verhältnis zu den Entfernungen überaus niedrig seien. Sodann Beibehal-

tung der gegenwärtigen Postkurse, trotzdem es vollständig im thurgauischen
Interesse liegen würde, sich den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen, da durch ver-
änderte Straßcnziige mit der Zeit die einen Kurse teilweise oder ganz überflüssig
würden, während sich ein Bedürfnis für andere Verbindungen zeigen dürfte. Im
weitern wird eine tägliche Postverbindung zugesichert zwischen Uttwil oder

Romanshorn und Friedrichshafen oder Lindau, für deren Einführung jetzt noch

jede Möglichkeit fehle. Ein viermaliger Postkurs in der Woche zwischen Schaff-

hausen und St. Gallen über Frauenfeld sei schon vor Jahresfrist angeboten worden,
doch seien die Verhandlungen hierüber mit St. Gallen noch nicht erledigt. Für
eine tägliche Verbindung zwischen dem mittleren Thurgau und St. Gallen bestehe

für den Augenblick weder ein Bedürfnis noch eine Möglichkeit. Im übrigen sei

die thurgauische Posteinrichtung der eigenen in Zürich immer gleich gehalten
worden und zwar ohne Rücksicht auf die Unkosten.

In ihrer Begutachtung der von Zürich gemachten Vorschläge findet die Fi-
nanzkommission die angebotene Pachtsumme zu niedrig angesetzt. ^ Der Große

Rat würde zweifellos der Meinung sein, daß der doppelte Betrag erhältlich wäre,

wenn die Postdirektionen Schaffhausen und St. Gallen mit Zürich in Konkurrenz
träten. Die Kommission vertritt die Auffassung, die Verhandlungen mit Zürich
müßten als beendigt betrachtet werden, wenn eine Erhöhung nicht in Frage käme.

Im ablehnenden Falle wäre den Postdirektionen Schaffhausen und St. Gallen mit-
zuteilen, daß beabsichtigt sei, nach Ablauf des mit Zürich bestehenden Vertrags,
entweder einer benachbarten Postverwaltung die Administration des thurgaui-
sehen Postwesens zu übertragen oder das Postregal wieder zu verpachten. Beide

Postverwaltungen wären einzuladen, Vorschläge zu machen, wobei aber zu be-

• STAF, VI. 130.1.
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achten sei, daß die Minderheit der Kommission nur noch mit St. Gallen verhan-
dein möchte.

Im hierauf folgenden Schriftwechsel bedauerte Zürich, daß die bisher gemach-
ten Vorschläge ohne den gewünschten Eindruck blieben. Die vorgeschlagene
Pachtsumme sei gestützt auf die bisher gemachten Erfahrungen berechnet worden,
wofür die Belege vorgewiesen werden können. Wenn der Thurgau trotzdem
nicht einverstanden sei, solle er die Höhe des gewünschten Pachtzinses nennend

Der Kleine Rat verzichtete darauf, ein Angebot zu machen, beauftragte da-

gegen die Finanzkommission, mit der Regierung des Kantons St. Gallen und gleich-
zeitig mit der Thum und Taxisschcn Postdirektion in Schaffhausen zu verhandelnd
Diese Verhandlungen wurden aufgenommen und zwar zum großen Vorteil des

Standes Thurgau.
St. Gallen beeilte sich, zwei Wege für die künftige Postbesorgung im Thurgau

vorzuschlagend Einmal durch Abschluß eines Konkordats zwischen den beiden

Ständen Thurgau und St. Gallen zwecks gemeinschaftlicher Verwaltung des

Postwesens auf die Dauer von fünfzehn Jahren, nachher mit Kündigungsfrist von
zwei Jahren. Für die gemeinsame Verwaltung war eine Postkommission von fünf
Mitgliedern vorgesehen. St. Gallen wäre daran mit dem Präsidium und zwei Mit-
gliedern und Thurgau mit zwei Mitgliedern beteiligt gewesen. Vom Ertrag oder
Verlust sollten in den ersten fünf Jahren auf St. Gallen % und Thurgau Ys ent-
fallen, in den zweiten fünfJahren auf St. Gallen Ys und Thurgau Ys und in den

letzten fünf Jahren auf St. Gallen % und Thurgau J4- Das vorgeschlagene Ab-
kommen enthielt in fünfundzwanzig Artikeln eine genaue Umschreibung der

Posteinrichtungen, der neu einzurichtenden Postkurse und Botengänge, sowie
der Aufhebung nicht rentierender Postverbindungen, ferner Weisungen über

Personalfragen, Portofreiheit, Wahrung des Postregals, Wegfall von Weg-,
Brücken- und Pflastergeld im gesamten gemeinsamen Postgebiet und anderes

mehr. Mit einem zweiten Vorschlag hätte St. Gallen die Besorgung des Post-

wesens im Thurgau pachtweise für zehn Jahre, und dann bei Ausbleiben einer

Kündigung für nochmals zehn Jahre, übernommen. Als Pachtzins war vorgesehen

5000 Gulden jährlich für die ersten fünfJahre der Pacht und 6000 Gulden für die

folgenden Jahre. Es verdient, hervorgehoben zu werden, daß sich St. Gallen in
diesem Entwurf verpflichten wollte, unter anderem den Postkurs Schaffhausen -
Frauenfeld - Münchwilcn als Verbindung mit St. Gallen in einen täglichen
Kurs umzuwandeln und zwischen Lindau und Romanshorn einen direkten

* STAF, VI. 130.1.
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Kurs über llorschach zu unterhalten. Die Verbindung mit dem deutschen

Ufer des Bodensees wäre somit nur über Rorschach hergestellt worden, was zwei-
fellos den Interessen von St. Gallen wohl gedient hätte, nicht aber den thurgaui-
sehen Bedürfnissen.

Ii. der T/n/rn H«d TaxihscAe« 1A/0

Unbedingt vorteilhafter als die Vorschläge von Zürich und St. Gallen wäre
das Angebot der Thum und Taxisschen Postverwaltung Schaffhausen gewesen,
die am 20. November 1840 nach bereits vorausgegangenem Schriftwechsel eine

neue direkte Postverbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen zu-
sicherte, obwohl der Ertrag im Thurgau nicht glänzend sein werded Diese Bereit-

Willigkeit wird verständlich, wenn man weiß, wie sehr Thum und Taxis

Wert darauflegten, sich, wo dies immer möglich war, die Transitfreiheit zu sichern.

Anläßlich einer mündlichen Besprechung am 19. Dezember 1840 in Frauenfeld

mit Vertretern der Thum und Taxisschen Postadministration Schaffhausen wurde
ein Vertragsentwurf vereinbart.^ Vorgesehen war unter anderem, nicht nur die

bestehenden Postkurse beizubehalten, sondern dazu einen täglichen Postkurs von
Frauenfeld über Weinfelden nach Romanshorn einzurichten, mit direkter Ver-
bindung nach Friedrichshafen, ferner einen täglichen Kurs von Schaffhausen über
Dießenhofen und Frauenfeld nach Miinchwilen oder Wil, sowie einen täglichen
Postwagenkurs von Steckborn nach Pfyn mit Influenz auf den Konstanzer

Wagen, sobald hier die neue Straße erstellt wäre. Die Postfuhrwerke sollen von
Weg-, Zoll- und Brückengeldern befreit sein. Bei einem Pachtzins von jährlich
12 000 Gulden war eine Vertragsdauer von zehn Jahren mit nachheriger Kiindi-
gungsfrist von sechs Monaten in Aussicht genommen.

12. Der /etete Ferfra^ mh Ztinc/j JS42

Wir haben gesehen, daß dem Stand Zürich das Postwesen im Thurgau seit

1807 immer unverändert gegen einen jährlichen Pachtzins von 2200 Franken
überlassen worden war. Zufolge der Verhandlungen mit St. Gallen und Schaff-

hausen stand ab 1. Januar 1842 bei einer Verpachtung an die Thum und Taxissche

Postverwaltung eine Pachtsumme von 12 000 Gulden in Aussicht.

Das war eine Steigerung der kantonalen Einnahmen aus dem Postregal, die der

1 STAF, VI. 130.1.
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immer noch finanziell schwache Kanton Thurgau wohl hätte brauchen können.
Es ist jedoch erfreulich zu sehen, daß sich die öffentliche Meinung von einem sol-
chen Erfolg nicht durchwegs beeindrucken ließ. In einer Versammlung in Wein-
feiden von Vertretern des Gewerbeverbandes aus verschiedenen Kantonsteilen
wurde allerdings einer weitern Verpachtung des Postwesens zugestimmt, jedoch
mit dem Vorbehalt, daß die Verpachtung nicht an einen fremden Staat erfolgen
dürfe, sondern nur an einen andern eidgenössischen Stand.* Eventuell solle die

Selbstverwaltung des Postwesens in Erwägung gezogen werden.

Ein noch viel schärferer Wind gegen einen Vertrag mit Thum und Taxis
wehte vom Unterscc her. In einer Eingabe vom 12. Januar 1841 protestierten in
aller Form eine Anzahl Bürger von Berlingen, Tägerwilen und Dießenhofen da-

gegen.- Sic bezeichneten die Überlassung des thurgauischen Postwesens an einen
nicht schweizerischen Pächter als mit der Nationalehre unverträglich, ja sogar ge-
fährlich und den Interessen des Handel treibenden Publikums nicht zusagend. Das

Postwesen sollte unter eigene Administration genommen oder, wenn dies durch-
aus untunlich sein sollte, einer benachbarten schweizerischen Postverwaltung,
auch bei weniger glänzenden Aussichten für die Staatskasse, pachtweise über-
lassen werden. Ein Pachtvertrag mit Thum und Taxis sei eine unschweizerischc
Maßnahme. Dieser «Postenfürst» habe in den letzten Jahren in Deutschland ver-
schiedene Postgebicte verloren und sei deshalb gezwungen, sich immer mehr
nach der Schweiz hinzudrängen. Einmal im Besitz des thurgauischen Postwesens,
werde er bald die Posten der Kantone St. Gallen und Graubünden an sich bringen
und so die Straßen nach Italien beherrschen. Die wichtigsten Interessen des Vater-
landes könnten dadurch gefährdet werden, zumal in den damaligen Zeiten mit
unruhiger Weltlage. Die Heiligkeit des Postgeheimnisses wäre in fremder Hand
nicht geschützt. Wörtlich heißt es sodann in der Eingabe:

«Von wo aus soll sich dem Ausland ein abermaliges Bild unserer nationalen Zerrissenheit
darbieten? Von demjenigen Kanton aus, dessen Gesandtschaftsvoten auf eidgenössischen

Tagen das Gepräge des feurigsten Patriotismus an sich tragen, dessen Institutionen sich immer
demokratischer entwickeln und der damals, als Schaffhausen sein Postwesen einem Fremden

abtrat, in öffentlichen Blättern und in Ratssälen zu den Koryphäen der sich gegen jenen anti-
nationalen Akt aussprechenden öffentlichen Meinung gehörte. Man wird vielleicht hierauf
bemerken, es handle sich hier nicht um ein Erblehen, wie dort, sondern um einen Postvertrag,
der Standpunkt sei hier verändert usw. Wir glauben dagegen, die Zeiten und mit ihnen die

Menschen haben sich seit sechs Jahren geändert.»

In der Eingabe wird sodann anerkannt, daß sich mit der angebotenen Pacht-

summe eine bedeutende Finanzquelle öffnen würde, zugleich aber der Befürchtung

1 STAF, vi. 110.1.
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Ausdruck gegeben, der Pächter werde suchen, sich dafür punkto Auslagen und

Leistungen schadlos zu halten. Dies könne nur auf Kosten des Publikums ge-
schehen. Sollte aber der fremde Pächter in einer bloßen Anwandlung von Edel-

mut mehr zahlen, als er einnehmen wird, oder, was wahrscheinlicher ist, durch die

Pacht andere mittelbare Vorteile erlangen, die ihn über eine kleine Einbuße weg-
sehen lassen, wie beispielsweise eine direkte Verbindung mit seinen übrigen Post-

gebieten, so werden wir nicht verhindern können, daß Baden, St. Gallen und
O '

Zürich den Posttransit erschweren, da wir vom Ausgangspunkt der Thum und

Taxisschen Posten, von Schaffhausen aus, keinen Zugang besitzen, der nicht über

eines jener Gebiete führt. Die 80000 bis 100000 Stücke, die jährlich durch den

Kanton Zürich von und nach dem Thurgau gehen, würden bei nur zwei Kreuzer

Postaufschlag den Privaten eine indirekte Auflage von etwa 2000 Franken verur-
sachen. Die nachbarlichen Beziehungen, besonders mit Zürich, müßten sich ver-
schlimmem. Eher das Postwesen in Regie besorgen, was bei den benachbarten

Postvcrwaltungen weniger Anstoß erregen würde, als die Ubergabe an einen aus-

ländischen Pächter!

Um hierfür die nötigen Vorbereitungen treffen und weitere Erfahrungen
sammeln zu können, wird ein Vertrag auf kurze Zeit mit Zürich empfohlen, auch

wenn hierbei einige Tausende weniger in die Staatskasse fließen sollten.

Während der Thurgau ernsthaft mit St. Gallen und Schaffhausen unterhandelte,
wurde auch der Schriftwechsel mit Zürich wieder aufgenommen. Anlaß dazu gab

eine Zuschrift der Postdirektion Zürich, welche den Kleinen Rat neuerdings bat,

die vom Thurgau gewünschte Pachtsumme bekannt zu gebend Die Finanzkom-
mission antwortete hierauf am 24. November 1840 im Auftrag des Kleinen Rats,

der Kanton Thurgau legte allerdings Wert auf Beibehaltung des bisherigen Ver-
tragsverhältnisses mit Zürich, doch befriedigten die bisher gemachten Vorschläge
noch nicht.® Vor allem betreffe dies die verlangte direkte Postverbindung zwi-
sehen Romanshorn und Friedrichshafen oder Lindau, auf die Zürich bis jetzt nicht

unbedingt eingehen wollte. Im weitern sei die Pachtsumme von 3000 Gulden

allzu niedrig. Dies habe dazu geführt, mit benachbarten Postverwaltungen zu

verhandeln, die nicht nur die Verbindung über den Bodensee zugesichert, sondern

dazu die doppelte Pachtsumme angeboten hätten. Zürich beeilte sich, in der Ant-
wort vom 11. Dezember 1840 auf die bis anhin guten Beziehungen hinzuweisen

und zu versichern, das thurgauische Postwesen nicht als Spekulation behandeln zu

wollen.® Wie die Angebote der benachbarten Postverwaltungen in dieser Hin-
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sieht aufzufassen seien, könne Zürich nicht beurteilen. Die verlangte Verbindung
nach Friedrichshafen oder Lindau stelle es in Aussicht, dagegen könnten die Pacht-

zinsangebote der Nachbarpostverwaltungen nicht überboten werden.

Nun hielt es der Kleine Rat an der Zeit, mit Zürich ernsthaft weiter zu ver-
handeln. Er beantragte eine vertrauliche Besprechung auf den 14. Januar 1841 und

fügte bei, daß hinsichtlich der Verbindung über den Bodensee sich die Dampf-
bootverwaltung in Friedrichshafen bereit erklärte, beim Berühren von Romans-
horn dort Reisende und Waren umzuladen gegen eine Entschädigung von 2000
Gulden jährlich, Postbesorgung inbegriffen. Der Thurgau nehme an, Zürich
werde eine solche Abmachung ohne weiteres eingehen. Als Pachtsumme seien

von einer Seite über 10 000 Gulden angeboten worden. Wenn auch nicht dieser

Betrag, so doch eine angemessene Erhöhung werde von Zürich erwartet.*
Am 14. und 15. Januar 1841 fand in Frauenfeld die in Aussicht genommene

Besprechung statt. Die Regierungsräte Merk und Keller vertraten den Kanton
Thurgau, Reinhart-Heß von Winterthur und Postdirektor Schweizer die Post-

Verwaltung Zürich. Mit Ausnahme von Pachtsumme und Pachtdauer einigte
man sich in allen wesentlichen Punkten.

Bei den weitern Verhandlungen verzichteten die Thurgauer Vertreter nach

Weisung des Kleinen Rats auf die zuerst verlangte Vertragsdauer von zwölfJah-

ren zugunsten der von Zürich vorgeschlagenen Dauer von fünfzehn Jahren. Im
übrigen stellte sich der Kleine Rat mit Beschluß vom 13. Februar 1841 auf den

Standpunkt, wenn Zürich nicht bald auf die noch unerledigten Bedingungen ein-

trete, dann sollten die Verhandlungen als abgebrochen zu betrachten sein.® Dieses

Ultimatum durfte sich der Thurgau in Anbetracht der glänzenden Angebote von
St. Gallen und Schaffhausen erlauben. Bereits am 20. Februar 1841 unter-
zeichneten nun die Bevollmächtigten beider Stände mit Ratifikationsvorbchalt
einen neuen Postvertrag mit einer jährlichen Pachtsumme von 8000 Gulden.

Dieser Vertrag wurde vom Kleinen Rat am 1. März 1841 dem Großen Rat

zur Genehmigung vorgelegt.® In seinem Begleitschreiben wies er daraufhin, daß

er mit den benachbarten Postverwaltungen verhandelt habe, um für die Zukunft
eine den thurgauischen Interessen zusagende Neuordnung des Postwesens zu er-
reichen. Es habe sich dabei gezeigt, daß für unsere Verhältnisse die Verpachtung
des Postwesens an eine andere Postvcrwaltung das Richtige sei. Die Selbstverwal-

tung wäre gar nicht zweckmäßig. Ein neuer Vertragsabschluß mit Zürich komme
in erster Linie in Frage. Wenn dessen Resultat auch nicht gerade glänzend zu

' STAF, VI. 130.1.
* STAF, VI. 130.1.
® STAF, VI. 130.1.
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nennen sei, so bleibe es doch unbestritten, daß damit sowohl hinsichtlich der

postalischen Einrichtungen, als auch des Ertrags unseres Postwesens viel mehr

gewonnen werde, als man vor einigen Jahren zu fordern gewagt hätte. So habe

sich Zürich verpflichten müssen, nicht nur die jetzt bestehenden Postkurse beizu-

behalten, sondern dazu neue Kurse zu errichten von Frauenfeld über Weinfelden
nach Romanshorn, mit direkter Verbindung nach Friedrichshafen oder Lindau.

Ferner von Schaffhausen über Dießenhofen nach Frauenfeld - Münchwilen -
St. Gallen und von Frauenfeld nach Steckborn, sobald diese Straße fertig erstellt
sei. In Romanshorn solle ein Postamt eingerichtet werden. Eine entsprechende

Erhöhung der bisher zu niedrigen Pachtsumme habe Zürich zugesichert, dagegen
auf einer Pachtdauer von fünfzehn Jahren beharrt, statt wie bis anhin von nur
zwölf Jahren.

Der mit Vorbehalt der Ratifikation des Großen Rats mit Zürich vereinbarte

Postpachtvertrag wurde vorerst einer zu diesem Zwecke eingesetzten Kom-
mission zur Prüfung übergeben, der die Regierungsräte Keller und Merk, sowie
die Kantonsräte Bachmann, Eder, Frcycnmuth, Hirzel, Kern, Kreis und Rauch

angehörten.*
Aus dem bei den Akten liegenden Gutachten geht hervor, daß die Meinungen

im Schöße der Kommission sehr auseinander gingen. Die Minderheit stellte sich

auf den Standpunkt, es handle sich bei der Verpachtung des thurgauischen Post-

wesens mehr um eine fiskalische Angelegenheit, um die Ausbeutung eines Ge-

werbes, wobei die Aussicht auf Vermehrung der Staatseinkünfte allein entschei-

dend sei. Eidgenössische Rücksichten kämen um so weniger in Frage, als bei

frühem ähnlichen Fällen, wie bei der Übernahme des Postwesens in Schaffhausen

durch Thum und Taxis, sich die Mehrheit der Tagsatzung dahin ausgesprochen
habe, derartige Verträge gehören in die Kompetenzen der Kantone.

Mit dieser Stellungnahme war jedoch die Mehrheit der Kommission nicht
einverstanden, sondern hielt am Grundsatz fest, daß die Rücksichten auf das Ge-
samtvaterland und auf einen Nachbarkanton, mit dem wir hinsichtlich unserer
Gewerbeverhältnisse so vielfach in Berührung kämen, einer Mehreinnahme

von einigen Tausenden Gulden nicht zum Opfer gebracht werden dürften. Die
Überlassung unseres Postwesens an einen fremden Pächter würde uns mit den für
unsere Tagsatzungsgesandtschaft in der Instruktion bei Anlaß der Abtretung des

Postwesens von Schaffhausen niedergelegten Grundsätzen so sehr in Widerspruch
bringen, daß kein Argument mehr gegen den Vorwurf der größten Inkonsequenz
zu schützen vermöchte. Die Meinungen gingen auch in Einzelheiten auseinander,

i STAF, VI. 130.1.
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so daß eine Einigung nicht möglich schien. Da legte die Minderheit, zur größten
Überraschung der Mehrheit, einen durch sie unterdessen mit der Postverwaltung
Schaffhausen in aller Form verabredeten Vertragsentwurf vor, dem, nach der

Meinung der Minderheit, zu seiner vollen Gültigkeit nur noch die Genehmigung
des Großen Rats fehlte.

Damit lagen nun zwei Entwürfe vor, was der Diskussion sofort eine andere

Wendung gab. Während die Mehrheit den von der Minderheit mit Schafihausen

vereinbarten Vertrag als unstatthaft erklärte, von dem einfach keine Notiz zu
nehmen sei, empfahl die Minderheit Verwerfung des mit Zürich entworfenen

Vertrags. Die Mehrheit hielt dafür, der Kleine Rat sei durch die Art und Weise,
wie hinter seinem Rücken mit Thum und Taxis in Schaffhausen verhandelt

wurde, auf die schroffste Weise kompromittiert worden. Ein derartiges Vorgehen
müsse entschieden mißbilligt werden. Im übrigen sei es Zürich, von wo unser
Postwesen am meisten alimentiert werde, und es bürge uns zugleich dafür, daß

uns das Postwesen nach Ablauf der Pacht wieder im guten Zustand zurückgegeben
werde.

Es ließ sich erwarten, daß die gereizte Stimmung zwischen den Vertretern der

beiden Vorschläge auch im Großratssaal zum Ausdruck kommen werde. Die dort
vertretenen Auffassungen verdienen, daß sie hier festgehalten werden.

Die Verhandlungen im Großen Rat begannen am 22. April 1841p Für die

Majorität der bestellten Kommission referierte Rauch und für die Minorität Eder.

Zur Diskussion standen ein Vertragsentwurf mit Zürich, ferner ein Entwurf mit
Thum und Taxis, von der Postverwaltung Schaffhausen unterschrieben und be-

siegelt, verhandelt mit der Kommissionsminderheit. Er sah eine Vertragsdauer

von zehn Jahren und eine jährliche Entschädigung von 12 000 Gulden und dazu

eine Aversale von 500 Gulden für Zölle vor.
Die Majorität mißbilligte eingangs vor allem, daß Regierungsrat Merk ge-

meinsam mit einem Mitglied der Minorität auf einen solchen Vertrag ohne Er-
mächtigung durch den Kleinen und Großen Rat eingetreten sei, und bezeichnete

dieses Vorgehen als eine Kompetenzverletzung. Der Antrag der Majorität ging
dahin, es sei der Vertrag mit Zürich zu ratifizieren, wenn sich die Postdirektion
Zürich verpflichte, außer den bereits bezeichneten Postkursen sofort einen tag-
liehen Postwagenkurs von Köpplishaus über Hagenwil nach St. Gallen herzustel-
len und denselben später auf die Straße von Weinfelden über Bischofszell und

Hauptwil nach Goßau zu verlegen, oder neben diesem Postwagenkurs einen
besondern Kurs auf der zuletzt genannten Straße einzurichten, sobald diese her-

* Thurgauer Zeitung Nr. 49 und 50 von 1841.
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gestellt wäre, und zwar mit Influenz auf die Herisaucr Post nach Goßau. Ferner

müsse im Vertrag noch vorgesehen werden, daß der Entscheid über das Bedürfnis

zur Einrichtung der Botenkurse den thurgauischen Behörden anheim gestellt sei.

Der Pachtzins müsse 12000 Gulden betragen und die Pachtdauer zehn, hoch-

stens aber zwölf Jahre. Lehne Zürich die Anerkennung dieser Punkte ab, dann

sollten die Verhandlungen mit den Konkurrenten aufgenommen werden.

In der anschließenden Diskussion versuchte Merk, sein Vorgehen zu recht-

fertigen. Er wollte gemeinsam mit Oberrichter Bachmann im Sinn und Geist

eines von der Kommission erhaltenen Auftrags und nach deren Mandaten ge-
handelt haben. Er wurde in seinen Ausführungen unterstützt vom Kommissions-

mitglied Kreis, dann natürlich vor allem von Bachmann, der sich energisch gegen
Verdächtigungen verwahrte und erklärte, ein Vertragsabschluß mit Thum und

Taxis biete mehr Vorteile, als ein solcher mit Zürich. Auch die Ratsmitglieder
Rutishauser, Brugger, Wiesli und Edcr unterstützten den Minderheitsantrag,
ebenso Regierungsrat Stähelin, der den Standpunkt vertrat, die Überlassung des

thurgauischen Postwesens an Thum und Taxis sei politisch nicht absolut unmög-
lieh und unsere Ehre werde gewahrt bleiben. Regierungsrat Keller war geneigt,
dem Minderheitsantrag dann zuzustimmen, wenn ein Vertrag mit Thum und

Taxis wesentliche Vorteile für den Thurgau zur Folge habe.

Rauch, als Referent der Majorität, erklärte, von einem solchen Auftrag an

Merk nichts zu wissen. Sein Antrag auf Vertragsabschluß mit Zürich wurde
unterstützt von Oberrichter Hirzel, der das Vorgehen der Minorität scharf kriti-
sierte und beantragte, es sei deren Vertrag mit Schaffhausen einfach als nicht
existierend zu übergehen. Für Zürich traten sodann auch Baldin, Frcyenmuth,
Häberlin und Kradolfer ein, ebenso Dr. J. K. Kern, der als Kommissionsmitglied
mit gutfundierter Begründung einen Postvertrag mit Zürich unterstützte. Zwei-
fellos hat sein klar aufgebautes Votum das Abstimmungsergebnis maßgebend be-

einflußt. Dr. Kern erklärte, daß er aus drei Hauptgesichtspunkten einen Postver-

trag mit Zürich befürworten müsse und zwar aus: a. dem ökonomischen, materiel-

len; b. dem politischen, eidgenössischen und c. dem formellen, nämlich mit Rück-
sieht auf den Gang der Unterhandlung und die Stellung der Behörden.

Zum ersten Punkt führte Dr. Kern aus, die Interessen des Publikums würden
bei einem Vertragsabschluß mit Zürich gewahrt; denn es werde eine tägliche Ver-
bindung nach allen Richtungen zugesichert, ebenso eine direkte tägliche Verbindung
über Romanshorn nach Friedrichshafen oder Lindau. Thum und Taxis habe zwar
diese Verbindungen ebenfalls versprochen, sei aber zum Teil auf Zürich angewie-
sen, dessen Gebiet durchfahren würde. Im übrigen sei Zürich auch bei weniger
Pachtzins der Vorzug zu geben, dieser soll aber aufalle Fälle 12000 Gulden betragen.
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Zum zweiten Punkt wies Dr. Kern auf seinen vor einigen Jahren erhaltenen

Auftrag hin, bei der Tagsatzung im Namen des Standes Thurgau gegenüber einem
andern Kanton die eidgenössische Bedeutung des Postwesens hervorzuheben.
Seine Pflicht sei es somit, heute auf diese Seite hinzuweisen. Niemals könne er sich

mit der Minorität einverstanden erklären, die meine, es handle sich hier um eine

rein finanzielle Frage mit keiner politischen und eidgenössischen Beziehung. Im
weitem bezeichnete Dr. Kern die Post als einen wichtigen Teil der Staatsadmini-

stration. Es sei nicht gleichgültig, an wen sie verpachtet werde. Im Falle Schaff-
hausen habe der Thurgauische Große Rat den Tagsatzungsabgeordneten bestimmte
Instruktion erteilt, dafür einzutreten, daß in Zukunft von keinem Kanton das

Postregal einer ausländischen Postverwaltung zu Lehen gegeben, verpachtet oder

verkauft werde. «Und jetzt soll man das tun, was wir damals als so uneidgenössisch
bezeichneten;» fragte Dr. Kern. «Sollen wir der erste Kanton sein, der Schaff-
hausen nachfolgt, damit Thum und Taxis für ihre in Deutschland da und dort
bedrohte Postherrschaft im Gebiete der Eidgenossenschaft Entschädigung finden ;

Bei eventuell künftiger Zentralisation des Postwesens kann ein Vertrag mit einer
ausländischen Verwaltung nicht gleichgültig sein.»

Endlich zum dritten Punkt bezeichnete Dr. Kern die Vorwürfe der Minorität

gegen Zürich als ungerecht. Der niedere Pachtzins sei vertraglich vereinbart wor-
den. Den vorliegenden Vertrag mit Thum und Taxis kritisierte Dr. Kern sowohl
in formeller Hinsicht, als inhaltlich, und appellierte zum Schlüsse an den Schwei-
zersinn im Großen Rate.

Bei der nachfolgenden Abstimmung sprachen sich neunundvierzig Ratsmit-

glieder für den Antrag der Majorität aus, d. h. für einen Vertragsabschluß mit
Zürich, und sechsunddreißig Stimmen entfielen auf den Minderheitsantrag, der
das Postwesen an Thum und Taxis verpachten wollte.

Damit hatte der Große Rat grundsätzlich beschlossen, das thurgauische Post-

wesen auch künftig durch die zürcherische Postverwaltung besorgen zu lassen,

aber unter erheblich verschärften Bedingungen. Nach weitern Verhandlungen
zwischen den beiden Ständen wurde am n. Mai 1841 zwischen Thurgau und

Zürich ein Postvertrag abgeschlossen, gültig ab 1. Januar 1842 für die Dauer von
zwölf Jahren und einem jährlichen Pachtzins von 12 000 Gulden R.VP Dieser

Vertrag enthält wichtige Neuerungen hinsichtlich Beibehaltung der bestehenden

* Die 12 000 Gulden Reichs-Valuta, welche für den Thurgau vor 110 Jahren einen ganz unerwartet hohen Pacht-
zins darstellten, mögen vielleicht einem heutigen Geschäftsmann als ein Pappenstiel vorkommen. Um den Be-
trag richtig einzuschätzen, muß man bedenken, daß der Reichsgulden bei der Einführung der jetzigen Währung
1852 zu Fr. 2.12V33 Rp- gewertet wurde und daß die Kaufkraft des Frankens in hundert Jahren auf etwa ein
Zehntel gesunken ist. Damit ergibt sich für die 12 000 Reichsgulden ein Wert von rund 250 000 heutigen Schwei-
zerfranken.
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und die Einrichtung von neuen Post- und Botenkursen, ferner über Posttaxen,

Haftpflicht und anderes mehr.

Vergleicht man die neuen Vertragsbestimmungen mit den bisherigen Ab-
kommen, dann kommt man zum Schlüsse, der Thurgau habe es verstanden, seine

Interessen in geschickter Weise zu wahren, indem er St. Gallen und Schaffhausen

als Mitkonkurrenten zu Angeboten veranlaßte, wodurch Zürich notgedrungen
bessere Bedingungen gewährte. Wir werden später sehen, wie Zürich diese

Zwangslage ohne weiteres zugeben mußte. Doch lassen wir den Postvertrag
mit seinem ganzen Wortlaut folgend

Post-Pachtvertrag
zwischen

rfem SfdHif warf der GcMeraZ-Post-D/rcfeht)« des Kantons warf Arro/irfüsemenfs Ziinc/j

Zwischen dem Stand Thurgau und der Gcncral-Postdirektion des Kantons und Arrondissc-
ments Zürich ist, mit beidseitigem Vorbehalt der erforderlichen Ratifikationen, nachstehender

neuer Postpachtvertrag für die Dauer von zwölf Jahren unter folgenden Bedingungen ab-

geschlossen worden:

§!•
Der Stand Thurgau überläßt und garantiert der General-Postdirektion des Kantons und

Arrondissements Zürich die Ausübung und Handhabung des Postregals in seinem Kanton mit
allen damit verbundenen Rechten und Befugnissen, dergestalt, daß im Umfang desselben, ohne

Bewilligung des Pächters, weder eine andere Postanstalt errichtet, noch eine fremde Post, unter
welchem Namen und Titel es auch sein möge, durch sein Territorium geführt werden darf.
Ebenso gewährleistet der Stand Thurgau dem Pächter alle Nutzungen und Erträgnisse des

erwähnten Postregals in dem Sinne, daß weder versiegelte Briefe, noch Valoren und Pakete

anders als durch die ordentlichen Post- und Botengelegenheiten befördert und daß regel-
mäßige Privatfuhrwerke zur Beförderung von Personen, Briefen oder Paketen auf Straßen,

wo Postwagenkurse bestehen oder noch angelegt werden, ohne Bewilligung des Pächters

nicht errichtet und unterhalten werden dürfen.

§2-

Die General-Postdirektion des Kantons und Arrondissements Zürich verpflichtet sich

dagegen:

a. Die Postkurse, welche gegenwärtig im Kanton bestehen, beizubehalten.

b. Außerdem einen täglichen Postkurs von Frauenfeld über Weinfelden nach Romanshorn
mit einer täglichen Verbindung zwischen dem letztern Orte und Friedrichshafen oder

i STAF, VI. 130.1.
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Lindau mittelst der Dampfschiffahrt im Laufe des Jahres 1842 in der Weise herzustellen,
daß die Fahrt von Friedrichshafen oder Lindau diretfe nach Romanshorn gehe.

c. Einen täglichen Postwagenkurs von Köpplishaus über Hagenwil nach St. Gallen sogleich
herzustellen und denselben auf die Straße von Weinfelden über Bischofszell und Haupt-
wil nach Goßau zu translocieren oder neben diesem Eilwagenkurs einen besondern auf
der letztern Straße einzurichten, sobald dieselbe hergestellt sein wird und zwar mit In-
fluenz auf die Hcrisauer Post in Goßau.

d. Einen täglichen Kurs von Schaffhausen über Dießenhofen nach Münchwilen bis

spätestens 1843 zu errichten. Die beidseitigen Regierungen werden dafür sorgen, daß die
Straße von Dießenhofen nach Fraucnfeld innerhalb dieser Frist in den gehörigen Zustand
gebracht werde.

c. Einen täglichen Postwagenkurs nach Steckborn einzuführen, sobald die Landstraße er-
stellt ist.

f. Überhaupt dem Postwesen im Thurgau eine zeitgemäße Ausdehnung und möglichst voll-
ständige Einrichtung zu geben.

§3-

Die General-Postdirektion in Zürich verpflichtet sich im weitern, regelmäßige Botenkurse
auf ihre eigene Rechnung einzurichten und denselben die durch das Bedürfnis gebotene Aus-
dchnung zu geben. Über das Vorhandensein dieser Bedürfnisse hat der Kleine Rat vom Thür-
gau zu entscheiden.

§4-

Die bisher im Innern des Kantons Thurgau bestandenen Brief-, Valoren- und Passagier-
faxen dürfen ohne Einwilligung der thurgauischen Regierung nicht erhöht werden.

Die Taxen stellen sich gegenwärtig wie folgt:
a. Für Reisende in den Postwagen per Schweizerstunde 16 Kreuzer.

b. Für Briefe im Iimern des Kantons: der einfache 2 Kreuzer, der doppelte 3 Kreuzer, die
Unze 8 Kreuzer.

Für Briefe dagegen, welche ohne Wert deklariert sind, nach bisheriger Übung per Unze

4 Kreuzer.
Für Briefe aufden Nebenrouten, durch besondere Boten bestellt, per Stück I Kreuzer mehr.
Für Briefe von Zürich nach Frauenfcld: der einfache 3 Kreuzer, der doppelte 4 Kreuzer.
Für die oberhalb Frauenfeld liegenden Ortschaften: der einfache 4 Kreuzer, der doppelte

5 Kreuzer.

c. Für Valoren im Kanton: von 1 Gulden bis 100 Gulden 4 Kreuzer; über 100 Gulden je
50 Gulden 2 Kreuzer

d. Für Waren und Pakereien im Kanton: von 1 bis 4 Pfund per Pfund 4 Kreuzer, für jedes
Pfund mehr: vide Tarif.

e. Für Valoren außer dem Kanton: vide Tarif.
f. Für Waren und Pakereien außer dem Kanton: vide Tarif.
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§5-

Von den thurgauischen Posttaxen bleiben gänzlich befreit: Alle Korrespondenzen und
Pakete der Kantonalbehörden und Gerichtsstellen unter sich und mit den untergeordneten
Behörden und Beamten, sowie umgekehrt und ebenso die Korrespondenz, welche unter
untern Behörden und Beamten stattfindet. Gelder und Valoren bezahlen das tarifmäßige
Porto, nebst den allfällig darauf haftenden Auslagen. Dagegen sind ebenfalls die Kurier-, Post-
und Eilwagen, überhaupt alle im ordinären Postdienst verwendeten Pferde und Fuhrwerke
von Entrichtung aller Weg- und Brückengelder, von letztern jedoch nur insoweit, als ihr
Bezug nicht Korporationen zusteht, befreit.

§6.

Die General-Postdircktion von Zürich übernimmt für die der Postanstalt des Kantons

Thurgau anvertrauten Gelder und Gegenstände von Wert, für welche ein Postschein aus-
gestellt wird, die gesetzliche Haftung für den Zeitraum von drei Monaten und leistet im
Verlustfalle für dieselben Ersatz nach dem angegebenen Wert, wenn

a. der Verlust durch Verschulden oder Nachlässigkeit der Postbeamten oder Postbediensteten
und also nicht durch unabwendbare Gewalt oder durch reinen Zufall (casum mere talem)
herbeigeführt worden ist und wenn

b. in Verlustfällcn die Anzeige bei der Postanstalt nicht später als ein Vierteljahr nach Aus-
Stellung des Postscheins gemacht wird.

§ 7-

Die General-Postdircktion von Zürich verpflichtet sich, Verträge, welche mit andern
Postadministrationen abgeschlossen werden und das thurgauische Postwcscn beschlagen, vor
definitivem Abschlüsse derselben der thurgauischen Regierung zur Einsicht vorzulegen und
überhaupt alle Abänderungen, die im thurgauischen Postwcscn vorgenommen werden, der-
selben mitzuteilen.

§8.

Die Postbeamten für den Kanton Thurgau hat die pachtende Postdirektion aus thurgaui-
sehen Bewohnern zu wählen. Auf jedem der beiden Hauptbureaux zu Frauenfeld und Ro-
manshorn mag jedoch eine Stelle, mit Ausnahme derjenigen des Direktors, durch freie Wahl
besetzt werden.

§9-

Die Dauer des Vertrages ist vom i. Januar 1842 auf zwölf nacheinander folgende Jahre
und der Endtermin auf den 31. Dezember 1853 festgesetzt. Wenn jedoch nicht ein Kontrahent
dem andern sechs Monate vor Ablauf des Pachtes aufkündet, so dauert der Vertrag bis nach

Verfluß von weitern sechs Monaten, vom Tage der später erfolgenden Aufkiindung an, fort.

§ 10.

Die jährliche Pachtsumme, welche die General-Postdirektion des Kantons und Arrondisse-
ments Zürich für Ausübung des thurgauischen Postrcgals auf eigene Rechnung an den Stand

Thurgau bezahlt, ist auf G 12 000.- R.V., schreibe zriKi7/ta»se«d GhWch (Reichs-Valuta), fest-

gesetzt und in vier Quartalsterminen an das thurgauische Staatskassieramt abzuführen.
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§ ii.
So wie die General-Postdircktion des Kantons und Arrondisscments Zürich in gegen-

wärtigem Post-Pachtvertrag die zeitgemäße Förderung des Postverkehrs im Kanton Thurgau
übernommen hat, so verspricht auch die Regierung des Standes Thurgau, dem Pächter in
Ausübung seiner vertragsmäßigen Gerechtsame kräftigen Beistand zu leisten und demselben
ihren Schutz und ihre Verwendung bestens zu teil werden zu lassen.

§ 12

Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Exemplaren gefertigt und von den beid-
seifigen Bevollmächtigten, unter Vorbehalt der im Eingang gedachten Ratifikation, unter-
zeichnet.

Zürich, den n. Mai 1841. Fraucnfcld, den 11. Mai 1841.

Die Bevollmächtigten Der Bevollmächtigte
der General-Postdirektion des Kleinen Rats des Kantons Thurgau:

des Kantons und Arrondissemcnts Zürich: „ ^ „Dr. Ke/Zer, Regierungsrat
St/uenber, Postdirektor

.Rcm/mrf-Hc/?

Wir Burgermeister und Regicrungsrat des Kantons Zürich erteilen dem vorstehenden

Post-Pachtvertrag unsere Genehmigung.

Zürich, den 13. Mai 1841. Der Amtsburgcrmeister: H. Moiwsoh

Der erste Staatsschreiber: Hoff/Mger

Das neue Postabkommen fand in Zürich nicht allgemeine Zustimmung. Da-
von zeugte ein Artikel in der Thurgaucr Zeitung vom 11. Mai 1841, also vom
Tage des Vertragsabschlusses zwischen Thurgau und Ziirichd Zuerst befaßte sich

der Einsender mit dem Inhalt des neuen Postvertrags und fügte dann bei, daß die

Verhandlungen im thurgauischen Großen Rat in Zürich keinen guten Eindruck
machten. Viele Stimmen hätten von diesem neuen Vertrag mit dem Kanton Thür-

gau abgeraten, darunter versierte Kauflcute. Die Pachtsumme sei zu hoch und die

übernommenen allgemeinen Bedingungen zu schwer. Dann fährt der Artikel-
Schreiber wörtlich weiter:

«Bei der Übernahme galt es, das zürcherische Postgebict in seiner Integrität zu erhalten
und dadurch eine ausländische Postmacht von der allmählichen Eroberung der Schweiz
abzuwehren. Für beides war der Thurgau seiner ausgedehnten Grenzen am Bodcnsce und
der eigentümlichen Stellung der verschiedenen Postgebiete zu dem unsrigen wegen durchaus

nötig. Hätte man sich aus dieser Stellung verdrängen lassen, sie nicht, wenn auch mit einigen
Opfern, gehalten, so hätten die weitern Folgen dieses Rückzuges auf die ganze Eidgenossen-
Schaft und auf Zürich selbst zunächst verderblich zurück wirken müssen.»

* Thurgauer Zeitung Nr. 56 von 1841.
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Um diese Zeit hatten zwei köstliche, in Versform gekleidete Stimmungsbilder
den Weg in die thurgauische Tagespresse gefunden. Als die Verhandlungen noch

im Gange waren, erschien das Gedicht « T/zMrgtnhsc/zes Posf/iW», eine Ablehnung
der Übertragung des Postwesens an Thum und Taxisd Unmittelbar nach Ab-
Schluß des neuen Postvertrags mit Zürich behandelte der «Ta.Yissc/zc Sc/nranen-

in humorvoller Weise die Ablehnung des Thum und Taxisschcn Post-

pachtgesuchs.^ Er leistet sich Wortspiele mit den Namen von verschiedenen Dis-
kussionsrednern aus dem Großen Rat.

Thurgauisches Postlied

Die Thum und Taxis sollen

Nicht haben unsre Post;
Als Eidgenossen wollen
Wir handeln hier getrost.

Wohl sucht man uns zu fangen,
Wie man Fische fängt im Bach,
Durch goldner Angel Prangen
Und bietet wacker nach.

Doch mögen Juden immer
Ein weit Gewissen han;
Der Thurgau weichet nimmer
Ab von der Ehrenbahn.

Das Tausendguldcnkräutchen
Ist wohl ein schönes Kraut;
Es ist ein holdes Bräutchen,
Mit dem man gern sich traut.

«Kein Stand soll je verpachten
Sein Postregal auswärts;
Das würden wir betrachten
Als Stich in's Schweizerherz»,

Dies war vor wenig Jahren
Thurgau's Instruktion.
Jetzt nicht mehr drauf beharren,
Brächt Schande dem Kanton.

Es schmück' ein andres Zeichen
Dann Thurgau's Schild - der Krebs -,
Wenn seine Ehr' muß weichen
Dem Egoisten-Plebs,

Der ganz nach seiner Weise
Das Seine sucht - merkts fein -
Nur Mittelpunkt im Kreise
Auch hier will wieder sein.

Doch wird, wer Schweizerbürger (Gleich viel, ob doppelt teuer
Ist, ganz und nicht nur halb, Das Porto kommt zu stehn,
Flieh'n, wie den Freiheitswürger, Wenn er nur seine Eier
Das fremde, goldne Kalb. Kann ausgebrütet seh'n).

Nein, Thum und Taxis sollen
Nicht haben unsre Post;
Als Eidgenossen wollen
Wir handeln hier getrost!

* Thurgauer Zeitung Nr. 27 von 1841.
* Thurgauer Zeitung Nr. $7 von 1841, Häberlin-Schaltegger, Thurgau 1798-1848, S. 311.
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Taxisscher Schwanengesang

Verschlossen bleibt dir, Thum von Valsassinai

- Du Quell postalischer Glückseligkeit -
Der Gau der Thür, wie Albions Söhnen China!

Philister-Zopftum ist drob hoch erfreut,
Wir sitzen an den Bächen, weinend stille Tränen
Ob deines Posthorns nun verpönten Silbertönen.

Wie sollten wir nicht trauern, da wir waren
Von dir erkoren, unser Land mit Glück
Zu überschwemmen, aber der «Halbnarren»
Borniertes Ehrgefühl barsch wies zurück -
Als ob in Zauberferas der Knechtschaft straks gerieten
Die Söhne Thurgau's all', - dein goldnes Anerbieten?

Man hat uns zwar mit/rWem Mwf beschuldigt,
(Merfe Marx der Mäkler Taschenspielerei!),
Der Selbstsucht hätten sta/i/Wt wir gehuldigt,
Drum eingestimmt nicht in das HiVsckgeschrei;
Doch umgekehrte .Rede wäre wahr gewesen:
«Ein goldnes W/eifern wollten sie für's Land erlesen».

Nun lebe wohl! Von Friedrichshafen drüben

Mög' freundlich fort dein gnadenvoller Blick
Uns strahlen! Auch wir werden immer lieben
Dich, hoffend, daß ein holderes Geschick

Auf bittre Schale süßern Kern uns werde spenden
Und Sonnenlicht statt des aschgrauen Rauches senden!

Man erkennt in diesem Gedicht Anspielungen auf die Namen der Kantonsräte
Bachmann, Kreis, Freyenmuth, Merk, S tähelin, Hirzel, Eder, Wiesli, Kern und Rauch.

Mit diesem neuen Postvertrag war die Besorgung des thurgauischen Post-

wesens vom i. Januar 1842 an neu geordnet. Nach § 2 des Vertrags verpflichtete
sich die Pächterin, nicht nur die bereits im Kanton bestehenden Postkurse beizu-

behalten, sondern dazu noch weitere, nähet bezeichnete Verbindungen einzurich-

ten. Dieser Verpflichtung kam die Postverwaltung Zürich, vorläufig wenigstens
teilweise, wie folgt nach:

* Mit Zustimmung von König Philipp IV. und Kaiser Ferdinand III. hatte sich der Generalpostmeister Lamoral Clau-
dius von Taxis imJahr 1650 den Titel und das Wappen derer von Thum und Valsassina (Grafschaft östlich vom Co-
mersee) beigelegt. Doch wollte der Urheber des Schwanengesanges wohl nicht auf diese verschollene Standeser-
höhung anspielen, sondern er dachte an die angeblich mit den Thum und Taxis verwandten Grafen von Thum
und Valsassina, die bis 1836 aufschloß Berg gewohnt hatten. GrafJohann Theodor war sogar bis zur Regene-
ration Mitglied des Thurgauischen Kleinen Rates gewesen.
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Auf i. April 1842 wurde eine tägliche Postverbindung von Weinfelden bis

Bischofszell hergestellt, mit Weiterführung bis nach St. Gallen durch die St. Gal-
ler Postverwaltung.* Die Abfahrt in Weinfelden erfolgte 5 Uhr morgens, die

Rückfahrt ab St. Gallen zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. Das Publikum be-

grüßte diesen Postkurs Weinfelden - Bischofszell - St. Gallen besonders deshalb,

weil in Verbindung damit die Instandstellung der Straße Hauptwil - Goßau in
Aussicht gestellt wurdet

Sodann folgte auf 1. Mai 1842 als weitere Verkehrsverbesserung die Führung
eines täglichen Eilwagenkurses von Schaffhausen über Frauenfeld nach Wik Das

Postamt Frauenfeld gab diese Neuerung mit folgender Mitteilung bekannt:®

«Mit 1. Mai 1842 wird ein täglicher Eilwagenkurs von Schaffhausen über Dießenhofen-
Fraucnfcld-Wil-Wattwil-Wildhaus nach Feldkirch ins Leben treten. Abgang in Schaff-
hausen 7 Uhr morgens und in Frauenfeld io'/s Uhr vormittags; Ankunft in Feldkirch 10% Uhr
abends; Abgang in Feldkirch 4 Uhr morgens mit Ankunft in Frauenfeld 4 Uhr nachmittags
und in Schaffhausen 7V„ Uhr abends. Dieser Postkurs steht in Verbindung mit den täglichen
Eilwagen von Wien nach Innsbruck und Feldkirch, welche die ganze Tour Fcldkirch - Wien
in 80 Stunden zurücklegen. Zugleich influiert dieser Kurs in Wil auf den täglichen Eilwagen
von Zürich nach St. Gallen, so daß, wer vormittags icF/s Uhr von Frauenfcld abfährt, nach-

mittags 4he Uhr in St. Gallen eintrifft, und umgekehrt kommt, wer in St. Gallen morgens
10% Uhr abgeht, nachmittags 4 Uhr in Frauenfcld an.»

Von besonderer Bedeutung war der auf I.Juli 1842 eingerichtete Postkurs

von Zürich über Frauenfeld nach Romanshorn, der täglich verkehrte und die Ver-
bindung herstellte über den Bodensee nach Lindau.* Abgang in Zürich 9 Uhr
nachts, in Frauenfcld 2 Uhr nachts, in Weinfelden 3% Uhr nachts, Ankunft in
Romanshorn am Morgen früh; Abgang nach Lindau zwischen 7 und 9 Uhr

morgens, Ankunft in Lindau zwischen 9 und 11 Uhr vormittags, das heißt: mit
Anschluß an die um 2 Uhr nachmittags nach ganz Bayern und darüber hinaus

abgehenden Posten. Die Rückfahrt erfolgte ab Lindau zwischen 1 und 2 Uhr
nachmittags, ab Romanshorn 7 Uhr abends, ab Weinfelden 9 Uhr nachts, ab

Frauenfeld 11% Uhr nachts; Ankunft in Zürich am andern Morgen um 5 Uhr,
mit Anschluß an die Frühposten nach Bern, Basel, Luzern, Glarus und Chur.

Mit diesem Postkurs wurde nun allerdings eine Verbindung über den Boden-
'see hergestellt, aber nicht diejenige Verbindung, die vertragsmäßig vorgesehen

war. Dort war ausdrücklich gesagt, die Fahrt müsse von Friedrichshafen oder

Lindau direfef nach Romanshorn gehen. Diese direkte Verbindung konnte jedoch

* Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1842.
^ Thurgauer Zeitung Nr. 35 von 1842.
s Thurgauer Zeitung Nr. 48 von 1842.
* Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842.
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vorläufig noch nicht hergestellt werden. Die Dampt boote verkehrten mit Ro-
manshorn nur auf dem Weg über Rorschach. Dazu kamen erst noch Verhältnis-

mäßig große Umschlagszeiten in Romanshorn und Postkursaufenthalte unter-

wegs. Das war ein unbefriedigender Zustand, der im Laufe der nächsten Jahre zu
fortwährenden Klagen Anlaß gab und, wie wir sehen werden, erst 1847 behoben

werden konnte.

Der 1839 eingeführte Nachtkurs zwischen Winterthur und Frauenfeld kam

vom I.Juli 1843 an in Wegfall, da er neben der neuen durchgehenden Nachtpost
Zürich - Romanshorn keine Bedeutung mehr hatted

Vielleicht im Zusammenhang mit dieser Aufhebung richteten 1842 der Adler-
wirt Rudolf Hirzel und Melchior Altenburger in Winterthur tägliche Fahrten für
Reisendentransport zwischen Frauenfeld - Winterthur und Zürich ein.® Die Post-

Verwaltung Zürich verlangte am 14. Oktober 1842 vom Kleinen Rat, daß diese

regalwidrigen Fahrten auf thurgauischem Boden verboten würden.
Ebenfalls vom 1. Juli 1842 an wurde der Kurs der seit 1838 geführten ein-

spännigen Postchaise Tägerwilen - Uttwil bis nach Romanshorn ausgedehnt.® Auf
den gleichen Zeitpunkt erhielt Romanshorn zufolge der dort neu einmündenden

Postverbindungen ein Postbureau.* Als Posthalter wurde Allispach gewählt. In
das Jahr 1842 fällt sodann auch die Einführung eines Nachtpostkurses auf der
Strecke Zürich - Winterthur - St. Gallen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Postkursverbindungen zeigte sich das

Bedürfnis für die Errichtung neuer Poststellen. Zu diesem Zwecke legte das

Finanzdepartement Ende 1841 einen Entwurf für Erweiterung des Botenwesens

vor. Nach diesem Entwurf waren fünfzehn Postbureaux und überdies dreißig

Briefablagen vorgesehen, von denen aus die Nebenorte durch Briefboten bedient

werden sollten, um die Postsachen in jeder Ortschaft mindestens dreimal wöchent-
lieh zustellen zu können. Dieses Projekt war vom Kleinen Rat am 9. Dezember

1841 mit dem Vorbehalt späterer Erweiterung genehmigt worden.®

Der auf 1. Mai 1839 eingerichtete Fahrpostkurs zwischen Arbon, Bischofszell,

Weinfelden und Fraucnfcld erhielt ab 1843 eine neue Fahrordnung. Die Postvcr-

waltung erließ dazu folgende Bekanntmachung®:

«Mit I.Januar 1843 wird der tägliche Postwagen von Arbon daselbst morgens 3% Uhr
abfahren, 6% Uhr in Weinfelden und 8J4 Uhr in Frauenfeld ankommen. Nachmittags 3 Uhr

* Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2443 vom 22. Oktober 1842, STAF.
® Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842.
* Thurgauer Zeitung Nr. 63 von 1842.
® Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2653 vom 9. Dezember 1841, STAF.
® Thurgauer Zeitung Nr. 133 von 1842.
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wird derselbe von Fraucnfeld zurückkehren, 4.40 Uhr in Weinfelden und abends 8 Uhr in
Arbon eintreffen. Zur Verbindung mit diesen Kursen wird von Bischofszell alle Morgen
4% Uhr eine Postchaise nach Weinfelden abgehen, daselbst 6% Uhr eintreffen, nachmittags
4% Uhr von da nach Bischofszcll zurückkehren und 6.25 Uhr dort ankommen.»

Vom 1. Oktober des gleichen Jahres an wurden die Abfahrtszeiten dieses Kurses

in Arbon und Bischofszell eine Stunde später gelegt, dagegen erfolgte die Rück-
fahrt ab Frauenfeld eine Stunde früher.*

Einer Mitteilung der Postvcrwaltung Zürich an den Kleinen Rat® und einer

gleichzeitig erfolgten Bekanntmachung® ist zu entnehmen, daß der Nachtwagen
Zürich - St. Gallen vom I.Juli 1843 an von Winterthur über Frauenfeld nach

Wil geleitet werden solle. Durch diese veränderte Kursierung bestehe künftig
eine zweite Verbindung, nämlich ein Tag- und ein Nachtwagenkurs, zwischen

Frauenfeld und St. Gallen. Abfahrt in Frauenfeld 12 Uhr nachts nach Zürich und

1 Uhr nachts nach St. Gallen. Im weitern machte die Postverwaltung darauf auf-

merksam, daß ebenfalls vom i.Juli 1843 an auf der Strecke zwischen Weinfelden
und St. Gallen nur noch eine einspännige Postchaise verwendet werde.

In seiner Antwort nahm der Kleine Rat mit Befriedigung von der schon längst

gewünschten Leitung des St. Galler Nachtwagens über Frauenfcld Kenntnis und

anerkannte das Bestreben für Verbesserung unseres Postwesens gemäß Post-

vertrag.* Nicht einverstanden erklärte sich jedoch der Kleine Rat mit der Um-
Wandlung des im Vorjahr eingerichteten Postwagenkurses zwischen Wein-
felden und St. Gallen in einen Kurs mit einer nur einspännigen Chaise. Er verwies

in seinem Protestschreiben auf § 2a des neuen Postvertrags, wonach die zur Zeit
des Vertragsabschlusses bestehenden Postkurse beizubehalten seien. Die beab-

sichtigte Reduktion des Postkurses Weinfelden - St. Gallen stehe im Widerspruch
mit dieser vertraglichen Bestimmung. Bereits hätten auch Handel und Gewerbe

dagegen Stellung genommen. In einem spätem Schreiben vom 29. Juli 1843 be-

harrte der Kleine Rat auf Beibehaltung der bisherigen Kursführung auf der ganzen
Strecke von Weinfelden bis St. Gallen.® Es genüge nicht, wenn der Postwagen
bis nach Bischofszell geführt werde, die Verbindung mit Goßau und St. Gallen

jedoch vom Gutfinden der Postverwaltung St. Gallen abhängig sei. Die Postver-

waltung Zürich habe die vertraglich übernommene Verpflichtung, einen täglichen
Postkurs von Weinfelden über Bischofszell und Hauptwil nach Goßau herzustel-

len, und daran halte man sich im Thurgau. Anlaß zu dieser festen Stellungnahme

* Thurgauer Zeitung Nr. 114 von 1843.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1506 vom 28. Juni 1843, STAF.
® Thurgauer Zeitung Nr. 79 von 1843.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 175b vom 5. Juli 1843 und Missiv Nr. 185 vom 22. Juli 1843, STAF.
® Kleiner Rat, Missiv Nr. 190 vom 29. Juli 1843, STAF.
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gab das Vorgehen der Postverwaltung St. Gallen, die vom i. August 1843 an aufder
Strecke von Bischofszell bis St. Gallen nur noch zweimal wöchentlich einen zwei-
spännigen Wagen, an den andern Wochentagen eine einspännige Postchaise führte.*

Am 7. Dezember 1843 erstattete der Kleine Rat dem Großen Rat einen all-

gemeinen Bericht über die Befolgung der mit dem neuen Postvertrag iibernom-
menen Verpflichtungen durch die Pächterin.^ Die Führung des 1842 eingerichte-
ten Postkurses von Frauenfeld über Weinfelden nach Romanshorn wurde in Ord-

nung befunden. Beanstandet mußte das Fehlen einer direkten Verbindung über
den See werden, denn die Schiffe berührten bei jeder Hin- und Herfahrt immer
den Hafen von Rorschach. Mißbilligt wurde sodann die auf 1. August 1843 vor-
genommene Änderung auf der Strecke Frauenfeld - Weinfelden - St. Gallen,
über die sich der Kleine Rat bereits bei der Postverwaltung Zürich beschwert habe.

Nach den neuesten Verhandlungen zwischen Zürich und St. Gallen werde Zürich
ab i.Januar 1844 den Postwagenkurs Weinfelden bis Goßau, St. Gallen die Fort-

Setzung übernehmen, und zwar jede Verwaltung auf ihre eigene Rechnung. Im
weitern wurde erwähnt, der im Postvertrag vorgesehene tägliche Postkurs von
Schaffhausen über Dießenhofen nach Münchwilen sei bereits zu Anfang 1842 ein-
gerichtet worden, obwohl die Straße zwischen Dießenhofen und Frauenfeld, be-
sonders auf Zürcher Boden, noch nicht instandgestellt sei.

Dieser Bericht sowie ein Gutachten der für Postangelegenheiten eingesetzten

Spezialkommission,® gab bei den folgenden Beratungen im Großen Rat Anlaß

zu lebhaften Auseinandersetzungen."* Im allgemeinen bestand die Auffassung,
Zürich müsse zur Einhaltung der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen an-
gehalten werden. Dabei wurden die Schwierigkeiten hinsichtlich Herstellung
direkter Verbindungen von Romanshorn nach Lindau oder Friedrichshafen nicht
verkannt. Einerseits vermöchten die Verhältnisse beim Romanshorner Hafen
noch nicht voll zu befriedigen, da es für Dampfschiffe bei niedrigem Wasserstand

unmöglich sei, dort anzulegen. Anderseits mache die derzeitige Uneinigkeit unter
den Dampfschiffgesellschaften die Einrichtung der in Frage stehenden direkten

Verbindungen beinahe unmöglich.®
Als Beispiel für diese Tatsache konnte eine öffentliche Bekanntmachung der

Dampfschiffahrtverwaltung in Konstanz angeführt werden, wonach die Großher-

zoglich Badische Regierung am 20. Juli 1843 den bayrischen und württembergischen
Dampfbooten das Anfahren der badischen Häfen und Landungsplätze untersagte.®

* Kleiner Rat, Missiv Nr. 276 a vom 7. Dezember 1843, STAF.
* Kleiner Rat, Missiv Nr. 276a vom 7. Dezember 1843, STAF.
' STAF, VI. 130.1.
* Thurgauer Zeitung Nr. 153 von 1843.
® Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1844.
® Thurgauer Zeitung Nr. 79 von 1843.
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In der Diskussion wurde auch festgestellt, daß der Postkurs Zürich - Frauen-

feld - Romanshorn seit der Einführung des Postwagens von Zürich über Frauen-
feld nach St. Gallen weniger beniitzt werde. Offenbar zögen es viele Reisende in
Anbetracht der nicht voll befriedigenden Verbindungen über Romanshorn vor,
den Weg über St. Gallen zu nehmen, um alsdann ab Rorschach die Überfahrt
nach Lindau zu machen.

Als bisher unerfüllte Vertragspunkte wurden die wiederholt verlangte direkte

Verbindung über den Bodcnsec und ein durchgehender ordentlicher Postwagen-
kurs zwischen Wcinfclden und St. Gallen, mit Anschluß an den Zürich - Romans-

horn-Wagcn, bezeichnet. Im weitern wurde eine tägliche Postkursführung von
Schaffhausen über Frauenfeld nach St. Gallen gewünscht, ein Begehren, dem mit
einem Abkommen vom 5. November 1844 zwischen Zürich und der Fürstlich
Thum und Taxisschen Generalpostdirektion entsprochen wurdeß Mit diesem

Abkommen wurde die tägliche Führung eines Eilwagens von Schaffhausen über

Schlattingen - Stammheim - Wilen - Üßlingen - Fraucnfeld - Mtinchwilen - Wil -
St. Gallen näher umschrieben. Zürich stellte Wagen und Kondukteur und bezahlte

die Brückengelder von Schaffhausen bis Wil, woran Thum und Taxis einen Pau-

schalbeitrag entrichteten. Die Einnahmen zwischen Schaffhausen und Wil gc-
hörten Zürich. Für die Beträge, die Schaffhausen auf Rechnung der Postverwal-

tung Zürich einkassierte, bezog das Postamt Schaffhausen eine Expeditionsgebühr
von 3 Prozent. Weitere Bestimmungen umschrieben die Vergütungen für den

Transitverkehr. Der Eilwagen verließ Schaffhauscn 7 Uhr morgens mit Ankunft
in Wil 12 Uhr mittags und Weiterfahrt 2 Uhr nachmittags, Rückkunft nach

Schaffhausen 7 Uhr abends.

Für den täglichen achtsitzigen Eilwagen von Schaffhausen nach Konstanz
stellte Zürich Wagen und Kondukteur mit gleichzeitiger Übernahme der Brücken-

gelder und dergleichen. Schaffhausen erhielt für abgehende und dort ankommende
einfache Briefe je einen Kreuzer. An die Unterhaltskosten der zwei Postkurse nach

Wil und Konstanz hatten Thum und Taxis einen Beitrag von jährlich 400 Gulden

R.V. an Zürich zu zahlen. Der Eilwagen verließ Schaffhausen 8 Uhr morgens, mit
Ankunft in Konstanz 12% Uhr mittags, Rückfahrt 2 Uhr nachmittags, mit An-
kunft in Schaffhausen 6% Uhr abends.

Auf diesen beiden Strecken galt folgender Briefposttarif: Von Schaffhauscn
bis Frauenfeld und von Schaffhausen bis Tägerwilen und vicc-versa der einfache

Brief 2 Kreuzer, der doppelte 3 Kreuzer, das Loth 4 Kreuzer.

1 STAF, VI. 130.1.
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jj. f/er EWfenwj/fHHg Zwn'c/i iciü/4

Die immer noch unerledigten Vertragspunkte veranlaßten den Kleinen Rat

am 6. April 1844 zu einem neuen Vorstoß bei der Postverwaltung Zürich.* Mit
Hinweis auf den Postvertrag, ferner mit Hinweis auf die zu diesem Zwecke er-
stellte teure Hafenbautc in Romanshorn, wurde baldige Einrichtung der direkten

Verbindung von Romanshorn über den Bodenscc verlangt. Auf der Strecke

Wcinfelden - St. Gallen wurde die Verwendung einer einspännigen Chaise zwi-
sehen Bischofszell und St. Gallen nach wie vor als ungenügend bezeichnet. Mit
Entschiedenheit forderte der Kleine Rat, daß mit einem Postwagen bis St. Gallen

gefahren werde, das heißt: gleich wie im ersten Jahr nach Vertragsabschluß. Eine

Antwort auf dieses Schreiben blieb aus, trotz erfolgtem Mahnschreiben vom
21. August. Nun wandte sich der Kleine Rat an den Rcgicrungsrat vom Kanton
Zürich und beschwerte sich in aller Form über die Gencraldirektion der Postver-

waltung, die endlich die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen einlösen

sollet Dieses Vorgehen veranlaßte die zürcherische Postverwaltung, mit einem
«Memorial über die thurgauischcn Postverhältnisse» vom 10. Dezember 1844 der

thurgauischen Regierung einen umfassenden Bericht zu erstatten über die mit
dem neuen Postvertrag gemachten Erfahrungen.® Mit diesem Bericht, so erklärte

Zürich, solle dargelegt werden, wie getreu und ehrenhaft versucht worden sei, die

übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Offenbar stütze man sich im Thür-

gau vielfach auf den trockenen, kalten Buchstaben des Vertrags, und es bestehe

ein Mißtrauen gegen den guten Willen und die Befähigung des gegenwärtigen
Pächters. Zürich wies sodann darauf hin, daß der fragliche Pachtvertrag zwischen

Thurgau und Zürich zu einer Zeit abgeschlossen worden sei, wo ein allgemei-
ner Postkrieg zwischen mehreren schweizerischen Postadministrationen herrschte

und das Eindringen einer fremden einflußreichen Verwaltung in einen Grenz-
kanton* fürchten ließ, daß die postalische Selbständigkeit der Schweiz in hohem
Maße gefährdet sei. Beim Vertragsabschluß seien die innern thurgauischen Ver-
kehrsverhältnisse stark überschätzt worden. Es sei ein Irrtum gewesen, wenn man

glaubte, im agricolen Thurgau könne der Postverkehr mit Postkursen und Boten-

gängen stark belebt werden. Dies sei nur dort möglich, wo Industrie vorhanden
ist. Selbst im Kanton Zürich mußten Kantonalkurse wieder aufgehoben werden.
Daß man im Thurgau die übertriebensten Erwartungen von dem Wert eines

Postgebietes hatte, das den Transit fremder Briefe vermitteln half, sei verständlich;

* Kleiner Rat, Missiv Nr. 82 vom 6. April 1844, STAF.
* Kleiner Rat, Missiv Nr. 282 vom 16. November 1844.
> STAF, VI. 130.1.
* Es handelt sich um Thum und Taxis, Pächter des Postwesens von Schaffhausen.
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denn die verschiedenen Postverwaltungen hätten um die Wette versucht, sich

dieses Gebiet abzujagen, ohne alle Rücksicht auf den wirklichen Ertrag.
Der Postvertrag vom n. Mai 1841 sei unter solchen Umständen und Voraus-

Setzungen zustande gekommen: Zürich habe, gedrängt durch den gefährlichen
Nachbar und entschlossen, sowohl seine, als auch die postalische Selbständigkeit
anderer Kantone nicht preiszugeben, die harten Bedingungen angenommen.
Unter den damaligen Umständen dürfe Zürich mit Dank anerkennen, daß der

Kanton Thurgau, nachdem er zufolge seiner Lage die Angebote der Konkurrenz
auf die Spitze getrieben hatte, durch ein schweizerisches Gefühl geleitet, am Ende

doch zu einem etwas billigeren Preis einer Verpachtung an Zürich zugestimmt
habe, als ihn der fremde Bewerber zahlen wollte.

Im Memorial wird sodann auf die noch unerledigten Vertragspunkte Bezug

genommen, wie die verlangte direkte Verbindung mit Lindau. Diese sei von
Zürich wiederholt angestrebt worden, doch sei auf Seite des Thurgaus noch kein
Hafen vorhanden und die Straße Frauenfeld - Romanshorn könne nur mit
Schwierigkeiten befahren werden und nur gegen eine Extraentschädigung.
Neuestens verlange die Lindauer Gesellschaft einen jährlichen Beitrag von 15 000

Gulden, zuvor müsse aber erst noch das dritte Schiff: gebaut sein. Unter diesen

Umständen werde man auch im Thurgau verstehen, daß eine Entsprechung jetzt
noch nicht möglich sei. Ein wichtiges Hindernis für die Anbahnung einer direkten

Dampfschiffahrt nach Romanshorn liege aber unstreitig in den kümmerlichen Ver-
hältnissen dieses Ortes selbst. Wohl sei der Hafen erstellt; es bestehe aber keine

Aussicht auf eine nennenswerte Verkehrsentwicklung. Daher komme auch die

große Abneigung der Dampfschiffgesellschaft, diesen Hafen zu befahren. Ro-
manshorn weise überdies keine Lagerhäuser auf und keine Gasthöfe für eine ordent-
liehe Bewirtung der Reisenden. Alle diese Punkte müßten erwogen werden, nicht

nur die nackten Buchstaben des Vertrags. Der Ertrag des Postwagenkurses Ro-
manshorn - Zürich sei gering. Bischofszell - St. Gallen habe eine einspännige
Chaise, die Verlust bringe. Die Rechnung über das thurgauische Postwesen für
das Jahr 1843 zeige, wie unbedeutend der gesamte Verkehr sei. Die Bruttoein-
nahmen aus Briefen, Valoren und Reisenden erreichten nur 43 087 Gulden und

53 Kreuzer für den ganzen Kanton Thurgau. Der Besoldungsetat beanspruche
allein 8000 Gulden. Briefe und Valoren brächten Gewinn, der Reisendenverkehr

nur Verlust.
Zusammenfassend schließt Zürich den Bericht, daß eine nennenswerte Ver-

kehrszunahme nicht zu erwarten sei. Der reine Verlust betrage jetzt schon 3000

Gulden; dazu komme eine weitere Erhöhung der Kosten um 10000 Gulden für
die Bodenseeschiffahrt, wenn Thurgau auf Erfüllung des Vertrags beharren sollte.
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Zürich erwarte aber Bereitwilligkeit von Seite des Kantons Thurgau und appel-
liere an dessen freundeidgenössische Einstellung.

Dem Memorial war das nachfolgende Verzeichnis der Boten- und Postkursc

vom Jahr 1843 mit Angaben über Gewinn und Verlust beigegeben, das wertvollen
Aufschluß über die damaligen Verkehrsverbindungen gibt.

<7. Bofettfcwr.se ;'m Jofcr

Von Hiittwilen nach Frauenfeld

Herdern Frauenfeld

Nußbaumen Frauenfeld

Neunforn Frauenfeld

Thundorf Frauenfeld

Tuttwil Frauenfeld
Guntershausen Frauenfeld

Mettlen Frauenfeld
Mettlen Bischofszell
Dießenhofen Schlatt
Steckborn Pfyn
Steckborn Ermatingen
Steckborn Dettighofen
Homburg Miillheim
Raperswilen Müllheim
Hefenhausen Helsighausen

Illighausen Kreuzlingen
Altnau Schönenbaumgarten
Altnau Landschlacht
Schlatt Weinfelden

Ottenberg Weinfelden
Mattwil Weinfelden

Bürglen Istighofen
Braunau Weinfelden

Bußnang Weinfelden

Wigoltingen Weinfelden

Sulgen Götighofen
Sulgen Donzhausen

- Erlen - Waldhof
Buchackern Erlen



96

Von Zihlschlacht nach Bischofszell

Köpplishaus Sommeri

Köpplishaus Uttwil
Köpplishaus Hagenwil
Gottshaus Bischofszell

Egnach Neukirch

Roggwil Arbon
Arbon Rorschach

Arbon St. Gallen

Arbon Romanshorn

Miinchwilen Fischingen
Münchwilen Rickenbach

Affeltrangen Münchwilen

Kreuzer

24

3^

Der Verlust für diese Botenkurse betrug im Jahr 1843 2005 52

Gulden

Die Ausgaben für diese Botenkursc betrugen im Jahr 1843 4285

Der Ertrag dieser Botenkurse betrug im Jahr 1843 2279

jFWfa/rse im Jrt/ir

Gewinn Verlust
Gulden Kreuzer Gulden Kreuzer

Konstanz - Frauenfeld - Zürich 330 41 — —
Konstanz - Steckborn - Schaffhausen 1203 14 — —
Konstanz - Hub - St. Gallen 1661 59 — —
Schaffhausen - Frauenfeld - Wil 14 49 — —
Zürich - Frauenfeld - Romanshorn — — 524 30

Weinfelden - Bischofszell - St. Gallen — — 1065 15

Fraucnfeld nach Arbon nebst den Influenzkursen

von Weinfelden nach Bischofszell — — 1942 54

Tägerwilcn - Uttwil - Romanshorn — — 406 46

c. Br«cfec/j2ro// min/e iezflWf im Jti/zr
Gulden Kreuzer

Zw P/yn Für den Postkurs Zürich - Konstanz 150 —
7« j&c/j/feq/eM Für den Postkurs Zürich - Romanshorn 97 20

Für den Postkurs Frauenfeld - Arbon 146 —
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</. wwrde fjezrt/i/t im Jn/ir iffyj
Gulden Kreuzer

Li KoiMümz Für den Postkurs Konstanz - Schaffhausen 45 —
Für den Postkurs Konstanz - St. Gallen 11 30

Zur Besprechung der im vorstehend erwähnten Memorial aufgeführten
Punkte, namentlich aber zum Zweck, daß Zürich endlich dem Pachtvertrag im
vollen Umfange nachlebe, kam es am 2. Juni 1845 zu einer Konferenz in Frauen-
feldd Thurgau war vertreten durch die Regierungsräte Dr. Keller und Stähelin,
Zürich durch Regierungsrat Pestalozzi-Hirzel, ferner Reinhart-Heß und Post-
direktor Schweizer. Im Vordergrund der Besprechung stand neuerdings die Schaf-

fung einer direkten Verbindung zwischen Romanshorn und Lindau oder Fried-
richshafen. Zürich erklärte, die Dampfschiffgesellschaft stelle derart übersetzte

Forderungen, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen einfach nicht ent-
sprachen werden könne. Es solle deshalb die Möglichkeit geprüft werden, eine

Dampfschiffgesellschaft am schweizerischen Seeufer ins Leben zu rufen. Die Thür-

gauer Vertreter glaubten nicht, daß sich der Große Rat durch die vorgebrachten

Argumente werde beeinflussen lassen, auch dann nicht, wenn der Kleine Rat einen

Antrag zugunsten von Zürich stellen würde. Im ganzen Kanton verlange man
allgemein die direkte Verbindung nach Lindau oder Friedrichshafen. Die bisherige

Verzögerung errege überall Unwillen. Man dürfe nicht vergessen, daß beim

Vertragsabschluß eine starke Minderheit für Thum und Taxis eingetreten sei.

Diese Gegner würden im Großen Rat bestimmt Stellung gegen Zürich nehmen,

wenn dem Begehren nicht bald entsprochen werde. Der Ertrag einer eigenen
Dampfschiffgesellschaft sei zu gering. Aus allen diesen Gründen müßten die thur-
gauischen Vertreter von Zürich verlangen, daß endlich die im Postvertrag fest-

gelegte direkte Verbindung über den Bodensee hergestellt werde, auch wenn sie

mit finanziellen Opfern verbunden sein sollte. Dann werde auch der Thurgau in
kleinern Dingen so gut wie möglich Konzessionen machen. Die Zürcher Ab-
geordneten versprachen, die Sache weiter zu prüfen, und ersuchten die thurgaui-
sehen Vertreter, in folgenden Punkten Nachsicht zu üben: Für den Postkurs

Weinfelden - Bischofszell - St. Gallen solle man sich mit einer einspännigen Chaise

begnügen. Der einspännige Kurs Tägerwilen - Romanshorn sei überflüssig, da

auf jener Strecke gleichzeitig der Konstanz - St. Gallen-Kurs fahre. Gemäß Ver-

trag habe Zürich nach Erstellung der Straße einen Postkurs einzurichten von
Frauenfeld nach Steckborn, der kein dringendes Bedürfnis sei, aber bedeutende

* STAF, VI. 130.1.
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Opfer für die Postverwaltung zur Folge hätte und deshalb unterbleiben sollte. Die
gegenwärtige Posteinrichtung sei überhaupt zu weit ausgebaut und dürfte verein-
facht werden. Die vorläufige Antwort der thurgauischen Abgeordneten ging da-

hin, daß sich die Regierung an den Vertrag halten müsse und nur im Rahmen der

vertraglichen Bestimmungen entscheiden dürfe. Uber weiter gehende Erleichte-

rungen müsse der Große Rat verfügen; ein Entgegenkommen könne aber be-

stimmt nicht erwartet werden, solange die direkte Verbindung von Romanshorn
über den See nicht hergestellt sei.

Der Verlauf dieser Besprechung war nicht derart, daß eine baldige Einigung
in den schwebenden Verkehrsfragen zu erwarten war. Dies zeigte sich am 31. Ja-

nuar 1846, als die Postverwaltung Zürich dem Kleinen Rat den Beschluß der

Postkommission St. Gallen mitteilte, wonach sie vom 1. März 1846 an den Post-
kurs Weinfelden - Bischofszell - St. Gallen auf St. Galler Gebiet nicht mehr fort-
setzen werde.' Der Thurgau war damit begreiflicherweise nicht einverstanden.

Wiederum stützte sich der Kleine Rat auf den bestehenden Postvertrag und ver-
langte von der Postverwaltung Zürich, daß sie sich mit St. Gallen über den Fort-
bestand dieses Postkurses verständige und einen eventuellen Verlust auf eigene

Rechnung übernehme.® Der Handelsverein Bischofszell - Hauptwil setzte sich

ebenfalls für diese Kursführung ein.® Die Streitfrage wurde vorläufig durch

Weiterführung des Kurses bis Goßau erledigt, wo mit Anpassung der Fahr-
Zeiten der Anschluß an den St. Galler Eilwagen hergestellt wurde.'' Zürich konnte
diese Lösung mit den Bestimmungen in § 2c des Postvertrags rechtfertigen.

Recht gereizt wurde die Stimmung, als die Postverwaltung Zürich dem Klei-
nen Rat mit Zuschrift vom 15. August 1846 folgende Änderungen bekanntgab,
die ab 1. Oktober 1846 gelten sollten:®

a. Zün'c/i - FraMcn/eM - St. Ga/fen (-Romanshorn) werde als dreispänniger Eilwagen, ohne

Umwechslung in Frauenfeld, 61s Romans/iorn geführt. Zürich ab 8 Uhr abends, Frauenfeld
an 12.30 Uhr nachts, Weinfelden an 2.20 Uhr nachts, Romanshorn an 5.10 Uhr morgens.
Rückfahrt Romanshorn ab 7.30 Uhr abends, Weinfelden an 10 Uhr nachts, Frauenfeld an

11.40 Uhr nachts, Zürich an 5 .45 Uhr morgens.

b. Frawefj/cM - St. Galle« solle als neuer zweispänniger Influenzkurs die Verbindung von
Frauenfeld über Wil nach St. Gallen herstellen. Frauenfeld ab 12.45 Uhr nachts, St. Gallen

an 6.15 Uhr morgens. Rückfahrt St. Gallen ab 7 Uhr abends, Frauenfeld an 12.15 Uhr
nachts.

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 248 vom 31. Januar 1846, STAF.
^ Kleiner Rat, Protokoll Nr. 442 vom 2$. Februar 1846, STAF.
® Kleiner Rat, Protokoll Nr. 645 vom 18. März 1846, STAF.
* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 645 vom 18. März 1846, STAF.
® STAF, VI. 130.1.
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c. Wem/iMen - Go/to« war einspännig vorgesehen mit Anschluß in Goßau nach St. Gallen:

Weinfeldcn ab 2.30 Uhr morgens St. Gallen ab 6.00 Uhr abends

Bischofszcll an 3 .45 Uhr morgens Goßau an 7.00 Uhr abends

Goßau an 5 .20 Uhr morgens Bischofszell an 8.20 Uhr abends

St. Gallen an 7. 30 Uhr morgens Weinfelden an 9.45 Uhr abends

d. We/n/t'/rfen - Ar&o/i solle als Influenzkurs mit einspänniger Postchaise geführt werden.
Weinfelden ab 3 Uhr morgens, Arbon an 6 Uhr morgens, Rückfahrt Arbon ab 6 Uhr
abends, Weinfelden an 9 Uhr abends.

e. TögmW/eti - Ro»i(if;s/;or/i könne eingestellt werden, weil überflüssig. Die Bedienung dieser

Orte erfolge bereits durch die Postwagen der Strecken von Zürich und Schaffhausen nach

Konstanz und durch den Eilwagenkurs von Konstanz nach St. Gallen. Überdies seien

beide Orte durch Botenkurse mit der Umgebung verbunden.

Der Kleine Rat anerkannte vollständig die mit der Bedienung des Romans-
Horner Kurses durch einen dreispännigen Wagen und dessen fließenden Weiter-
fiihrung von Zürich bis Romanshorn ohne Umwechslung in Frauenfeld verbun-
denen Vorteile. Ebenso schätzte er es auch, daß damit eine direkte Verbindung
mit dem Kurs von Weinfelden nach St. Gallen hergestellt werden sollte. In seiner

Antwort an die Postverwaltung Zürich vom 25. August 1846 beanstandete er
aber in aller Form, daß nicht ein zweispänniger Wagen für die Strecke Weinfei-
den - St. Gallen vorgesehen wurde.* Im weitern protestierte der Kleine Rat gegen
die beabsichtigte Umwandlung der seit Jahren bestandenen direkten Postwagen-
Verbindung zwischen Frauenfeld und Arbon in eine an den Romanshorner Nacht-

wagenkurs anschließende Postchaise Weinfelden - Arbon. Mit der Einstellung
der Postchaise von Tägerwilen nach Romanshorn war der Kleine Rat ebenfalls

nicht einverstanden. Er stellte sich auch bei dieser Gelegenheit kategorisch auf den

Standpunkt, gemäß Postvertrag § 2a müßten sämtliche Postkurse beibehalten

werden, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden hätten. Mit aller

Bestimmtheit erwarte man im Thurgau, daß eine derartige Vertragsverletzung
unterbleibe.

In ihrer Antwort vom 21. September 1846 wies die Postverwaltung Zürich
auf die ungenügende Frequenz des Arboner Wagens hin.^ Eine tägliche Verbin-

dung werde trotzdem auch künftig bestehen. Das Gleiche gelte auch für den

Tägerwiler Kurs, der neben dem bereits bestehenden St. Galler Postwagen keinem

Bedürfnis entspreche. Wörtlich fügt dann die Postverwaltung bei: «Wir sind

überzeugt, daß Sie die Kurse nicht anders einrichten würden bei Selbstbesorgung
des Postdienstes. Wenn solche Kurse müßten eingehalten werden, wäre der Päch-

ter nicht zu beneiden. Wo sollen wir Ihre versprochene Rücksichtnahme für Er-

* Kleiner Rat, Missiv Nr. 258 vom 2$. August 1846, STAF.
» STAF, VI. 130.1.
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leichterungen finden, wenn Sie bei jeder Gelegenheit Einsprache erheben»Das Her-
anrücken der deutschen Eisenbahnen wird öftere und schnelle Änderungen nach sich

ziehen. Es muß das Ganze im Auge behalten werden. Wir haben es bisher getan.»
Der Kleine Rat beschränkte sich in seiner bereits am 22. September 1846 erfolg-

ten Entgegnung darauf, nochmals speziell gegen die beabsichtigte Änderung des

bisher bestehenden Postwagenkurses zwischen Frauenfeld und Arbon zu prote-
stierend Einerseits sei er vom Großen Rat beauftragt, auf genaue Erfüllung des

neuen Postvertrags in allen seinen Teilen zu dringen, anderseits aber lege das daran

interessierte Publikum auf die unverkiimmerte Beibehaltung der bestehenden

Postkurse großen Wert. Auch bei dieser Gelegenheit müsse nochmals die be-

stimmte Erwartung ausgesprochen werden, daß die Postverwaltung sich an die
übernommenen vertraglichen Verpflichtungen halte.

Auf die Postverwaltung Zürich ist diese energische Einsprache offenbar doch
nicht ganz ohne Eindruck geblieben. Sie ließ die ab 1. Oktober 1846 vorgesehenen

Änderungen vorläufig fallen. Statt dessen stellte sie mit Schreiben vom 16. Okto-
ber 1846 in Aussicht, mit Wirksamkeit ab 1. Januar 1847 zwischen Frauenfeld und
Weinfelden die Kurse wie bisher zweispännig fortbestehen zu lassen, jedoch die

Fortsetzung von Weinfelden bis Arbon durch einen einspännigen Influenzkurs

zu unterhaltend Ferner solle der Anschluß des Kurses Weinfelden - Goßau an den

Romanshorner Kurs zugesichert sein. Dabei müsse aber bemerkt werden, daß die

vorgesehene Änderung auf der Strecke Zürich - Frauenfeld - Romanshorn noch
nicht vorgenommen werden könne. Es schwebten gegenwärtig hierüber Verhand-

hingen mit der Postkommission St. Gallen wegen des Influenzkurses von Frauen-
feld nach St. Gallen.

Wiederum zeigte sich der Thurgau höchst unzufrieden. Der Kleine Rat stellte

sich nämlich in seiner Antwort vom 21. Oktober 1846 auf den Standpunkt, es

stehe ihm das Genehmigungsrecht für derartige Änderungen zu.® Eine einfache

Anzeige über beschlossene Änderungen könne er nicht annehmen. Im übrigen
betrachte er die vorgesehenen neuen Kursierungen als ungenügend. Die früher
erhobene Einsprache gegen die Änderung des Kurses Frauenfeld - Arbon müsse

um so mehr erneuert werden, als die in Aussicht gestellte Verbesserung des Kurses

Zürich - Frauenfeld - Romanshorn wieder auf ungewisse Zeit verschoben werde.

Am Schlüsse seiner Antwort machte der Kleine Rat noch darauf aufmerksam, daß

die neue Straße von Frauenfeld nach Steckborn vollendet sei. Gemäß Postvertrag
§ 2e solle nun ein Postwagenkurs auf dieser Straße eingerichtet werden.

* Kleiner Rat, MissivNr. 273 vom 22. September 1846, STAF.
2 Kleiner Rat, Missiv Nr. 296 vom 21. Oktober 1846, STAF.
® Kleiner Rat, Missiv Nr. 296 vom 21. Oktober 1846, STAF.
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Trotz diesen neuen Vorstellungen verfügte die Postverwaltung Zürich am
28. Oktober 1846 kurz und bündig, die am 16. Oktober angekündigte Änderung
des Postkurses nach Arbon werde ab 1. Januar 1847 durchgeführt.* Gegen dieses

vertragswidrige Vorgehen erhob der Kleine Rat bei der zürcherischen Regierung
am 14. November 1846 energische Einsprache. Die erste Folge dieses Protestes

war nochmals ein erfolgloser Schriftwechsel zwischen Postverwaltung Zürich
und der thurgauischcn Regierung. Dann kam es zu einer mündlichen Besprechung
in Frauenfcld am 28. November 1846.® Zürich war vertreten durch Reinhart-Heß
und Thurgau durch Regierungsrat Dr. Keller.

Zürich hob die großen Opfer für das thurgauische Postwesen hervor. Die
Rechnungen wiesen folgende Rückschläge aus: 1842 19 508 Gulden. 1843

18 942 Gulden. 1844 =16 666 Gulden. 1845 21 844 Gulden. Die beabsichtigten

Kursänderungen kürzten den Verkehr nicht. Thurgau möge folgenden Anträgen
zustimmen:

a. Frauenfeld - Arbon: Zürich will entsprechen und diesen Kurs wie bis anhin zweispännig
führen. Frauenfcld ab 2 Uhr nachmittags; Arbon ab 5 Uhr morgens.

b. Bischofszell - Wcinfelden (Influenzkurs): Statt Botenkurs, wie beabsichtigt, soll ein ein-
spänniger Postkurs unterhalten werden, mit der Zusicherung, diesen zwei- oder mehr-
spännig zu führen, sobald sich dafür ein Bedürfnis zeige.

c. Weinfcldcn - Goßau: Mit späterer Abfahrt des St. Galler Wagens in Konstanz wird
dieser Postkurs mit dem Arboner Wagen in Neukirch in Anschluß gebracht, womit die
Reisenden von Weinfelden um 6 Uhr abends in Neukirch und um 9 Uhr nachts in St. Gal-
len eintreffen können.

d. Bischofszell - St. Gallen: Für die Verbindung Bischofszell - St. Gallen würde ein um 6 bis

7 Uhr morgens in Bischofszell abgehendes Fuhrwerk direkt nach St. Gallen und von dort
um 5 bis 6 Uhr abends wieder zurück geführt.

Der thurgauische Vertreter nahm Kenntnis von diesen Ausführungen mit dem

Versprechen, den Kleinen Rat über den Verlauf der Verhandlungen zu orientie-

ren, erklärte aber, die Regierung werde auf die gewünschten Erleichterungen
nicht eintreten, solange dem Pachtvertrag nicht in allen Bestimmungen nachgelebt
werde. Im übrigen sei der gegenwärtige Zeitpunkt überhaupt nicht günstig ge-
wählt und es sollten diese Änderungen verschoben werden, bis die Seefahrt ge-
sichert sei.

Der Kleine Rat trat in seiner Sitzung vom 3. Dezember 1846 auf die von
Zürich gemachten Vorschläge nicht ein.® Er beharrte darauf, daß auf der Route

* Kleiner Rat, Missiv Nr. 314 vom 14. November 1846, STAF.
' STAF, VI. 130.1.
® Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3078 vom 3. Dezember 1846 und Missiv Nr. 338 vom 3. Dezember 1846, STAF.
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von Frauenfcld über Wcinfelden und Bischofszell nach Arbon sowie auf derjeni-

gen von Wcinfelden über Bischofszell nach St. Gallen keine vertragswidrigen
Änderungen vorgenommen würden.

Endlich mußte die Postverwaltung Zürich gegenüber dem sein Recht hartnäckig
verteidigenden Thurgau nachgeben. Immerhin holte sie in ihrem Schreiben vom
9. Dezember 1846 nochmals zu einem kleinen Seitenhieb aus/ Sie verwies auf
eine im Protokoll vom 2. Juni 1845 enthaltene Erklärung, wonach der thurgau-
ische Kleine Rat nach Einrichtung einer Seeverbindung, sei es nach Lindau oder

Friedrichshafen, nicht abgeneigt sei, in andern Punkten Konzcssionen zu machen,

um dadurch die Erfüllung des Vertrags zu erleichtern. Daß der Thurgau alle

Anordnungen der Postvcrwaltung von der Hand weise, müsse unangenehm bc-
rühren. In Anbetracht der abgegebenen Erklärung, der gegenwärtige Zeitpunkt
sei für Kursänderungen nicht günstig, tenrden «»« die /)Mte/ie«de« Post/nirse im
/«wer« des Krmtons Hnferäwdert />eiJe/irt/te«. Man werde in einer spätem Zeit darauf
zurückkommen. In Bezug auf die Herstellung eines Influenzkurses zwischen
Frauenfeld und St. Gallen habe sich die Postverwaltung Zürich mit der Postkom-
mission St. Gallen ins Einverständnis gesetzt, und es werde alsdann zu gleicher
Zeit auch die direkte Fahrt von Zürich nach Romanshorn eingerichtet. Dagegen
erfolge die im Postvertrag vorgesehene Einführung eines täglichen Postkurses

zwischen Frauenfeld und Steckborn bereits auf 1. Januar 1847. Es werde zu die-

sem Zwecke der bestehende Eilwagen Zürich - Frauenfeld - Pfyn - Müllheim -
Konstanz künftig von Pfyn über Steckborn nach Konstanz geleitet. Die Verbin-
dung zwischen Pfyn - Müllheim - Tägerwilen soll durch eine Postchaise aufrecht

gehalten werden, die in Pfyn mit dem Zürich - Konstanz-Eilwagen zeitlich zu-
sammentrifft.

Es war zu erwarten, daß sich die Gemeinden von Müllheim bis Wäldi mit der

Umleitung des Konstanzer Eilwagens über Steckborn nicht ohne weiteres ab-

finden würden. An Stelle der einspännigen Postchaise wurde ein zweispänniger
Postwagen verlangt.^ Dieses Begehren war jedoch nicht stichhaltig; denn die

gemachten Erhebungen ergaben eine recht geringe Frequenz. So wurden während

vierzig Zähltagen nur sechsundzwanzig Personen befördert, während zu gleicher
Zeit hundert Reisende den Postwagen über Steckborn benützten. Dagegen wurde
einem andern Begehren entsprochen, mit dem verlangt wurde, die Reisendentaxe
solle bei der Fahrt über Steckborn nicht höher sein, als wenn der Postwagen über
Müllheim benützt würde.

Ende 1846 wurde ein Botenkurs zwischen Arbon und Romanshorn aufgeho-

1 STAF, VI. 130.1.
2 STAF, VI. 130.1.
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ben, der wöchentlich dreimal verkehrt hatte.* Der Gemehiderat Arbon, unter-
stützt durch eine Eingabe der Einwohnerschaft von Arbon und Frasnacht, be-
Schwerte sich deswegen beim Kleinen Rat. Dieser wies die Klage am 9. Dezember

1846 ab mit der Begründung, dieser Botenkurs entspreche keinem Bedürfnis
mehr, da dafür anderweitig Ersatz vorhanden sei.

Die Herstellung von direkten Verbindungen über den Bodcnsce gab noch

jahrelang Anlaß zu zahlreichen Verhandlungen. Endlich konnte am I.Juli 1847

ein fahrplanmäßiger, geordneter Verkehr eröffnet werden. Die Postverwaltung
gab am 27.Juni 1847 bekannt, daß vom I.Juli 1847 an täglich direkte Dampf-
Schiffahrten zwischen Lindau und Romanshorn ausgeführt würden, mit Anschluß

an den täglichen Eilwagenkurs von Romanshorn nach Zürich." Die Abfahrt in
Lindau erfolge um 2 Uhr nachmittags, nämlich nach Ankunft des Eilwagens von
München und Augsburg, die Übergabe der Reisenden und Postsachen in Romans-
horn an den über Frauenfeld - Winterthur nach Zürich fahrenden Eilwagen, mit
Ankunft in Zürich 5 Uhr früh, das heißt vor Abgang der Eilwagen nach Bern,
Basel, Glarus und der Innerschweiz. Damit werde der Romanshorner Kurs mit
allen Postkursen ab Zürich nach der West- und Südschweiz in Verbindung ge-
bracht. Umgekehrt stehe der abends 8 Uhr in Zürich abgehende Eilwagen in
Romanshorn in Verbindung mit dem direkten Dampfschiff nach Lindau, mit
Ankunft daselbst zwischen 9 und 10 Uhr vormittags und damit im Anschluß an
den Eilwagen nach Augsburg und München.

Das war der frühere Postkurs Zürich - Frauenfeld - St. Gallen, der nun in der

auf 1. Oktober 1846 vorgesehenen Weise als dreispänniger Eilwagen ohne Um-
wechslung in Frauenfeld bis Romanshorn geführt wurde. Obwohl die postamt-
liehe Bekanntmachung sich hierüber nicht besonders ausspricht und aus den

Protokollen des Kleinen Rats ebenfalls nichts zu ersehen ist, darf man doch ohne

weiteres annehmen, daß entsprechend den früheren Verhandlungen^ die Verbin-
dung von Frauenfeld über Wil nach St. Gallen mit einem zweispännigen Influenz-

kurs, mit Abgang in Frauenfeld 12.45 Uhr nachts, ebenfalls ab I.Juli 1847 her-

gestellt worden sei.

Daß bis Ende 1848 keine nennenswerten Neuerungen mehr zu verzeichnen

sind, ist begreiflich. Die Zentralisationsbestrebungen für das gesamte schweizeri-
sehe Postwesen waren in Fluß gekommen und wurden 1848 zu einem glücklichen
Ende geführt. Das Interesse der kantonal zürcherischen Postverwaltung an einem

* Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3120 vom 3. Dezember 1846, STAF.
^ Thurgauer Zeitung Nr. 77 von 1847.
® Kleiner Rat, Protokoll Njr. 3236 vom 16. Dezember 1846, STAF.
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weitern Ausbau des Postwesens im Thurgau war unter diesen Umständen nicht
mehr groß.

Damit sind wir im Verkehrsdienste unseres Landes bei einem Wendepunkt
von gewaltiger Bedeutung angelangt, bei der Überführung aller bestehenden

Postwesen auf i. Januar 1849 unter die Hoheit des neu geschaffenen Bundes-

Staates, worüber im folgenden Kapitel berichtet wird.

III. Teil

Von der kantonalen zur eidgenössischen Post

i. im

Den Gedanken, das Postwesen im ganzen Lande zu vereinheitlichen, suchte

erstmals die zentralisierende Helvetik zu verwirklichen. Das Postwesen wurde als

Staatsregal der helvetischen Republik erklärt, ferner wurde eine Zentralpostdirek-
tion eingesetzt und ein Gesetz erlassen, wonach die gleichen Posttaxen in ganz
Helvetien, nach einheitlichen Grundsätzen aufgebaut, gelten sollten. Mit dem Zu-
sammenbruch der Helvetik fiel das Postregal an die einzelnen Kantone zurück,
die fortan über die Postbesorgung in ihrem Gebiete selbständig verfügten. Damit
wurde ein Zustand geschaffen, der zufolge der Zersplitterung, der Willkür und
Unsicherheit im ganzen Taxwesen für die Postbeniitzer recht unbefriedigend war.
Es ist deshalb begreiflich, daß der Wunsch nach Vereinheitlichung immer wieder

ausgesprochen wurde und bis zu ihrer Verwirklichung durch die Bundesverfas-

sung vom Jahre 1848 nicht mehr zur Ruhe kam. Der Weg zu den heutigen Ver-
hältnissen führte über mühselige Verhandlungen zu oft nur unbefriedigenden
Konkordaten und Sonderverträgen zwischen einzelnen Kantonen, um vorläufig
wenigstens eine teilweise Vereinheitlichung des Postwesens zu erzielen. Es sei

versucht, diese Verhandlungen, die schließlich doch noch zu einem vollen Erfolg
führten, in kurzen Zügen festzuhalten.

Handel und Verkehr waren in dem 1803 selbständig gewordenen Kanton
Thurgau noch gering. Trotzdem sah sich der Große Rat veranlaßt, am 14. Juni
1803 der Gesandtschaft an die erste Tagsatzung der Mediationszeit eine Instruk-
tion mit mehreren Anträgen für eine Erleichterung von Handel und Verkehr
zwischen den Kantonen mitzugebend Darin wurde sie unter anderem beauftragt:

«... den Wunsch zu äußern, daß für das Postwesen ein Tarif von der Tagsatzung,

* Instruktion 14. Juni 1803, § 5, STAF Nr. 2710.
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der in allen Kantonen zu beachten wäre, festgesetzt würde.» Als erstes setzte die

Tagsatzung am 30. Juni 1804 eine Kommission ein mit dem Auftrag, Vorschläge
für gleichförmige Posttarife in den Kantonen auszuarbeitend Mit Rücksicht auf
viele eingegangene Klagen wurde am 5. Juni 1805 eine weitere Kommission be-

auftragt, allgemein gehaltene Vorschläge für möglichst einfache und billige Post-

taxen vorzulegen, um deren Erhöhung und den Veränderungen und Verspätun-

gen der Postkurse vorzubeugend Noch im gleichen Jahre kam es zwischen meh-

reren Kantonen zu einem Übereinkommen über eine gegenseitige Zoll- und

Transitvergünstigung für Postsendungen. Solothurn sah sich veranlaßt, am S.Juli
1807 wegen der seit der Trennung zwischen Bern und Waadt eingetretenen Tax-
erhöhung (von zwei Kreuzern für einen einfachen und vier Kreuzern für einen

doppelten Brief) zu reklamierend Der Tagsatzung vom 5. Juli 1808 konnte der
Stand Solothurn die Mitteilung machen, es sei dieser Anstand unterdessen

«freundnachbarlich» erledigt wordend Gleichzeitig beantragte Solothurn, die

Tagsatzung soll entscheiden, ob es nicht zweckmäßig wäre, konkordatsweise eine

allgemeine Posteinrichtung zu treffen, damit der Postenlauf einfacher und zweck-

mäßiger geordnet, die Kosten vermindert und überdies bessere Verhältnisse mit
dem Ausland erzielt werden könnten. Aus dem Ertrag wären zuerst die Kosten zu
bestreiten und alsdann der verbleibende Gewinn unter die Kantone nach dem Ver-
hältnis ihres Beitrags zu den eidgenössischen Auslagen zu verteilen. Dabei könnte
auf die Kantone, die durch diese Zentralisation zu Schaden kämen, besondere

Rücksicht genommen werden.

Zu gleicher Zeit beantragte die Gesandtschaft Zug den Erlaß eines allgemeinen
Postreglements und Vorlage der verschiedenen Posttarife gemäß Tagsatzungs-
beschluß vom Jahr 1804.^ Dieser Antrag wurde damit begründet, daß die Taxe der

aus dem Kanton Luzern kommenden oder diesen Kanton transitierenden Briefe
beträchtlich erhöht worden sei. Offenbar aus der gleichen Erfahrung heraus be-

antragte auch der Vertreter des Kantons Tessin einen allgemeinen Posttarifd Alle
diese sicher gut gemeinten Vorschläge wurden von der Tagsatzung lediglich ad

referendum genommen, ebenso am 4. Juli 1810 ein weiterer Antrag von Solo-

thurn, allgemeine Grundsätze über die Zentralisierung des Postwesens aufzustellend
Schon früher ist auf einen Schriftwechsel hingewiesen worden, mit dem der

Stand Luzern Ende 1803 an den Kanton Thurgau gelangte zur Einrichtung des

Postwesens nach einem bestimmten Planed Luzern stand somit einer Zentralisation

sympathisch gegenüber und kam in der Tagsatzung vom 28. Juni 1811 auf den im

* Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 235, STAF.
* Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 236, STAF.
® Kleiner Rat, Protokoll vom 29. November 1803, S. 408, und 31. Dezember 1803, S. 91, STAF, vgl. oben S. 23.
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Vorjahr von Solothurn gemachten Antrag zurück.* Die Gesandtschaft von Luzern
bemühte sich, die Vorteile einer Zentralisation des Postwesens einleuchtend dar-

zustellen, mit Hinweis auf die dadurch entstehenden geringem Betriebskosten

trotz zweckmäßigerer Einrichtung des Postbctriebs, womit den Postbenützcrn
und dem schweizerischen Gemeinwesen überhaupt am besten gedient wäre. In der

folgenden Diskussion wurde der Antrag auf Zentralisation nur von den Vertre-
tern der Stände Appenzell, Glarus, Graubünden, Luzern, Solothurn, Thurgau und

Zug unterstützt. Die Mehrheit, die offenbar das den Kantonen erst vor wenigen
Jahren zugestandene Postregal noch nicht preisgeben wollte, war dagegen. An
eine Verwirklichung der Zentralisation war somit vorläufig noch nicht zu denken.

Die Unordnung im Tarifwesen bestand weiter. Auf Antrag von Appenzell
faßte deshalb die Tagsatzung am 13. Juli 1813 den Beschluß, es solle eine Zeit
festgesetzt werden, bis zu der alle Posttarifc dem Landammann der Schweiz vor-
zulegen wären. Damit sollte bezweckt werden, gleich wie dies bereits hinsichtlich
der Zölle und Weggelder geschehen, allgemeine Grundsätze und gleichförmige
Taxen über das Postwesen aufzustellend Ebenfalls am 13. Juli 1813 legte der Land-

ammann der Tagsatzung einen am 27. Februar 1813 unter eidgenössischer Ver-
mittlung, nach vielen Bemühungen des Bundesoberhauptes, abgeschlossenen

Vertrag zwischen Bern, Freiburg und Solothurn einerseits, und Waadt anderseits,

vord Mit diesem Vertrag wurden endlich die zwischen diesen Kantonen bestehen-

den bedenklichen Postanstände erledigt, welche in der Schweiz viel Aufsehen

erregten und während längerer Zeit den öffentlichen Postdienst schädigten.
Dem immer wieder auftauchenden Zentralisationsgedanken begegnen wir

auch bei der Beratung über einen «Entwurf eines Bundesvertrags» in den Tag-
satzungsverhandlungen vom 10. Mai bis 4. Juli i8i4d Im Zusammenhang damit
stand die Zentralisierung der Münz-, Post- und Pulverregalien zur Diskussion.
Während namentlich Appenzell, Solothurn und Zug die Anregung befürworteten,
wurde sie von der Mehrzahl der Kantone verworfen. Die Zentralisierung greife
in die Souveränitätsrechte der Stände ein; sie sei unbillig gegenüber einzelnen

Kantonen, Korporationen und Familien, welche im Besitze jener Regalien wären,
das waren die vorgebrachten Begründungen.

Das Bestreben, mehr Einheitlichkeit in das Postwesen zu bringen, führte zu
drei Konkordaten, die am 9. und 10. Juli 1818 abgeschlossen wurden, denen aber

einige Kantone nur bedingt beitraten, andere gar nicht.* Mit diesen Konkordaten,

* Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 236, STAF.
- Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, § 113, B, Postregal S. 238, STAF.
^ Abschiede der außerordentlichen Tagsatzung 1814/1815,1. Band, B, S. 88, STAF Nr. 3 82 16.
* Ritter, Vereinheitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913.

Eidgenössische Abschiede 1818, § 19, Abschnitt P, S. 81-83, STAF Nr. 3 82 22.
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denen der Stand Thurgau unbedingt zustimmte, wurde das Postwesen als Regale
und Eigentum der Kantone anerkannt. Die Posttaxen sollen allgemein nach billi-
gen Grundsätzen festgesetzt werden. Obrigkeitliche Briefe werden taxfrei be-
fördert. Wcggelder dürfen von Posten und Messagerien nicht bezogen werden.
Das Postgeheimnis wird gewährleistet. Der Postenlauf darf weder gehemmt noch

verspätet werden. Die Poststellen haften für den Wert der ihnen anvertrauten
Postsachen, unter Gewährleistung des betreffenden Kantons. Das Beschwerderecht
steht dem Fremden gleich zu wie dem Einheimischen. Im weitern wurde verein-
bart, es solle bei dem früher angenommenen Grundsatz der Unzulässigkeit irgend
einer Erhöhung der Posttaxen oder Veränderung der Postrouten, zum Nachteil
anderer Kantone und ihrer Angehörigen, sein gänzliches Verbleiben haben. End-
lieh wurde vorgesehen, daß zum Zweck der Untersuchung und Revision der

Posttaxen die frühern und die jetzt bestehenden Tarife der Tagsatzung vorgelegt
werden sollten.

Die verlangte Vorlegung der Posttarife lag im Interesse einer Vereinheitlichung
im Tarifwesen aller Kantone, doch stieß die Durchführung dieses Beschlusses auf
Widerstand. Die Tagsatzung sah sich deshalb genötigt, in ihrer Sitzung vom
6. und 7. Juli 1819 eine Frist bis 1820 festzusetzend Diesem Beschlüsse hatten
fünfzehn Stände, worunter auch Thurgau, zugestimmt, während die andern Kan-

tone, wie Basel und Wallis, teils ablehnten, teils nur bedingt zustimmten. Die Tag-
Satzung vom 4. August 1820 mußte bei der Behandlung dieser Frage feststellen,
daß sich einige Stände immer noch gegen die Vorlage wehrten, namentlich gegen
die Untersuchung ihrer Posttarife.^ Auf die übereinstimmenden Voten der Stände-

Vertreter Aargau und Thurgau, daß in dieser Sache endlich Klarheit geschaffen
werden müsse, wurde mit sechzehn Stimmen Mehrheit beschlossen, es sei die Ein-
ladung zur Vorlage der Tarife im Laufe des Jahres, spätestens auf die nächste Tag-
Satzung hin, zu erneuern. Ferner sollten die Stände Basel, Bern, Neuenburg,
Waadt und Wallis dringend zum Beitritt zum Konkordat eingeladen werden.

Wie gering der Erfolg war, zeigten die Tagsatzungsverhandlungen vom
20. Juli 1821.® Es wurde festgestellt, daß nur Genf, Glarus, Graubünden, Waadt
und Wallis bis zu jenem Zeitpunkt die Tarife vorgelegt hatten (Thurgau stand

bekanntlich im Pachtverhältnis mit der Postverwaltung Zürich, die ihre Tarife
hätte vorlegen sollen). In der Diskussion brachten die Ständevertreter alle mög-
liehen Wenn und Aber vor. Im allgemeinen kam immerhin der Wille zur Vor-
legung der Tarife zum Ausdruck, sofern alle übrigen Kantone ihre Tarife eben-

* Eidgenössische Abschiede 1819, § $3, S. 169, STAF Nr. 3 82 24.
* Eidgenössische Abschiede 1820, § 43, S. 77, STAF Nr. 3 82 25.
®

Eidgenössische Abschiede 1821, § 41, S. 75, STAF Nr. 3 82 26.
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falls vorlegten. Auch dem Beitritt zum Konkordat standen die noch fernstehenden

Kantone sympathisch gegenüber. Offenbar haben vorgebrachte Beschwerden

über festgestellte Taxerhöhungen den Gedanken einer einheitlichen Regelung
neu belebt. Mit Mehrheit wurde der vorjährige Beschluß, betreffend Einladung
an alle Stände des Konkordats zur Tarifvorlage und an die übrigen Stände zum
Beitritt, bestätigt.

Wie mühsam und schwerfällig der Weg zu einer einheitlichen Ordnung des

Postwesens in der Schweiz war, geht aus der Tatsache hervor, daß sich die Tag-
Satzung schon im August 1822 wieder damit befassen mußted Sieben Kantone,
darunter Thurgau, verlangten die Beseitigung von bestehenden Mißbräuchen und
die Herabsetzung zu hoher Taxen. Diesem Antrag folgten lange Diskussionen über
Rücksichtnahme auf die Interessen des Publikums, auf die Notwendigkeit des

Beitritts zum Konkordat, Stellungnahme der einzelnen Stände usw. Mit einer
Mehrheit von fünfzehn Stimmen, darunter der des Thurgaus, wurde beschlossen,

die Eingabe der Tarife zum Zwecke einer Gewährleistung des ersten Kon-
kordats vom 10. Juli 1818 zu verlangen. Dadurch solle erzielt werden, daß der

anerkannte Grundsatz der Unzulässigkeit irgend einer Erhöhung der Posttaxen
oder Veränderung der Postrouten allseits genau beobachtet werde. In diesem

Sinne wiederhole die Tagsatzung ihre Einladung zum Beitritt zu jenem Konkor-
dat und zur Vorlage der Tarife.

Mit den gleichen Postgeschäften hatten sich auch die Tagsatzungen von 1823

und 1824 zu befassend Erst am 15. Juli 1825 konnte die Vorlage sämtlicher Post-
tarife festgestellt und dieses Geschäft, das die Tagsatzung während mehreren Jahren

beschäftigt hatte, endlich abgeschrieben werden.® AufAntrag der Kantone Aargau,
Appenzell, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn, Thurgau, Unterwaiden, Uri, Zug und Zürich geschah dies mit dem

Beifügen, die Tagsatzung habe die bestimmte Zuversicht, daß der Grundsatz der

Unzulässigkeit irgend einer Erhöhung der Posttaxen allseits genau beachtet werde.
Nicht ganz bedingungslos schlössen sich diesem Wunsche auch Basel, Bern,
Neuenburg, St. Gallen, Tessin, Waadt und Wallis an. Ihr Verhalten dürfte wohl
am besten zeigen, wie weit entfernt man von einer wirklichen Einheit im Post-

wesen damals noch war, und doch wurde die Zersplitterung im Verkehrswesen

immer mehr als eine lästige Hemmung empfunden. Sicher war dies ein Grund
mehr, nach einer Revision des Bundesvertrages vom 7. August 1815 zu rufen.
Ohne eine allgemeine Zentralisation und Schaffung einer Zentralbehörde konnte

* Eidgenössische Abschiede 1822, § 36, S. 77, STAF Nr. 3 82 27.
2 Eidgenössische Abschiede 1823, § 36, S. 83, STAF Nr. 3 82 28.

Eidgenössische Abschiede 1824, § 29, S. 63, STAF Nr. 3 82 29.
® Eidgenössische Abschiede 1825, § 29, S. 49. STAF Nr. 3 82 30.
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auch im Verkehrswesen keine befriedigende Lösung gefunden werden. Wie die

Reformbewegung schließlich, wenn auch erst nach zwei Jahrzehnten, zur Bundes-

Verfassung und damit zur Umwandlung der kantonalen Postwesen zur e/dgetttKs!-
sc/je« Post führte, das soll im folgenden Kapitel behandelt werden.

2. Der Weg zur ß/(«desfer/rtssM«_g zur eidgenwiisc/jeK Post

Der Ruf nach einer Revision des Bundcsvertrags von 1815 machte sich immer
mehr geltend. Es war dem Kanton T/wrgij» vorbehalten, dieses wichtige Geschäft

ins Rollen zu bringen. Am 25. Mai 1831 gelangte der Kleine Rat des Kantons

Thurgau mit einer Zuschrift an den eidgenössischen Vorort, worin er daraufhin-
wies, daß beinahe in allen Kantonen die Ordnung der Dinge umgestaltet worden
seid Neue, volkstümliche Verfassungen seien ins Leben getreten, die den Befug-
nissen und Rechten des freien Schweizers zusagten. Man solle jedoch nicht auf
halbem Wege stehen bleiben, damit sich der Bundesstaat aus Halbheit erhebe zu
einem starken Ganzen. Dies sei der Wunsch aller Gaue der Eidgenossenschaft. In
der Tagsatzung vom 19. August 1831 äußerte sich der thurgauische Gesandte noch
näher dazu, erklärte jedoch, keine Instruktionen dafür erhalten zu haben. Der
Stand Thurgau überlasse es den übrigen Kantonen, Anträge zu den einzelnen

Punkten zu stellen. In der anschließenden Diskussion wünschte Freiburg, daß ge-
wisse Geschäfte allgemeiner Verwaltung gemeineidgenössisch gemacht würden,
wie zum Beispiel das Münzrecht, Maß und Gewicht, Postwesen und Zollwesen.
Nach weitern Voten der übrigen Stände (Uri, Schwyz, Unterwaiden und Wallis
waren klare Gegner) wurde beschlossen, die durch das Schreiben des thurgaui-
sehen Kleinen Rats vom 25. Mai 1831 angeregte Frage über die Revision des be-

stehenden Bundesvertrags falle ad referendum et instruendum in den Abschied.

Man ließ die Sache auf sich beruhen bis zur Tagsatzung vom folgenden Jahre.
Bei der Beratung am 16. Juli 1832 lagen Eingaben aus verschiedenen Landes-

teilen vor, die eine Revision des bestehenden Bundesvertrags verlangten,^ so aus

dem Thurgau von Bischofszell mit 115 Unterschriften, von Matzingen mit
109 und von Miinchwilen mit 1151 Unterschriften, ferner eine weitere

Eingabe aus dem Thurgau ohne bestimmte Ortsnennung mit 103 Unter-
Schriften. Nach langer Diskussion wurde mit einer Mehrheit von dreizehn

Stimmen die Revision und die Einsetzung einer Kommission, bestehend aus

fünfzehn Mitgliedern, beschlossen. Bereits am 15. Dezember 1832 übergab diese

* Eidgenössische Abschiede 1831, § 28, S. 74, STAF Nr. 3 82.
* Eidgenössische Abschiede 1832, § 2$, S. 115, STAF Nr. 3 82 37.
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Kommission dem Vorort Luzern den Entwurf einer Bundesurkunde, der hierauf
sämtlichen Ständen zur Kenntnis und zur Prüfung vorgelegt wurde.* Die weitere

Behandlung erfolgte im März des folgenden Jahres. Zuerst setzte die Tagsatzung
am 14. März 1833 eine Kommission ein zur Prüfung des zu beobachtenden Vcr-
fahrens bei der Beratung. Auf die lebhaften Kundgebungen der einzelnen Stände

Irin wurde eine weitere Kommission bestimmt zur Sichtung ihrer verschiedenen

Instruktionen. Dieser Kommission gehörte auch der thurgauische Vertreter Kan-
tonsrat und Obergerichtspräsident Lconz Eder an.®

Als in den folgenden Tagen der vorliegende Entwurf zur Beratung kam,
meldete sich der Abgeordnete vom Stand Thurgau wie folgt zum Wort:® «Es ist

bekannt, daß vom Thurgau aus der erste Antrag gemacht wurde, den Bundcsvcr-

trag zu revidieren. Es war darum auch von vornherein zu erwarten, und wirklich
ist die Gesandtschaft ermächtigt und beauftragt, zu allem Hand zu bieten, was

geeignet ist, den Bundcsvertrag zu verbessern und um die Eidgenossen ein festeres

und engeres Band zu schließen.»

Es dürfte interessieren, in welcher Weise eine Neuordnung des Postwesens

vorgesehen war. Davon handelte der Artikel 26 des Entwurfs mit folgendem
Wortlaut:*

Art. 26. Das Postwesen im Umfang der ganzen Eidgenossenschaft wird vom Bund über-
nommen unter folgenden Bedingungen:

a. Die Postverbindungen dürfen in keinem Kanton im allgemeinen unter den jetzigen Bc-
stand herabsinken.

b. Es soll die Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses zu jeder Zeit und unter allen Umständen
gesichert sein.

c. Die Tarife werden in allen Teilen der Eidgenossenschaft nach den gleichen Grundsätzen
bestimmt.

d. Für die Abtretung des Postrcgals leistet der Bund Entschädigung und zwar:
1. Die Kantone erhalten % des reinen Ertrags der Postbedienung im Umfang ihres Gebiets.

2. Private, welche Posteigentümer sind, erhalten aus der Bundeskasse gleichfalls % des

reinen Ertrags. Für weitere Forderungen steht ihnen, wo es der Fall sein sollte, der
Rekurs gegen die Betreffenden zu.

3. Bei allen nach Ziffer 1 und 2 aus der Bundeskasse zu leistenden Entschädigungen
werden die Ergebnisse der Verwaltung des Jahres 1832 als Maßstab angenommen.

4. Die Entschädigung geschieht durch jährliche Leistung der nach vorstehenden Bc-
Stimmungen schuldigen Summe, die jedoch mittels des fünfundzwanzigfachen Betrags
in teilweisen Raten oder in einer Zahlung losgekauft werden kann.

5. Die in Ziffer 2 bezeichneten Privaten haben das Recht auf Tilgung in vier Jahresraten.

* Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 20ff., STAF Nr. 3 82 41.
^ Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 20ff., STAF Nr. 3 82 41.
® Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 27, STAF Nr. 3 82 41.
* Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 69, STAF Nr. 3 82 41.
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c. Die allfällige Übernahme von vorhandenem Material und die Benützung der Gebäulich-
kciten ist Sache gütlichen Einverständnisses zwischen der eidgenössischen Postverwaltung
und den Eigentümern.

Die Stellungnahme der Kantone zu dieser Fassung war verschieden. So lehnte

Zt/n'c/j, das bekanntlich über ein gut ausgebautes Postwesen verfügte, eine Zen-
tralisation und Regalabtrctung an die Eidgenossenschaft ab. Era/wr^ wünschte
ebenfalls keine Zentralisation, sondern lediglich eine zentrale Aufsicht. IFhWt
lehnte ab. Ge;;f wünschte weiterhin Kantonalisierung des Postwesens, aber mit
jährlicher Geldablieferung an die Bundeskasse. konnte nur einer Aufsicht
zustimmen. St. Grt//eü machte eine eventuelle Zentralisation von einer Entschädi-

gungsskala abhängig. Bern stimmte mit verschiedenen Klauseln betreffend Ent-
Schädigung und Aufsicht durch die Kantone zu. G/nn/5, Thnr^ati und Gratttünden

erklärten sich mit der vorgesehenen Fassung einverstanden.

Die weitere Beratung des Entwurfs zur Bundesurkunde der schweizerischen

Eidgenossenschaft führte zu Art. 20 betreffend das Postwesen mit einem voll-
ständig neuen Wortlaut d

«Art. ze. Dem Bund steht die Beaufsichtigung des Postwesens in der Eidgenossenschaft zu.
Ein Bundesgesetz wird deren Umfang bestimmen. Zu einer allfälligen Zentralisation des

Postwesens, besonders hinsichtlich der Verbindungen mit dem Ausland, soll auf dem Wege
des Konkordats das Weitere eingeleitet werden.»

Dieser neue Artikel wurde von der Tagsatzung am 14. Mai 1833 sofort angenom-
men, ebenso die durchberatene Bundesurkunde, die den Ständen zur Durchfiih-

rung der Abstimmung bis 1. August 1833 zugestellt wurde. Im Thurgau ergab
diese Abstimmung eine Mehrheit für die Annahme, die Mehrzahl der Stände

lehnte jedoch ab. Damit waren die Einigungsbestrebungen im Bund und zugleich
die Vereinheitlichung des Postwesens für einmal gescheitert.

Von diesem Abstimmungsergebnis wurde der Tagsatzung am 28. August 1833

Kenntnis gegeben mit der Feststellung, es habe sich dennoch der entschiedene

Wille zu erkennen gegeben, an dem am 17. Juni 1832 ausgesprochenen Grundsatz

der Revision des Bundesvertrags vom 7. August 1815 festzuhalten. Der Vertreter
des Standes Thurgau gab mit Hinweis auf die thurgauische Staatsverfassung, in
welcher der Wunsch nach einer kräftigeren Zentralisation in mehrfacher Hinsicht

zum Ausdruck gekommen sei, die Erklärung ab, die Gesandtschaft müsse am
seinerzeit gefaßten Beschluß für die Revision festhalten, und schlug vor, eine Kom-
mission einzusetzen, die hierüber Antrag stellen sollet Diesem Vorschlag wurde

* Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. Iii, STAF Nr. 3 82 41.
^ Eidgenössische Abschiede 1833, § 31, S. 81, STAF Nr. 3 82 40.
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zugestimmt. Man machte sich neuerdings an die Prüfung der Revisionsfrage.
Bereits am 10. Oktober 1833 konnte die bestellte Kommission über die bis-

herigen Verhandlungsschwierigkeiten berichtend Eindeutig klar sei nur, daß eine

Revision allgemein gewünscht werde, in Frage stehe dagegen, ob Total- oder
Partialrevision. Der Vorort wurde hierauf beauftragt, die Stände über die Ver-
handlungen zu orientieren und sie zur Prüfung des Reformprojekts einzuladen.

Doch diesem neuen Vorstoß war kein Erfolg beschieden. Es lag somit wieder voll-
ständig bei den einzelnen Kantonen, Mittel und Wege zur Beseitigung der krasse-

sten Ubelstände im Postwesen zu suchen, was bei der aufgeregten politischen
Stimmung in jenen Jahren keine leichte Sache war. Bereits 1834 hatte sich die

Tagsatzung mit einem Antrag St. Gallcns zu befassen, der den freien Transit
der Briefpostgegenstände so gestalten wollte, daß jeder Kanton verpflichtet
sei, den andern die sogenannten Amtspakctc für weiter liegende Kantone
abzunehmen und sie gegen billige Vergütung transiticren zu lassen.® Bezeich-
nenderweise begründete der St. Galler Gesandte den Antrag unter anderem

mit den Worten: «Da durch den einstweiligen Verzicht auf die Zentralisierung der

Posten in der Schweiz das Postwesen in seinem dermaligen, für das interessierte

Publikum höchst unbefriedigendem Zustand verbleibt, soll versucht werden, die

größten Hemmungen zu beseitigen.» Von Zug lag der Antrag vor, an der nächsten

Tagsatzung die Verwirklichung der Zentralisierung des schweizerischen Post-

wesens wieder in Beratung zu ziehen. Beide Anträge wurden wohl zur Prüfung
entgegengenommen, doch vergingen noch volle zehn Jahre, bis ernsthafte Schritte

in der Postfrage unternommen wurden.

Die nächsten Jahre brachten in postalischer Hinsicht nicht viel Neues. Erst

1843 regte sich dafür wieder ein vermehrtes Interesse. So geißelte die Thurgauer
Zeitung in der Neujahrsnummer 1843 die Zerfahrenheit und die Zersplitterung
im Postwesen mit folgenden Worten:®

«In Deutschland suchen sich die verschiedenen Staaten über ihre Postangelegenheiten
durch Verträge zu einigen. Und in der Schweiz suchen sich die Postadministrationen ver-
schicdener Kantone in jeder Weise Abbruch zu tun. Zur Ehre oder zum Vorteil? Es stünde
besser, wenn namentlich im Postwesen ein eidgenössisches System angestrebt würde. Hoffen
wir, daß es im nächsten Jahr in dieser Hinsicht besser werde.»

Uber die damaligen Posttarife, besonders über die von Zürich eingeführten
neuen Posttaxen, orientiert die Thurgauer Zeitung vom 19. Januar 1843 wie folgt

* Eidgenössische Abschiede 1833, § 31, S. 84, STAF Nr. 3 82 40.
- Eidgenössische Abschiede 1834, § 37, S. 176, STAF Nr. 3 82 42.
® Thurgauer Zeitung Nr. 1 von 1843.
* Thurgauer Zeitung Nr. 8 von 1843.
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«Das Bricfpostwesen geht in Europa einer großen Veränderung entgegen. Es geht der
Ruf nach Herabsetzung und Vereinfachung der Taxen. Zur Diskussion steht in mehreren
Staaten .gleichmäßige Brieftaxe für gesamten internen Verkehr', ob kleine oder große Strecke.
Von ßighwrf eingeführt und zwar i Penny für den einfachen Brief. Frankreich prüft einfache
Taxe von 20 Centimen (14 Rappen). OVetre/c/i hat in allen Staaten nur zwei Taxen für den
iiinern Verkehr: 6 Kreuzer Konventionsmünze bis 10 Meilen (20 Stunden) in gerader Linie,
12 Kreuzer weitere Entfernung.

In unserm kleinen Lande sollte gleicher, möglichst niederer Ansatz möglich sein. Wäre
praktisch für Postverwaltung und Postbeniitzer. Wirkte belebend!

Die bisherigen Taxen für den innern Verkehr vom Kanton Zürich gehören zu den ge-
ringsten der Welt, wie überhaupt das schweizerische Postwesen sich von den meisten übrigen
Postanstalten vorteilhaft auszeichnet. Bisher bestanden für intern nur drei Ansätze:

a. von 5 Rappen; b. von 6 Rappen; c. von 8 Rappen
Diese drei Klassen veranlaßten aber mancherlei Übelstände und Unbilligkeiten. Die zweite
Klasse wurde insbesondere durch Zugabe einer Bestellgebühr von I Rappen gebildet, welche
die Briefträger in und um Zürich, auch etwa noch hie und da in einer andern Gemeinde, über
die 5 Rappen Taxe hinaus bezogen, welche dagegen in Winterthur und den meisten Gemein-
den nicht bezogen wurde. Ferner kamen Briefe in die dritte Klasse von 8 Rappen bloß des-

halb, weil sie durch Zürich transitiert, obwohl sie eine viel kleinere Strecke durchliefen, als

manche zu 5 Rappen taxierte Briefe.
Durch Einführung einer einfachen Kantonaltaxe im Kanton Zürich von 6 Rappen werden

nun alle Ungleichheiten gehoben, und die Taxe ist so niedrig, daß man sich billigerweise nicht
darüber beschweren kann. Die Taxen der Westschweiz und von St. Gallen sind viel höher.
Ein Brief von Feuerthalen nach Knonau oder Wald nach Weiningen ZH wird in Zukunft
nur 6 Rappen kosten, also wie ein Brief nach Erlenbach ZH oder umgekehrt. Neben dieser

Kantonaltaxc wird noch eine Lokaltaxe von 1 Schilling eingeführt für sogenannte .kleine Post',
innerhalb eines jeden Bureaubezirks. Diese Taxe ist wichtig für Zürich, Winterthur und andere

Orte. Dazu gehören alle Briefe, die von dem gleichen Postbureau, dem sie übergeben, auch

wieder zugestellt werden.
Es werden zur Erleichterung Frankaturstempel von der Post ausgegeben. Es kann somit

jedermann jeden behebigen Brief (auch kleine Post, wie Einladungen, Anzeigen) einem
Freunde franko durch die Post zusenden, indem er für die kleine Post ein Stempelchen von
4 Rappen, für die kantonale Post zu 6 Rappen, auf den Briefumschlag aufklebt und diesen

Brief (vielleicht durch ein Kind) in einen Briefkasten werfen läßt. Bis jetzt war die volle
Frankatur in Zürich sogar unmöglich und das Frankieren selbst konnte nur durch Barbezah-

lung auf der Post vorgenommen werden.»

Diese von Zürich auf 1. März 1843 eingeführte Neuerung bedeutete einen

wichtigen Fortschritt im Postwesen. Um für die ganze Schweiz eine größere Ver-

einheitlichung zu erreichen, lud der Regicrungsrat des Kantons Zürich, auf An-
regung von St. Gallen hin, auf den 21. August 1843 zu einer Postkonferenz nach

Zürich ein, die von Staatsrat Bluntschli präsidiert wurde.* Wallis, Bern und

* Thurgauer Zeitung Nr. 9$ und 104 von 1843.
Ritter, Vereinheitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913.
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Schaffhausen waren nicht vertreten. Die im Postverband mit Zürich stehenden

Kantone Uri, Untcrwalden, Zug und Thurgau sandten ebenfalls keine besondern

Vertreter.
An dieser Konferenz, die fünf Tage dauerte, wurden Vereinbarungen bespro-

chen über den Transit geschlossener Briefpakete, über Brief-und Drucksachenta-

xen, Passagiertaxen, Extrapostwesen, sowie ein Konkordat über einen mit Oster-
reich neu abzuschließenden Postvertrag. Die Thurgaucr Zeitung berichtete hierüber
einläßlich am 3 x. August 1843 und fügte bei, man hoffe auf «Postfrieden und Post-

bündnis». Diese Erwartung war etwas zu hoch geschraubt. Wohl wurden Ab-
machungen von der Zürcher Regierung sozusagen restlos angenommen; das an

der Konferenz nicht vertretene Bern nahm jedoch nachträglich eine ganz gegen-
teilige Stellung dazu ein, und St. Gallen sprach sich gegen das Passagierkonkordat

aus. Bern lud sogar die schweizerischen Postämter zu einer Gegenkonferenz auf

11. März 1844 nach Bern ein, die zwei Tage dauerte, aber keinen bemerkenswerten

Erfolg aufwies.*

Trotz den großen politischen Spannungen in den einzelnen Kantonen - wir
erinnern an die Kloster- und Jesuitenfragc, an die Wirren im Wallis mit dem Blut-
bad am Trientbach - ließen die unerfreulichen Verhältnisse im Postwesen Versuche

zu ihrer Verbesserung nicht ruhen. Am 2. September 1844 kamen die Abgeordnc-
ten der verschiedenen Stände neuerdings zu einer Konferenz in Zürich zusammen.-
Leider stellte sich auch diesmal Bern abseits und ließ sich nicht vertreten. Zur Dis-
kussion standen, und es wurden hierüber Beschlüsse gefaßt, der Transit von ge-
schlossenen Amtspaketen, Vcrtragsverhandlung mit Osterreich, einheitliche Brief-
taxen nach Distanzen und Gewicht, Passagiertaxenmaximum 4% Batzen für eine

Stunde, Extrapostreglement, mäßige einheitliche Taxe für Drucksachen und ein-
heitliche dreistufige Taxen für Zeitungen.

Noch folgte im Oktober 1845 eine interkantonale Postkonferenz in Luzern und

im Januar 1847 eine solche in Baseid Umwälzende, den Postbenützer interessie-
rende Neuerungen sind aus diesen Besprechungen nicht hervorgegangen. Der
Ausbruch des Sonderbundskriegs vereitelte weitere Schritte in der bisherigen
Form von Konkordaten, interkantonalen Vereinbarungen und dergleichen, be-

reitete aber zugleich die schon längst allgemein als Bedürfnis empfundene Zen-
tralisation des Postwesens vor. Anläßlich der Tagsatzung vom 16. August 1847

wurde den Abgeordneten der immer noch zu Recht bestehende Tagsatzungsbe-

* Ritter, Vereinheitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913.
* Thurgauer Zeitung Nr. 107 von 1844.

Ritter Vereinheitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913.
® Ritter, Vereinheitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913.
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schluß vom 17. Juli 1832 in Erinnerung gebracht, wonach der Bundesvertrag vom
7. August 1815 einer Revision zu unterwerfen sei, ferner darauf hingewiesen, daß

seither alljährlich Versuche zu einer solchen Revision unternommen worden seiend

Ein Rückblick auf die Stellungnahme der einzelnen Stände in dieser Sache schloß

mit der Feststellung, was heute die Schweizer trenne, sei nicht der Gegensatz der
Föderalisten und Unitarier (die Schweizer seien ja grundsätzlich Föderalisten!),
sondern der Freunde und der Gegner in der Klöster- und Jesuitenfrage. Klierauf
wurde mit dreizehn Stimmen beschlossen, eine Kommission, bestehend aus vier-
zehn Mitgliedern, zur Vorbereitung der Revision einzusetzen. Dieser Kommission

gehörte auch der Thurgauer Dr. Johann Konrad Kern, Obergerichtspräsident, an,
der nebst dem Waadtländer Heinrich Druey, Staatsrat, mit der Redaktion des

Entwurfs zur Bundesverfassung betraut wurdet Dieser ehrenvolle Auftrag ist ein

Beweis für das hohe Ansehen, das die beiden Staatsmänner bei ihren Tagsatzungs-
kollegen genossen.

Die bestellte Kommission konnte ihre Arbeit am 27. Februar 1848 aufnehmen

und beendigte sie nach einunddreißig Sitzungen am 8. April 1848. Anläßlich der

Behandlung des Postwesens wurde hervorgehoben, daß dieser Verkehrszweig in
kurzer Zeit mannigfache Umstellungen erlebt habe.® Vor kaum einem Menschen-
alter habe z. B. der Kanton Glarus noch eine reformierte und eine katholische Post

gehabt, während anderwärts das Postwesen sogar einzelnen Familien als Sinekure

zur Ausbeutung überlassen worden sei. Einige Kantone seien zur Einsicht ge-
kommen, daß die Verwaltung des Postwesens durch den Kanton besser sei im
Interesse von Publikum und Staat, und hätten damit Fortschritte erzielt. Es wurde
sodann auf die Verhandlungen mit Osterreich hingewiesen betreffend Festlegung

von Transitgebühren für seine Briefe durch die Schweiz, statt der bis anhin be-
standenen Transitfreiheit. Der Zweck sei erreicht worden, mit Mehreinnahmen
für verschiedene Kantone. Schwebend sei auch die Frage der Brieftaxen zwischen

Osterreich und der Schweiz. Zuvor müßten aber unter den einzelnen Kantonen

Verträge vereinbart werden. Die Zentralisation dränge sich deshalb auf. Dem
erhobenen Einwand, das Postwesen in der Schweiz sei unter Mitwirkung der

Kaufmannschaft ebensogut geführt worden wie jenes im Ausland, wurde ent-
gegengehalten, daß die Zentralisation doch besser, einfacher und billiger sei, als

zwölf bis fünfzehn einzelne Postverwaltungen. Es wurde auch auf die vielen Kon-
flikte zwischen den Kantonen hingewiesen, wie zum Beispiel zwischen Zürich
und St. Gallen. Der von der Kommission bereinigte Entwurf kam am 15. Mai

* Eidgenössische Abschiede 1847, § 23, S. 77 und 82, STAF Nr. 3 82 65.
* Eidgenössische Abschiede 1847, III. Teil, § 14, S. 4$, STAF Nr. 3 82 67.
^ Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, Anhang, 11. Sitzung der Kommission, STAF Nr. 3 82 68.
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1848 in der Tagsatzung zur Beratung.* Zuerst wurden die Redaktoren Dr. J. Kon-
rad Kern und Staatsrat Druey, welche in der Revisionskommission ihre Aufgabe
ausgezeichnet erledigt hatten, ersucht, die Redaktion auch in der Tagsatzung zu
besorgen. Ihre Wahl erfolgte mit zwanzig Stimmen (ohne Thurgau und Tessin).
Eine längere Diskussion ergab die Frage, ob ein «Verfassungsrat» zu bestimmen sei

oder ob die Tagsatzung selber zur Beratung des vorliegenden Entwurfs einer

neuen Bundesverfassung schreiten solle. Nachdem mit neunzehn Stimmen die

Einsetzung eines Verfassungsrats abgelehnt worden war, begann die artikelweise

Beratung, die in den nächsten Tagen fortgesetzt wurde.
Ber« beantragte vollständige Zentralisation des Zoll- und Postwesens, ohne

Entschädigung an die Kantone, jedoch Übernahme der Hauptstraßen durch den

Bund. Seine Vertreter fügten diesem Antrag bei, wenn jeder Kanton in Rechnung
bringe, was er für Militär und Straßen weniger ausgeben müsse, so werde er
finden, daß er durch die Abtretung des Zoll- und Postwesens eher gewinne, als

verliere.
Nachdem sich inzwischen die Kommission nochmals mit den verschiedenen

Anträgen und Anregungen befaßt hatte, lag der Tagsatzung am 21. Juni 1848 fol-
gender Entwurf über die mit Art. 33 der Bundesverfassung vorgesehene Neuord-

nung des Postwesens vor:®

1. Die gegenwärtig bestehenden Postverbindungen dürfen im allgemeinen ohne Zustimmung
der beteiligten Kantone nicht vermindert werden.

2. Die Tarife werden im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft nach den gleichen, möglichst
billigen Grundsätzen bestimmt.

3. Die Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses ist gewährleistet.

4. Für die Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschädigung und zwar nach folgenden
nähern Bestimmungen:

a. Die Kantone erhalten jährlich % der Durchschnittssumme des reinen Ertrags, den sie

in den drei Jahren 1844, 1845 und 1846 vom Postwesen bezogen haben. Wo die Aus-
Übung des Postregals an Private abgetreten wurde, übernimmt der Bund die dies-

fällige Entschädigung.
b. Wenn ein Kanton infolge eines mit einem andern Kanton abgeschlossenen Pachtver-

trags vom Postwesen bedeutend weniger bezogen hat, als die Ausübung des Postregals
auf seinem Gebiete erweislichermaßen rein ertragen hat, so soll bei Ausmittlung der

Entschädigungssumme hierauf besonders Rücksicht genommen werden.

c. Die Entschädigung geschieht durch jährliche Bezahlung der nach vorstehenden Be-
Stimmungen ausgemittelten Entschädigungssumme.

d. Der Bund ist berechtigt und verpflichtet, das zum Postwesen gehörige Material, soweit

* Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, § 8, S. 34ff., STAF Nr. 3 82 68.
^ Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, § 8, S. 228 ff., STAF Nr. 3 82 68.
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dasselbe zum Gebrauche tauglich und erforderlich ist, gegen eine den Eigentümern
abzureichende billige Entschädigung zu übernehmen.

e. Die eidgenössische Postvcrwaltung ist berechtigt, die Gebäulichkeiten gegen Ent-
Schädigung entweder als Eigentum oder aber nur mietweise zur Benützung zu über-
nehmen.

Die folgende Diskussion befaßte sich vor allem mit der Berechnung der

Entschädigung. Während .Frei/wrjr die fünf Jahre 1841 bis 1845 in Vorschlag
brachte, schlug Zwric/i die drei Jahre 1845 bis 1847 vor, nur ausnahmsweise sollten
die Jahre 1844 bis 1846 gelten. Nach Antrag Bttse/sWl sollten die Kantone jähr-
lieh die Durchschnittssumme des Reinertrags erhalten, im weitern sei dieser Artikel
wie folgt zu ergänzen:

«Dem Bund steht die Beaufsichtigung des Postwesens in der Eidgenossenschaft zu. Ein
Bundesgesetz wird deren Umfang bestimmen. Zu einer allfälligen Zentralisation des Post-

wesens, besonders hinsichtlich der Verbindungen mit dem Ausland, soll auf dem Wege des

Konkordats das Weitere eingeleitet werden.»

Baselstadt bekämpfte das von der Kommission vorgeschlagene System mit der

Begründung, die Post müsse den Lokalbediirfnisscn Rücksicht tragen, was nur
dann möglich sei, wenn die Handelswelt Einfluß auf deren Betrieb habe. Es werde
sich nach und nach ein Polizeibeamtenstaat entwickeln, der mehr die Hebung der
Standesinteressen im Auge habe, als die Befriedigung des Publikums. Wenn aber

die Zentralisation komme, dann müsse Baselstadt die vollständige Entschädigung
für das Postregal verlangen, da dieser Kanton zehnmal mehr einnehme, als die

andern Kantone nach der durchschnittlichen Berechnung. 1830 hätten die Ein-
nahmen der Posten in Basel für beide Kantonsteile ungefähr 50 000 Franken bc-

tragen, seither das Doppelte davon.

Dieser Stellungnahme wurde entgegengehalten, daß mit der Zentralisation

Ordnung in ein Chaos gebracht werde, das man jetzt nur deshalb ertrage, weil

man daran gewöhnt sei. Wenn die Zentralisation vorgenommen werde, könne

man sich nach einigen Jahren den frühem Zustand nicht mehr vorstellen.

Am 27. Juni 1848 war der Entwurf der Bundesverfassung durchberaten und

wurde mit einer Mehrheit von dreizehn Stimmen angenommen.* Die

Jriswny von Art. 33, der das Postwesen als Bundessache erklärte, lautete folgender-
maßen:

rirf. 35. Das Postwesen im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft wird vom Bund
übernommen unter folgenden Vorschriften:

1. Die gegenwärtig bestehenden Postverbindungen dürfen im Ganzen ohne Zustimmung
der beteiligten Kantone nicht vermindert werden.

* Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, § 8, S. 261, STAF Nr. 3 82 68.
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2. Die Tarife werden im ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft nach den gleichen, möglichst
billigen Grundsätzen bestimmt.

3. Die Unverlctzlichkeit des Postgeheimnisses ist gewährleistet.

4. Für Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschädigung und zwar nach folgenden
nähern Bestimmungen:
a. Die Kantone erhalten jährlich die Durchschnittssummc des reinen Ertrages, den sie

in den drei Jahren 1844, 1845 und 1846 vom Postwesen auf ihrem Kantonsgebicte be-

zogen haben. Wenn jedoch der reine Ertrag, welchen der Bund vom Postwcscn be-

zieht, für Bestreitung dieser Entschädigung nicht hinreicht, so wird den Kantonen das

Mangelnde nach Verhältnis der festgesetzten Durchschnittssummc in Abzug gebracht.
b. Wenn ein Kanton vom Postwesen unmittelbar noch gar nichts oder infolge eines mit

einem andern Kanton abgeschlossenen Pachtvertrags bedeutend weniger bezogen hat,
als die Ausübung des Postrcgals auf seinem Gebiete demjenigen Kanton der dasselbe

gepachtet hatte, erweislichermaßen rein ertragen hat, so sollen solche Verhältnisse bei

Ausmittlung der Entschädigungssumme billige Berücksichtigung finden.

c. Wo die Ausübung des Postregals an Private abgetreten worden ist, übernimmt der
Bund die diesfällige Entschädigung.

d. Der Bund ist berechtigt und verpflichtet, das zum Postwcscn gehörige Material, soweit
dasselbe zum Gebrauche tauglich und erforderlich ist, gegen eine den Eigentümern
abzureichende billige Entschädigung zu übernehmen.

e. Die eidgenössische Verwaltung ist berechtigt, die gegenwärtig für das Postwcscn be-
stimmten Gebäulichkeitcn gegen Entschädigung oder aber nur mietweise zur Be-
nützung zu übernehmen.

Die von der Tagsatzung bereinigte Bundesverfassung wurde nun den Kan-
tonen zur Durchführung der Volksabstimmung bis Ende August 1848 vorgelegt.
Fünfzehn ganze und ein Halbkanton erklärten sich für Annahme, sechs ganze und
ein Halbkanton waren dagegen. Von den 437 103 stimmfälligen Schweizerbürgern
stimmten 169 743 Ja und 71 899 Ncind Im Thurgau erfolgte die Annahme mit
der überwältigenden Mehrheit von 13 384 Ja gegenüber nur 2054 Nein.^

Mit der am 12. September 1848 feierlich verkündeten Annahme der Bundes-

Verfassung hat das Schweizervolk den Bundesstaat geschaffen. Gleichzeitig sind

damit jahrelange Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Postwesens in der
Schweiz in Erfüllung gegangen. Achtzehn einzelne Postverwaltungen in den

Kantonen Aargau, Baselstadt, Baselland, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubiin-
den, Luzern, Neuenburg, St. Gallen (mit Schwyz), Solothurn, Tessin, Uri,
Waadt, Wallis, Zürich (mit Thurgau, Zug, Obwalden, Nidwaiden) sowie die

Thum und Taxissche Post für den Kanton Schaffhausen verschwanden nunmehr.
In den beiden Halbkantonen Appenzell IRh. und ARh. war bis anhin das Post- und
Botenwesen vollständig den einzelnen Gemeinden überlassen worden. Appenzell

* Eidgenössische Abschiede 1848, II. Teil § 1$, S. 6$ f.
* Thurgauer Zeitung 1848, Nr. 207.
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war der einzige Kanton, der das Postwesen nicht als Regal behandelt und keine
Einnahmen aus diesem Verkehrszweig bezogen hatte.

Mit der Auflösung der kantonalen Postwesen und deren Übernahme durch
den Bund wurde eine einheitliche Ordnung in das bisherige Chaos der Posttaxen

gebracht. So traten an Stelle der für die Postbeniitzer nicht leicht verständlichen
kantonalen Brieltaxen, die sogar in vielen Fällen für den Hinweg und den Rück-

weg verschieden waren, einheitlich für die ganze Schweiz geltende Ansätze. Diese
wurden mit Bundesgesetz vom S.Juni 1849 im Innern der Schweiz nach der Ent-
fernung und nach dem Gewicht bestimmt.* Für die Entfernung galten vier Brief-
kreise bis 10 Wegstunden, 10 bis 25, 25 bis 40 und über 40 Wegstunden. Für die

Briefe bestanden acht Gewichtsstufen bis % Loth, % bis 1 Loth, 1 bis 1% Loth,
1% bis 2 Loth, 2 bis 4 Loth, 4 bis 8 Loth, 8 bis 16 Loth und 16 Loth bis 1 Pfund.
Ein Loth war 15,6 g nach heutigem Gewicht.

Die Taxe für Briefe im einfachen Gewicht bis % Loth betrug für die

vier Briefkreise 5 Rp., 10 Rp., 15 Rp. und 20 Rp. Der Bundesrat wurde sodann

ermächtigt, für große Orte mit bedeutendem Briefverkehr eine Ortspost zu be-

willigen. Diese Briefe mußten frankiert werden bis 2 Loth mit 2% Rp-, für 2 bis

4 Loth mit 5 Rp. und für 4 bis 8 Loth mit 10 Rp. Wurden sie der Post unfrankiert
übergeben, dann galten die gleichen Taxen. Eine erste Vereinfachung dieses

immerhin noch schwerfälligen Brieftarifs erfolgte bereits drei Jahre später.
Gemäß Beschluß der ersten Bundesversammlung vom 28. November 1848

wurden mit dem 1. Januar 1849 sämtliche Postadministrationen auf eidgenössische

Rechnung übernommen, in der Meinung jedoch, daß die bisherigen Einrichtun-

gen und Verwaltungen vorläufig unter Aufsicht des Bundesrats als Vollzugs-
behörde noch fortdauern sollten.

3. ScMfi/htwf

Die Schaffung eines eidgenössischen Postwesens auf 1. Januar 1849 war eine

glückliche Tat, die in der Folge reiche Früchte trug. Mit viel Umsicht und mit
Weitblick machten sich die neu gewählten Bundesbehörden an die Beratung und

an den Erlaß der postalischen Gesetze und Vorschriften, wie das Gesetz betreffend
die Postorganisation, das Postregal und das Posttaxengesetz. Hundert Jahre sind

seither verflossen. Stets war die Postverwaltung bestrebt, den Postdienst auszu-
bauen und den immer wechselnden Verkehrsbedürfnissen anzupassen. Als erste

* Schweizerisches Bundesblatt Nr. 31 vom 15. Juni 1849, S. 115fr.
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wichtige Neuerung ist die Einführung der eidgenössischen Briefmarke im Jahr
1850 zu nennen, als Ersatz für die kantonalen Marken, wo solche früher im Ge-
brauche standen. Weitere Neuerungen von großer Bedeutung sind der Post-

anweisungsdienst (1862), die Eilzustellung (1868), die Einführung der Postkarte

(1870), der Einzugsmandatdienst (1875) und der Postcheck- und Girodienst (1906).

Mit dem Aufkommen der Bahnen verlor die Post nach und nach die wichtige-
ren und rentablen Postkurse, auf die das reisende Publikum vorher im Landesinnern

ausschließlich angewiesen war. Der ganze Postkursbetrieb in der Schweiz mußte
den neuen Verhältnissen angepaßt werden. Anderseits wurde 1857 als wichtige
Neuerung der Bahnpostdienst eingeführt, das heißt, in gewissen Bahnzügen
wurden Bahnpostwagen mit Postpersonal, das sind fahrende Postbureaux, mit-
geführt zur Verarbeitung und Sortierung der Postsachen während der Fahrt. Auf
diese Weise konnten die Postsachen viel rascher an ihre Bestimmung geleitet
werden. Eine nochmalige große Wandlung erlitt der ganze Postkursbetrieb zu

Anfang dieses Jahrhunderts mit der Benützung des Autos zur Personcnbeförde-

rung. Zu den ersten Versuchen mit diesem neuen Verkehrsmittel ist der im Jahr

1904 durch private Initiative eingerichtete Autokurs zwischen Frauenfeld und
Steckborn zu zählen, der jedoch bereits 1906, weil unrentabel, wieder eingestellt
werden mußte. Auch die 1905 eingeführten privaten Autokurse Sirnach - Fischin-

gen und Eschlikon- Turbenthal hatten nur eine ganz kurze Lebensdauer. Schon

im folgenden Jahre mußten die aufgehobenen Pferdeposten wieder eingesetzt
werden. Es vergingen eine Reihe von Jahren, bis 1916 zwischen Sirnach und

Fischingen neuerdings ein privater Autokurs eingerichtet wurde. Voller Erfolg
war dagegen der Postverwaltung beschieden, als sie nach Ende des ersten Welt-
krieges dazu überging, die Pferdeposten nach und nach durch das flinkere Post-

auto zu ersetzen, erstmals im Thurgau im Jahr 1920 von Frauenfeld nach Stamm-
heim. Weitere Umwandlungen von Pferdeposten in Postautokurse folgten bereits

1921 und in den folgenden Jahren. Heute stellen in unserm Kanton eine stattliche
Anzahl gut organisierter Postautokurse nebst einigen Privatkursen die Verbin-
dung zwischen Stadt und Land, zwischen abgelegenen Gegenden und den Bahn-
Stationen her.

Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß die schweizerische Postverwaltung
von Anfang an immer das möglichste unternommen hat, um gute Postverbindun-

gen mit dem Ausland zu unterhalten und damit dem Postbeniitzer ebenfalls zu
dienen.

Alles in allem darf gesagt werden, daß wir heute in der Schweiz ein wohl-
geordnetes Postwesen besitzen, das auch im Ausland ein hohes Ansehen genießt.
Ein großes Netz von Poststellen steht den Postbeniitzern zur Verfügung, und die
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entlegensten Täler und Bergdörfer werden nach allgemein einheitlichen Grund-
sätzen und Taxen bedient.

Der Verfasser muß sich mit diesen wenigen Angaben begnügen und sich ver-
sagen, auf die Organisation des Postdienstes und dessen sprunghafte Entwicklung
seit 1849 bis heute näher einzutreten. Es würde dies über das gesteckte Ziel hinaus-

gehen.

Anhang

i. Postste/Zen im XaMton T/iwga« vom 1507 fr/s

Ort Stclleninhaber* Dienstantritt

Frauenfeld^ Anderwert Joh. Jakob'' i.Juli 1807

Wiiest Joh. Jakob^ 9. Januar 1817

Arbon Sauter J. M., Zolleinnehmer i.Juli 1807
Bischofszell Ott Joh. Kaspar, Sekretär des Ge-

meinderates i.Juli 1807

Ott Franz Theodor J 1817

Schlatter Friedrich, Pferdehalter 5 1848

Dießenhofen Wepfer J. K., zum Löwen i.Juli 1807

Steckborn Guhl Joh. Hch., Hauptmann i.Juli 1807

Labhart Melchior 5 1845

Tägerwilen Riby, Zolleinnehmer i.Juli 1807
Riethmann J. Jakob 1. Januar 1836

Weinfelden Reinhard Jakob i.Juli 1807

Brenner Paul 1. Oktober 1811

Münchwilen Steger, zum Engel, alt Pferdehalter 1. September 1826

Müllheim Schlatter I.Januar 1836

Wepf I.Januar 1846

Pfister Wilhelm 1. Januar 1847

Uttwil Eggmann 1. April 1838

Diethelm Johann Ulrich 1. April 1839

Kreuzlingen Morell i.Juli 1840

Wild 1. Januar 1841

Weidele Johann 1. Oktober 1841

Islikon Greuter B. 3 1838

* STAF, Kassabuch des Zentralpostamts Frauenfeld.
* Name der Stelleninhaber, soweit nachweisbar.
® Der Postverwalter in Frauenfeld war zugleich Leiter des thurgauischen Postwesens.
* Gestorben 5. November 1816.
* Rücktritt 1849.
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Ort Stelleninhaber Dienstantritt

Aadorf Kcssclring Michael, Wirt 3 1839

Kessclring Michael (Sohn?), Wirt I.Juli 1847

Hauptwil Gut 1. März 1842

Gonzenbach 1. Oktober 1845

Huber Joh. Jakob I.Juli 1846
S uigen Krapf 1. März 1842

Zingg 1. Dezember 1846

Köpplishaus* Schadegg Johann I.Januar 1842

Romanshorn Allispach J. J. I.Juli 1842

Erlen Huber J. 1. April 1843

Neukirch (Egnach) Straub K. I.Januar 1843

Wängi Stierlin 1. April 1843

Berkmüller Alfons I.Juli 1848

Amriswil Keller Joachim, Lehrer 3 1844

NägeliJ.J. 1. Oktober 1848

Affeltrangen Hug 1. Januar 1845

Rieser 1. Oktober 1848

Pfyn Schmid 1. Oktober 1845

Hiiblin 1. Oktober 1846

Altenburger Melchior 1. Januar 1847

Altnau Schwank Gg. I.Januar 1845

Ermatingen Ammann Elias I. Januar 1845

Geiger Gottfried, Lehrer 1. Oktober 1846

Berlingen Maron I.Januar 1845

Kern Leonhard 1. Januar 1847

Keßwil Baer David I.Januar 1845

Güttingen Müller I.Januar 1845

Vogt 1. Oktober 1845

Scherzingen Rutishauser Johann I.Januar 184s

Bottighofen Müller Jakob I.Januar 1845

Kurzrickenbach Olbrecht I.Januar 1845

Allenspach Johann 3 1849

Sitterdorf Gonzenbach 1. Januar 1845

Stark 1. Oktober 1846

Müller Jakob 1. April 1847

* Poststelle aufgehoben 1855.
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Ort Stclleninhaber Dienstantritt

Horn Rorschach I.Januar VOO

Eschenz Keller I. Januar 1845

Widmer I.Juli 1847

Wagenhausen Guhl Daniel I.Januar 1845

Mammern Sigwart I. Januar t—( 00

Bach i. April 1846
Haeberlin i. April 1848

Mannenbach Dietzi i. Januar 1845

FehrJakob i. Oktober 1849
Rickenbach Wigert i. Januar 1845

Wäldi Siegrist i. Oktober vi00

Ammann J. C. i. Oktober 1847

Schlattingen Gut Jakob i. Oktober 1845

Guntershausen (Sulgen) Altwegg i. Oktober 1845

Alterswilen Weber Ulrich, Gemeinderat i. Oktober 1845

Lippoldswilen Keller Johann i. Oktober 1845

Weerswilen Brauchli i. Oktober 1845

Fritz Johann i. Oktober 1847

Zezikon Kesselring Conrad i. Oktober 1845

Bießenhofen Forster i. Oktober 1845

Berg Renhart i. Oktober 1845

Rubischum I.Januar 1848

Mauren RüggerJohann i. Oktober 1845

Kehlhof Altwegg i. Oktober Vrh00

Andwil Gimmi J. Conrad i. Oktober 1845

Unterneuwilen Oberhänsli i. Oktober 1845

Mattwil BischofFjakob, Gemeindeammann i. Oktober 1845

Altishausen Oßwald Johannes i. Oktober 1845

Dotnacht Heer Jakob i. Oktober 1845

Oberbußnang Kesselring J. i. Oktober 1845

Happerswil Nater Konrad i. Oktober 1845

Ellighausen Ludwig Jakob i. Oktober 1845

Bänikon Ringold Konrad i. Oktober 1845

Lommis Froelich i. Oktober 1845

Schwager Joseph i.Juli 1848

Weingarten (Märwil) Bühler Jakob i. Oktober 1845

Neukirch a.d.Thur Schweizer J. J. i. Oktober 1846

I
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Ort Stelleninhaber Dienstantritt

Üßlingen Sauter 1. Oktober
Diebold Wwe. 1. Oktober

Matzingen Hanhart 1. Oktober
Gublcr Jakob I.Juli

Buch (Schmidshof) Oettli Conrad 1. Oktober
Märwil Früh Jakob 1. Oktober

Oppikon Oettli Johann 1. Oktober
Hiittwilen Hagen A. 1. Oktober

Wattinger Christ. 5

Dozwil Schoop Konrad, Lehrer 1. Oktober
Tobel Ruckstuhl .1. Oktober

Wuppenau Meienhofcr P. 1. Oktober
Hörhausen Schaefli Karl 1. Januar
Herdern Liithi Th., Wwe. I.Januar
Roggwil Ackermann Ulrich 1. Januar
Sirnach Osterwalder Johann 1. Januar
Gerlikon Müller Jakob 1. Oktober
Oftershausen Meyer Johann 1. Oktober
Weingarten-Kalthäusern Heuer 1. Oktober
Rothenhausen Octli Johann Jakob 1. Oktober
Boltshausen Schnellberg 1. Oktober
Schneckenberg* Siegrist Caspar 1. Oktober

Weiningen Huber Conrad 1. Oktober
Biirglen Schönholzer 1. Januar
Riedt EglofJohann Jakob I.Juli
Tannegg Hubmann Jakob 1. Oktober
Maltbach^ Oberhänsli Jakob 1. Oktober
Friltschen Bartholdi Jakob 1. Oktober
Erzenholz Greuter 1. Oktober

846

848

846

847

846

846

846

846

849

846

846

846

847

847

847

847

847

847

847

847

847

847

847

848

848

848

848

848

848

* Schreibweise änderte in Schneggenburg bei Weinfelden, Poststelle Ende März 1856 aufgehoben.
* Maltbach, Ortsgemeinde Zezikon.
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2. Ferzeic/zMif (/er Botoiki/ra' im iCrzrzfo/i T/imgan mit Hn^a/ie (/er ßWif/rem/x,
(/er Botoiferme »«(/ Kttrsi'eninfszeitoid Stand vom 20. Hiynist .(£44

Frrt«e«_/e/(/. Di. Do. Sa. Gachnang Kefikon Ellikon Straß Stegen Bewangen
Rosenhuben Messenrict Niederwil Bettelhausen.

Hiittwilen Steinegg Secbcn Horben Kalchrain Nergeten Warth Ittingen.
Herdern Liebenfels Wilen Weckingcn Weiningen Rohr.
Nußbaumen Buch Urschhausen Triittlikon Iselisberg Ußlingen Horgenbach

Erzenholz Osterhalden.

Oberneunforn Langmiihle Entenschieß Fahrhof Münchhof Niederneunforn
Wilen Dietingen.

Tuttwil Heiterschen Schemde^ Anetswil Eggetsbiihl Schönenberg Lachen Wil-
hofWittenwil Weiern Hunzikon.

Täglich Bißegg Leutmerken Griesenberg Fimmelsberg Holzhof Hofen Hub
Strohwilen Wolfikon Bietenhard® Aufhofen Lustdorf Thundorf Kirch berg Köll
Halingen Sonnenberg Dingenhart Bühl Obholz Wüsthäusle* Huben.

Di. Do. Sa. Guntershausen Ettenhausen Maischhausen Iffwil Baltcrswil Bichel-
see Itaslen Tänikon Aadorf Aawangen Häuslenen Hagenbuch Hutzenwil Hunger-
biihl Espi.

Mo. Do. Sa. Mettlen Stehrenberg Niederhof Lanterswil Toos Weingarten Mär-
wil Langnau Friltschen Buch Riiti Zezikon Bollsteg Alfeltrangen Tobel Lommis

Weingarten Kalthäusern Stettfurt.

Die//e»/io/en. Mo. Mi. Fr. Willisdorf Schlatt Basadingen.
Stac/d>orn. Täglich Ermatingen Wolfsberg Arenenberg Fruthwilen Salenstein

Mannenbach Berlingen Steckborn Reckenwil Hörstetten Pfyn Frauenfeld.

Mi. Fr. So. Dettighofen Lanzenneunforn Gündelhart Hörhausen Burg.
Di. Do. Sa. Eschenz Bornhausen Windhausen Freudenfels Klingenzell Eppen-

berg.

Wagenhausen Kaltenbach Bleuelhausen Etzwilen.
Mü/Z/zeim. Di. Do. Sa. Homburg Spottenberg" Eugerswil Klingenberg Langen-

hart Sälen Reutenen.

Raperswilen Büren Fischbach Miihlberg Iiihart Lamperswil.
Hefenhausen Schmidholz Lipperswilen Hattenhausen Gonterswil Helsig-

hausen Wagerswil.

1 STAF, VI. 130.1.
^ Schürli, Gemeinde Anetswil.
® Bietenhard, abgegangen, Gem. Lustdorf.
* Jetzt Neuhausen bei Fraucnfcld.
® Jetzt Unterkappcl bei Homburg.
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Tä^eriw'/e«. Di. Do. Sa. Illighausen Städcli Oberhofen Lengwil Dettighofen
Liebburg Geißberg Kreuzlingen.

Täglich Altnau Herrenhof Langrickenbach Zuben Schönenbaumgarten.

Di. Do. Sa. Wäldi Engwilen Schmeckwies.

fFej7//eZde». Mo. Do. Sa. Schlatt Aufhäusern Hugclshofen Mannennrühle Lip-
poldswil Neuwilen Eilighausen Kemmersmühle DietschmiihlH NeuinülJe Dot-
nacht Alterswilen Siegershausen Altishausen Graltshausen Engelswil Weierswik
Weinfelden.

Wald® Altenburg Utwilen Altenklingcn Entenmoos Riet Neuburg Ruberbaum

Ottenberg Halden Schnellbcrg Bolzhausen Bachtobel.

Täglich Mattwil Birwinken Berg Kchlhof Mauren Burg Hard Gontershofen.

Mo. Do. Sa. Andhausen Gontershausen Klarsrcutc Happerswilen Andwil Am-
menhofenL

Bürglen Istighofcn Moos Ritzisbuhwil Schcrrersbuhwih Anstettcnbuhwik
HausschmiedenbuhwilL

Rothenhausen Bußnang Obcrbußnang Thurrain Oppikon Pupikon Reute
Schmiedhof Buch Atzenwilen Bohl Holzhäusern Hünikon.

Mo. Do. Sa. Braunau Hittingen Oberhausen Karlishub Tobel Affeltrangen Boll-
steg Kaltenbrunn Maltbach Bänikon Junkholz Amlikon Schachen®.

Mo. Di. Do. Sa. Boltshauscn Ottenberg Märstetten Engwang Wigoltingen
Tangwang Gilhof Bonau Gehrau Häusern.

Mo. Do. Sa. Götighofen Heldswil Oettlishausen Hohentannen Kradolf
Bleichen Gubertshausen.

Täglich Donzhausen.

Mo. Mi. Do. Sa. Leimbach Opfershofen Hessenreuti Uhrenbohl Krumbach.
Er/e«. Mo. Do. Sa. Riedt Ennetaach Guggenbühl Engishofen Kümmertshausen

Buch Leuenhaus Rutishausen Neuhaus Dünnershaus Waldhof.
Buchackcrn Oberegg Hüttenschwil Bernhausen.

Kopp/kW«. Täglich Schocherswil Zihlschlacht Sitterdorf Bischofszell.
Schrofen Oberaach Niederaach Sommeri Hefenhofen Reuti Bießenhofen.
Amriswil Hatswil Auenhofen.

* Jetzt Dutschenmühle bei Dotnacht.
* Weerswilen.
® Wald bei Ottoberg.
* Heimenhofen.
* Jetzt Oberdorf.
® Jetzt Unterdorf.
' Bei Pupikofer, Gemälde, S. 251: Hansschmiedenbuhwil, Mun.-Gem. Schönholzerswilen. Der Name ist
heute verschollen. Nach Mitteilung der Ortsvorsteherschaft Buhwil wohnte vor langer Zeit beim Unterdorf
östlich des Baches eine Familie, die «'s Hansschmiede» genannt wurde.
® Schachen, abgegangen, Gem. Weinfelden.
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Brüschwil Dozwil Katzcnreutc Kressibuch Uttwil.
Mo. Do. Sa. Almensberg Räuchlisberg Hagenwil.
BhxAo/sze// So. Di. Mi. Fr. Mcttlen Hagcnbucli Wartenwil Remensberg Hagen-

wil Secki Wuppenau Welfensberg Hosenruck Rüdenwil Heiligkreuz Brugglen
Kenzenau Schweizersholz Enzetschwil Muggensturm Neukirch Schönholzers-
wilen Weiblingen Wertbühl Metzgersbuhwil.

Täglich Hauptwil.
Di. Do. Sa. Wilen Gemeinde Gottshaus.

NadeircA im E^ntic/i Di. Do. Sa. Stäubishub Täschliberg Kiigehswinden Erd-
hausen Gaishäusern Luxburg und Nebenorte.

HrAon Di. Do. Sa. Roggwil Stachen Feilen und umhegende Orte.

Täglich Horn und Rorschach.

So. Di. Fr. Frasnacht Kratzern Wiedehorn Buch Egnach Neuhaus Haslen

Salmsach Romanshorn Reckholdern Holzcnstein Tobelmühle Riedern Uttwil.
Täglich St. Gallen.
Mm/ic/hU/cm. So. Di. Do. Fr. Münchwilen Sirnach Oberhofen Eschlikon Bü-

felden Hurnen Wiezikon Wallenwil Oberwangen Dußnang Schürten Hatten-
schwil Fischingen Au Murg.

Mo. Mi. Sa. Rickenbach Wilen Bußwil Littenheid Gloten.
XbM. So. Di. Fr. Affeltrangen Zezikon Warenberg Eutenberg Buch Isenegg

Tobel Tägerschen Sedel Anet St. Margarethen Bettwiesen Münchwilen.

j. Fer^eic/wih der Botenfcurse im Khwfo« T/nngnti mit HntmAe der PWAi/rert/i.v,

der Botenferehe imd dCiirsienitt^sze/'te«. Stand um I. OfaoAer

(Den Adressaten und Abonnenten sind sämtliche Postgegenstände und die bei der

Post bestellten Zeitschriften an den hier bezeichneten Botentagen beförderlich
und ohne eine besondere Bestellgebühr zuzustellen)

HrAon. Täglich Roggwil Stachen Feilen und umliegende Orte St. Gallen Horn
Rorschach.

Bhc/io/sze//. Montag bis Samstag Muggensturm Hagberen Schweizersholz Ken-

zenau Buhreuti Neukirch Heiligkreuz Gabris Oberheimen Rudcnwil Hosenruck

Wuppenau Schönholzerswilen Hagenwil Wartenwil Hagenbuch Rohren Mettlen.

Di. Do. Sa. Stehrenberg Niederhof Lanterswil Häusern Toos Habisreuti.

* STAF, VI. 130.1 (Fischingen ist in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt).
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Metzgersbuhwil Ritzisbuhwil Anstettenbuhwil Scherrersbuhwil Hard Moos

Istighofcn Wertbiihl.
Wilcn Gemeinde Gottshaus.

D/e/fen/zo/e«. Mo. Do. Sa. Willisdorf Schlatt Basadingen.
Er/ezz. Mo. Do. Sa. Riedt Ennetaach Guggenbühl Engishofen Kümmertshausen

Buch Leuenhaus Rutishausen Neuhaus Dünnershaus Waldhof Bießenhofen.

jErmafztz^e«. Täglich Fruthwilcn Salenstein Mannenbach Berlingen Steckborn

Pfyn.
fraizcz//cW. Täglich HubenWiisthäusli Obholz Bühl Dingcnhart Kirchberg Auf-

hofen Lustdorf Wolfikon Burg Griesenberg Strohwilen Hub Holzhof Fimmels-

berg Leutmerken Bißegg Halingen Köll Sonnenberg.

Di. Do. Sa. Espi Aumühle Moos Häuslenen Burg Aawangen Hagenbuch Aadorf
Ettenhausen Tänikon Guntershausen Maischhausen Ifwil Balterswil Bichelsec Loh
Niederwies Steig Sattellegi Wittenhausen Hasclbcrg Wciern Itaslen.

Kefikon Straß Bcwangen Rosenhuben Mcscnricd.
Rohr Warth.

KfmzZznjjen. Mo. Do. Sa. Geißberg Liebburg Dettighofen Lengwil Oberhofen
Städeli lllighausen.

Köpp/z's/zazis. Täglich Amriswil Moos Hatswil Kressibuch Katzenreuti Kappen-
hausen Dauhub* Holzli Auenhofen Sonnenberg Brüschwil Hamisfeld Dozwil
Uttwil.

Schrofen Oberaach Htisli Sommeri.

Di. Do. Sa. Niederaach Hefenhofen Reuti Räuchlisberg Egg Hagenwil Hern-
merswil Gitzenhaus.

Täglich Zihlschlacht Sitterdorf Bischofszell mit umliegenden Orten.

Mafzz'zjgen. Di. Do. Sa. Stettfurt. Kalthäusern.

Mz'inc/zifz'/ezz. Montag bis Samstag St. Margarethen Thum SedelTägerschenTobel
Lommis.

Di. Do. Sa. Bettwiesen Oberhofen Braunau Bekingen Hittingen Weingarten
Eutenberg Warenberg Zezikon Anet Rickenbach Wilen Bußwil Littenheid
Gloten.

Mo. Di. Do. Sa. Murg Au Hatterschwil Schürten Dußnang Oberwangen Wal-
lenwil Wiezikon Hurnen Eschlikon Oberhofen Sirnach.

M»Z//zez»z. Di. Do. Sa. Langenhart Khngenberg Eugerswil Homburg Spotten-
berg Raperswilen Büren Fischbach Mühlberg Iiihart Lamperswil Reutenen Sälen.

* Tonhub, Gem. Hefenhofen.
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Hefenhausen Schmidholz Lipperswil Hattenhausen Gonterswil Helsighausen

Wagerswil.
Wäldi Engwilen Schmeckwies.

Neifk/'rc/n Di. Do. Sa. Staubishub Kügeliswinden Erdhausen Gaishäusern Fras-

nacht Kretzern Wiedehorn Buch Egnach Almensberg Neuhaus Haslen Steineloh.

•P/y«- Di. Do. Sa. Herdern Wilen Weiningen Weckingen Kalchrain Horben

Nergeten Seeben Hiittwilen Nußbaumen.

Dettighofen Lanzenneunforn Gündelhart Hörhausen Burg Reckenwil Hör-
Stetten.

S«/gc«. So. Mo. Di. Do. Fr. Sa. Hessenreuti Donzhausen Leimbach.

Mo. Do. Sa. Götighofen Heldswil Oettlishausen Hohentannen Kradolf Bleichen

Gubertshausen Uhrenbohl Opfershofen.
Tä^mH/en. Täglich Altnau Herrenhof Kurzrickenbach Zuben Schönenbaum-

garten.
Üß/iMfje«. Di. Do. Sa. Dietingen Niederneunforn Fahrhof Münchhof Lang-

miihle Entenschieß Oberneunforn Wilen Triittlikon Urschhausen Buch Iselisberg.

FFe/n/eMen. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. Boltshausen Märstetten Wigoltingen.
Mo. Do. Sa. Bonau Gehrau Tangwang Häusern Engwang Gilhof Ottenberg

Uetwilen Altenkhngen Ruberbaum Halden Sclmellberg Bachtobel.

Thurrain Rothenhausen Oberbußnang Unterbußnang Friltschen Weingarten
Wahr* Bommelisegg Himmelreich Märwil Buch Langnau AfFeltrangen Kalten-
brunnen Schlatt Maltbach Reuti Schmidshof Atzenwilen Bohl Holzhäusern

Bänikon Bißegg Junkholz Amlikon.

Burg Weerswilen Berg Heimenlachen Graltshausen Lanzendorn Altishausen

Siegershausen Alterswilen Eilighausen Neuwilen Stöcken Lippoldswilen Mannen-
miihle Hugelshofen Schlatt Dotnacht Engelswilen Stelzenhof Scheurli Strausberg

Schlipfenberg Schwaderloh Geboltshausen Aufhäusern Scheidbach Holzmanns-
haus Oftershausen.

Täglich Mattwil Birwinken Kehlhof Mauren Burg Hard Gontershofen.

Di. Do. Sa. Tuttwil Heiterschen Scheurle Anetswil Eggetsbühl Schö-

nenberg Lachen Wilhof Wittenwil Hunzikon.

* Warth bei Friltschen.
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